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1 Einleitung 
Die Lebensqualität in einer Stadt wird wesentlich von der Lärmsituation, insbesondere 
in den Wohngebieten sowie den zentralen Aufenthaltsbereichen beeinflusst. Dabei sind 
bei dauerhaft zu hohen Schallimmissionsbelastungen gesundheitsschädliche Wirkun-
gen wahrscheinlich. Diese können, beginnend bei Schlafstörungen, bis hin zu Herz- 
und Kreislaufproblemen führen.  

Der Verkehrslärm, insbesondere der durch den Kfz-Verkehr verursachte, ist mit Ab-
stand die wichtigste Lärmquelle im kommunalen Bereich und gleichzeitig Synonym für 
andere negative Wirkungen des Verkehrs, wie z. B. Abgas-, Staub- und Erschütte-
rungsbelastungen, Verkehrssicherheit, Trennwirkung, Unwirtlichkeit städtischer Räu-
me, etc. Im Vergleich zu anderen Immissionsbelastungen, wie z. B. Feinstaub oder 
NOX werden die Lärmbelastungen von der Bevölkerung jedoch bewusst wahrgenom-
men. Dabei spielen in der Regel auch subjektive Aspekte eine wesentliche Rolle bei 
der Einschätzung der Störungen der Wohn-, Aufenthalts- und Umfeldqualität.  

Da auch in der Stadt Ludwigsfelde Überlagerungen zwischen Verkehrsfunktionen und 
angrenzender Wohnbebauung existieren und von Seiten der Europäischen Union (EU) 
die Erhebung der Betroffenheit der Bevölkerung sowie die Entwicklung von Maßnah-
men und Konzepten zur Lärmminderung vorgeschrieben wird, wurde von der Stadt 
Ludwigsfelde ein Lärmaktionsplan beauftragt.  

Die Aufgabenstellung geht gemäß der „Strategie des Landes Brandenburg“ davon aus, 
die Ermittlung der zu untersuchenden Schwerpunkte der Lärmbelastung nicht nur auf 
die gemäß EU-Vorgabe in diesem Jahr zu erfassenden Bereiche mit einem Ver-
kehrsaufkommen > 6 Mio. Kfz/Jahr (= ca. 16.000 Kfz/Tag) zu konzentrieren, sondern 
auch die bis 2012 zu meldenden Bereiche > 3 Mio. Kfz/Jahr (= ca. 8.000 Kfz/Tag) zu 
betrachten. Ergänzend wurden auch die Ortsdurchfahrten der zur Stadt Ludwigsfelde 
gehörenden Ortsteile untersucht. Insgesamt sollen die Analysen nicht nur auf die Ü-
berschreitungsbereiche, sondern auch auf das benachbarte bzw. mit betroffene ge-
samtstädtische Verkehrssystem ausgerichtet werden.  

Eine tiefgreifende konzeptionelle Betrachtung des Eisenbahn- und des Fluglärms ist im 
Rahmen der ersten Bearbeitungsstufe des Lärmaktionsplanes nicht vorgesehen, da die 
Zahl der Zug- bzw. Flugbewegungen unterhalb der Untersuchungsschwellwerte der 
EU-Umgebungslärmrichtlinie liegen.  

1.1 Gesetzliche Grundlagen 
Grundlage der Lärmaktionsplanung in der Stadt Ludwigsfelde bildet die EU-
Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG), welche in den Jahren 2005 und 2006 
in deutsches Recht mit dem „Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewer-
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tung und Bekämpfung von Umgebungslärm“ und in den Paragraphen 47a-f des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) verankert wurde.  

Generell sieht die EU-Umgebungslärmrichtlinie vor, dass die Lärmsituation an den 
Hauptverkehrsstraßen in zwei Zeitstufen erfasst wird. Bis zum 30. Juni 2007 sind die 
Belastungen und Betroffenheiten für alle Straßen mit einer Verkehrsstärke von über 
6 Mio. Kfz/Jahr an die EU zu melden (Lärmkartierung)1. In einem zweiten Schritt wird 
bis zum 30. Juni 2012 zusätzlich eine Meldung für die Straßen über 3 Mio. Kfz/Jahr er-
forderlich. Zusätzlich sind im Rahmen von Aktionsplänen2 Maßnahmen und Konzepte 
zu entwickeln, die mit vertretbarem Aufwand zu einer Verbesserung der Schadstoffsi-
tuation führen. Anschließend ist aller 5 Jahre eine Überprüfung bzw. Überarbeitung der 
Lärmkarten erforderlich. Weiterhin ist im Rahmen der EU-Gesetzgebung auch die In-
formation der Bevölkerung über die Schallimmissionsbelastungen verankert. Wie be-
reits in der Einleitung beschrieben, werden die für 2012 vorgeschriebenen Berechnun-
gen und Maßnahmen bereits mit in der laufenden Bearbeitung realisiert. 

Die Erfassung der Lärmsituation erfolgt anhand schalltechnischer Modellrechnungen 
sowie daraus abgeleiteter strategischer Lärmkarten (siehe Abb. 1) und Betroffenheits-
untersuchungen. Zur Beschreibung der Schallbelastungen werden die Kenngrößen Lden 
und Lnight ermittelt. Die Abschätzung der Betroffenheiten erfolgt in 5-dB-Intervallen.  

 
Abb. 1 Lärmkartierung des Landesumweltamtes für die Stadt Ludwigsfelde (LNight) 

Insgesamt werden im Rahmen der EU-Umgebungslärmrichtlinie keine Grenzwerte 
festgelegt. Allerdings wurden im Land Brandenburg im Rahmen eines Strategiepapiers 

                                                 
1  Zusätzlich sind die Schallimmissionsbelastungen für Eisenbahnstrecken mit einer Belegung von mehr als 60.000 Zügen pro 

Jahr und Großflughäfen mit einem Aufkommen von mehr als 50.000 Flugbewegungen pro Jahr zu melden. Die Datengrundla-
ge für die EU-Meldung bilden dabei jeweils die Verkehrsmengen im Jahr 2005.  

2  Für die Straßenabschnitte mit einer Verkehrsbelegung > 6 Mio. Fahrzeuge pro Jahr ist bis zum 18.07.2008 ein Lärmaktions-
plan aufzustellen.  
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zur Lärmaktionsplanung Prüfwerte definiert. Diese liegen bei 55 dB(A) nachts und 
65 dB(A) tags.  

Als Hauptzielstellung ist von der EU vorgegeben, mit vertretbaren Maßnahmen die 
Lärmbelastung der Bevölkerung zu senken und gleichzeitig ruhige Gebiete, die der Er-
holung der Bevölkerung dienen, zu schützen. 

1.2 Verfahrensweise 
Aufbauend auf den gesetzlichen Vorgaben der EU wird mit dem Lärmaktionsplan Lud-
wigsfelde eine integrierte und zusammenhängende Betrachtung der Lärmsituation im 
Stadtgebiet Ludwigsfelde sowie für die zugehörigen Ortsteile angestrebt. Daher wer-
den alle Straßenabschnitte mit einer Belegung ab 3 Mio. Kfz/Jahr in die Berechnungen 
einbezogen. Zudem werden auch weitere wichtige Straßenetzelemente mit geringeren 
Belegungswerten betrachtet, wenn sie für Lärmminderungsmaßnahmen, insbesondere 
für Verlagerungen von Kfz-Verkehrsströmen relevant sind. Hauptziel ist es dabei, für 
die Entwicklung von Maßnahmen zur Lärmminderung eine möglichst durchgehende 
Betrachtung der Auswirkungen und Effekte zu gewährleisten und eventuelles Stück-
werk zu vermeiden. In diesem Sinne wird auch im Rahmen des Lärmaktionsplanes ei-
ne ganzheitliche Betrachtung des Straßenverkehrssystems in der Stadt Ludwigsfelde 
vorgenommen.  
 

 
Abb. 2 Planungsablauf des Lärmaktionsplanes 

Begleitend zur Bearbeitung des Lärmaktionsplanes selbst erfolgt eine frühzeitige Betei-
ligung wichtiger Gremien, Behörden und Institutionen im Rahmen einer speziell ge-
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schaffenen Arbeitsgruppe, der AG Lärm. Diese wird mit dem Ziel gebildet, regelmäßig 
über den Planungsstand zu informieren, Hinweise der Beteiligten sowie Betroffenen 
aufzunehmen und zugleich für eine möglichst breite Akzeptanz für die vorgeschlage-
nen Maßnahmen zu sorgen. Parallel wurde im Rahmen der Bearbeitung des Lärmakti-
onsplanes auch eine umfangreiche Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung mit 2 ent-
sprechenden Veranstaltungen durchgeführt. Zusätzlich wurde der Entwurf des Lärmak-
tionsplans im Zeitraum vom 01.09.2008 bis zum 15.09.2008 öffentlich ausgelegt und 
parallel im Internet veröffentlicht.  

Aufbauend auf einer Analyse der Schallimmissionssituation des bestehenden Ver-
kehrsnetzes sowie von Sachstandsuntersuchungen werden Maßnahmen entwickelt, 
die zur Verbesserung der Umweltbedingungen und damit gleichzeitig der Aufenthalts-, 
Wohn- und Umfeldqualität im Stadtgebiet Ludwigsfelde beitragen sollen. Die Bewer-
tung der Maßnahmen erfolgt dabei durch eine Beurteilung der Entwicklung der Betrof-
fenheiten für die einzelnen Betroffenheitsklassen. Diese werden in 5-dB-Intervallen be-
rechnet und dargestellt. Anhand der Veränderungen der Anteilswerte der einzelnen Be-
troffenheitsklassen lassen sich Erkenntnisse zu den Effekten einer bzw. mehrerer 
Maßnahmen ableiten. Weiterhin bildet auch die Häufigkeit der Überschreitung der 
Prüfwerte entsprechend der Vorgaben des LUA (55 dB(A) nachts und 65 dB(A) tags) 
einen wichtigen Bestandteil der Betrachtungen. Zur besseren Interpretation der tat-
sächlichen Betroffenheiten werden zusätzlich Lärmkennziffern berechnet, die neben 
der Anzahl der Betroffenen auch die Höhe der Schallimmissionsbelastung berücksich-
tigen. 

1.3 Randbedingungen von Emissionen und Immissionen  
Die Höhe der Lärmemissionen im Straßennetz wird von mehreren Faktoren maßge-
bend beeinflusst. Neben der Menge des jeweiligen Verkehrsaufkommens und der Zu-
sammensetzung des Verkehrs (Schwerverkehrsanteil) ist dabei vor allem die Beschaf-
fenheit des Fahrbahnbelages von hoher Bedeutung. Insbesondere unebene Pflaster-
beläge können bereits bei geringen Verkehrsmengen subjektiv zu Immissionsbelastun-
gen führen, die mit denen an stark belegten Hauptverkehrsstraßen vergleichbar sind. 
In der Regel sind im Verlauf derartiger Pflasterabschnitte allerdings einzelne schnell 
fahrende Fahrzeuge der Hauptstörfaktor, während im Zuge der Hauptstraßen zumeist 
ein durchgehend hoher Schallpegel störend wirkt.  

Einzelne Immissionsspitzen sind aber auch auf Hauptverkehrsstraßen, vor allem in den 
Abend- und Nachtstunden nicht unüblich. Die Geschwindigkeit ist daher vor allem in 
den Schwachverkehrszeiten ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor für die Lärmsitua-
tion an einer Straße.  

Insgesamt höhere Immissionen sind an Knotenpunkten festzustellen. Dies liegt einer-
seits an der Überlagerung der Schalldruckpegel der aufeinander treffenden Straßen 
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und andererseits in Abbrems- und Anfahrvorgängen am Knotenpunkt selbst. Die Höhe 
der zusätzlichen Belastungen ist dabei abhängig von der jeweiligen Verkehrsregelung. 
Generell ist festzustellen, dass insbesondere für die lärmschutzseitig besonders wichti-
gen Schwachlastzeiten nachts der Kreisverkehr die günstigsten Bedingungen aufweist, 
während Lichtsignalanlagen, insbesondere solche mit Festzeitsteuerung vergleichs-
weise schlecht abschneiden.3 

Wichtiger als die bisher betrachteten Emissionen im Verlauf eines Straßenzuges sind 
die jeweiligen Immissionen an den einzelnen Gebäuden. Diese ergeben sich in Kombi-
nation von Emissionswert und der Entfernung des Emissionsortes vom Gebäude. 
Grundsätzlich gilt: je weiter ein Gebäude vom Emissionsort Straße entfernt ist, desto 
geringer ist die Immissionsbelastung. Allerdings kommen weitere Faktoren hinzu, die 
insbesondere von den Bebauungsstrukturen abhängig sind. Zusammenhängende 
Baustrukturen haben z. B. wichtige Abschattungsfunktionen gegenüber dahinter lie-
genden Gebäuden. Die Schallimmissionsbelastung ist geringer als im Vergleich zu ei-
ner vorgelagerten offenen Bebauung.  

2 Bestandsanalyse 

2.1 Stadt- und Siedlungsstruktur 
Die Stadt Ludwigsfelde liegt in ca. 11 km Entfernung zur Stadtgrenze der Bundes-
hauptstadt Berlin im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming. Neben der 19.462 
Einwohner4 zählenden städtisch geprägten Kernstadt gehören 11 weitere unterschied-
lich große Ortsteile5 zum Hoheitsgebiet der Stadt Ludwigsfelde. Diese sind siedlungs-
strukturell nicht direkt mit dem Stadtkerngebiet verknüpft und weisen größtenteils dörf-
lichen Charakter auf. Insgesamt leben in den Ortsteilen weitere 4.830 Einwohner, was 
einem Anteil von ca. 20 % an der Gesamteinwohnerzahl der Stadt Ludwigsfelde ent-
spricht. Die Entfernung zwischen dem Stadtzentrum Ludwigsfelde und den einzelnen 
Ortsteilen liegt durchgehend bei über 3 km (Luftlinie).  

Das Kernstadtgebiet selbst wird durch die Autobahn- bzw. Eisenbahntrassen strukturell 
in mehrere Teile gegliedert. Zum einen sind dies die maßgeblich durch Wohnfunktio-
nen geprägten Gebiete um das Rathaus und das Dichterviertel südlich der Autobahn, 
welche vornehmlich durch Bebauung aus den 30er bzw. 50er Jahren und Eigenheim-
strukturen geprägt sind, sowie die nördlich der Autobahn angrenzenden Bereiche, wel-
che u. a. größere Teilflächen mit Geschoss- und Plattenbauten einschließen.  

                                                 
3 Im Berechnungsverfahren (VBUS) werden die Auswirkungen durch Lichtsignalanlagen leider nicht abgebildet. Deshalb werden 

die Lärmminderungswirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses nicht erfasst.  
4 Einwohnerdaten der Stadt Ludwigsfelde mit Stand 31.09.2007 
5 Ortsteile:  Ahrensdorf, Genshagen, Gröben, Groß Schulzendorf, Jütchendorf, Kerzendorf, Löwenbruch, Mietgendorf,  

Schiaß, Siethen, Wietstock 
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Weitere wichtige Quellen und Ziele im Stadtgebiet sind die Industrie- und Gewerbe-
standorte Preußenpark und Industriepark Ost, welche östlich bzw. nördlich der zentra-
len Wohngebiete liegen. Die Haupteinzelhandels- und Versorgungsbereiche finden 
sich vorrangig im Zuge der Potsdamer Straße, welche somit die innerstädtischen Zent-
rumsfunktionen erfüllt. Neben den Versorgungsfunktionen für die Ortsteile Ludwigsfel-
des fungiert die Stadt auch als Mittelzentrum im engeren Verflechtungsraum Berlins 
und ist ein regionaler Wachstumskern im Land Brandenburg.  

2.2 Verkehrsnetzstruktur 
Das Stadtbild von Ludwigsfelde wird in starkem Maße durch die in Ost-West-Richtung 
direkt durch das Stadtzentrum verlaufende A 10 (Berliner Ring) geprägt, welche die 
Stadt in zwei Teile zerschneidet. Die wesentliche Verbindungsachse zwischen dem 
nördlichen und dem südlichen Kernstadtgebiet bildet die Potsdamer Straße, die dar-
über hinaus als Landesstraße L 79 auch regionale Verbindungsfunktionen, z. B. in 
Richtung Potsdam wahrnimmt. In der Nord-Süd-Relation ist die B 101n, welche zwi-
schen Luckenwalde und Berlin das Kernstadtgebiet östlich tangiert, die maßgebende 
Verkehrsachse. Über die als Autobahnkreuz ausgebildete Anschlussstelle Ludwigsfel-
de-Ost erfüllt die B 101n auch wichtige Funktionen zur Anbindung des Stadtgebietes 
und der Ortsteile an die Autobahn. Vorteilhaft hierbei ist, dass jeweils direkte An-
schlussmöglichkeiten aus den Ludwigsfelder Gewerbegebieten auf die B 101n existie-
ren.  

Weitere wichtige regional bedeutsame Straßenverbindungen bilden von der L 79 ab-
zweigend die L 794 in Richtung Neubeeren, die L 793, die über die Ortsteile Siethen, 
Jütchendorf und Schiaß in Richtung Blankensee führt und die L 795, welche als Ver-
bindung zwischen L 79 und B 101n fungiert und westlich des Kernstadtgebietes eine 
weitere Anbindung an die A 10 herstellt.  

Innerhalb des Kernstadtgebietes wird das Landesstraßennetz durch weitere städtische 
Haupt- und Sammelstraßen ergänzt. Zur Anbindung der nördlich und südlich des Kern-
stadtgebietes liegenden Gewerbestandorte sind dies vorrangig die Genshagener Stra-
ße (L 793) und die Brandenburgische Straße. Für die Erschließung und Verknüpfung 
im Binnenverkehr werden die E.-Thälmann-Straße und die Straße der Jugend als 
Querverbindungen genutzt. Als Ergänzung zur Potsdamer Straße sorgen der Ost- und 
der Westverbinder für eine weitere Vernetzung zwischen dem nördlichen und dem süd-
lichen Kernstadtgebiet. 

2.3 Maßgebende Problem- und Konfliktbereiche 
Auf Grundlage der Auswertung der Lärmkartierung des LUA Brandenburg sowie der 
Bestandsaufnahme der lärmrelevanten Verkehrs- und Wohnumfeldsituationen werden 
im Folgenden die maßgebenden Problem- und Konfliktbereiche kurz zusammengefasst 
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bzw. charakterisiert. Hauptziel ist es dabei, über die Lärmkartierung hinaus eine quali-
tative Betrachtung des bestehenden Verkehrsnetzes vorzunehmen, um die akusti-
schen Berechnungsdaten im Folgenden plausibel interpretieren zu können. 

2.3.1 Haupt- und Fernstraßennetz 

Die wesentlichen Konflikte bestehen aufgrund der höheren Grundverkehrsbelegungen 
für das Haupt- und Fernstraßennetz. Die überregional bedeutsame, direkt durch das 
Kernstadtgebiet verlaufende A 10 sorgt für die größten Straßenverkehrslärmprobleme 
in Ludwigsfelde (siehe Abb. 3), da aufgrund der innerstädtischen Trassenführung mehr 
oder weniger starke Belastungen für eine Vielzahl von Anwohnern entstehen. Allein im 
näheren Umfeld der Bundesautobahn sind ca. 3.000 Einwohner Belästigungen durch 
die Fernverkehrsstraße ausgesetzt. Zusätzlich sind in den östlich und westlich des 
Kernstadtgebietes liegenden Ortsteilen zum Teil ebenfalls erhöhte Lärmbelastungen 
aufgrund von fehlenden Geschwindigkeitsbegrenzungen im Zuge des Berliner Ringes 
(A 10) festzustellen. 
 

Bundesautobahn A 10  

 Verkehrsbelegung ca. 55.000 Kfz/24 h 
 Schwerverkehrsanteil von 21 % 
 sechsspurig ausgebaut 
 beidseitig Schallschutzwände 
 Geschwindigkeitsbeschränkung 120km/h 
 räumliche Trennung des Stadtgebietes 
 städtebauliche Zäsur 
 erhöhte Lärmbelastung insbesondere 

nachts 

Abb. 3 Kurzcharakteristik Problembereich Autobahn A 10 (Berliner Ring) 

Potsdamer Straße (L 79) 

 Verkehrsbelegung 8.000-24.000 Kfz/24 h 
 durchgehend zurückgesetzte Wohnbebau-

ung 
 innerstädtisches Geschäftszentrum 
 teilweise Alleebestand 
 kein durchgehend stetiger Verkehrsfluss  
 hohes Binnenverkehrsaufkommen 
 keine flächenhaften Querungsmöglichkeiten 

für den Fußgängerverkehr 

Abb. 4 Kurzcharakteristik Problembereich Landesstraße L 79 (Potsdamer Straße) 
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Neben der Autobahn ist insbesondere die Ortsdurchfahrt der L 79 im Zuge der Pots-
damer Straße problematisch (siehe Abb. 4), da hier eine Überlagerung von wichtigen 
Wohn- und Aufenthaltsfunktionen und hohen Verkehrsbelastungen existiert. Entlang 
der Landesstraße bzw. in deren näheren Umfeld leben ca. 1.600 Einwohner der Stadt 
Ludwigsfelde, die je nach Entfernung zur Straßenachse mehr oder minder stark den 
Immissionen der Hauptverkehrsstraße ausgesetzt sind.   

Aufgrund der Streckenführung abseits von Wohnbereichen sind die Belastungen durch 
die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Bundesstraße B 101n relativ gering. Nur punk-
tuell im Bereich der Ortslage Kerzendorf bestehen Auswirkungen auf die Wohnbebau-
ung.  

2.3.2 Durchfahrten in den Ortsteilen 

Im Zuge der Ortsdurchfahrten liegen die Probleme hauptsächlich beim überhöhten Ge-
schwindigkeitsniveau. Bisher wurde nur in den Ortsteilen Groß Schulzendorf und Jüt-
chendorf eine geschwindigkeitsdämpfende Ortseingangsgestaltung vorgesehen, so 
dass häufig eine Verschleppung der Außerortsgeschwindigkeit bis in die angebauten 
Straßenabschnitte hinein zu beobachten ist.  
 

 
Abb. 5 Problembereiche im Zuge der Durchfahrten in den Ortsteilen 

Weiterhin sind insbesondere nachts erhöhte Lärmbelastungen durch einzelne schnell 
bzw. zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer in den Ortsdurchfahrten zu verzeichnen. 
Probleme ergeben sich dabei insbesondere auch durch die teilweise geringen Abstän-
de zwischen Wohnbebauung und Straßenachse (z. B. im Ortseil Wietstock), durch ei-
nen engen bzw. kurvigen Straßenverlauf (z. B. im Ortsteil Schiaß) sowie durch Halte-, 
Warte- und Anfahrvorgänge an Knotenpunkten (z. B. im Ortsteil Siethen). Hinzu kom-
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men weitere spezielle Probleme und Belastungen, wie z. B. durch den Ausflugsverkehr 
im Ortsteil Kerzendorf.  

2.3.3 Weitere wichtige Straßenzüge bzw. Situation im Nebennetz  

Eine Überlagerung von Wohnnutzungen und Verkehrsfunktionen ist jedoch nicht aus-
schließlich für das übergeordnete Straßennetz festzustellen. Auch im Zuge wichtiger 
innerstädtischer Verbindungsstraßen sowie im Nebennetz existieren teilweise Proble-
me.  

Die E.-Thälmann-Straße verfügt z. B. beidseitig nahezu durchgehend über eine dichte 
Wohnbebauung (siehe Abb. 6). Neben den Erschließungsverkehren aus den angren-
zenden Wohnbereichen wird die E.-Thälmann-Straße teilweise auch von Quelle-Ziel-
Verkehren zwischen den Einzelhandelseinrichtungen an der Potsdamer Straße und 
den westlichen Ortsteilen genutzt. Daraus ergeben sich unnötige Lärmbelastungen. 

Weiterhin ist auch für die Straße der Jugend und die Brandenburgische Straße (siehe 
Abb. 7 und Abb. 8) abschnittsweise eine Überschneidung von Wohnfunktionen und 
den Erschließungs- und Verbindungsfunktionen zwischen dem Stadtzentrum Ludwigs-
felde und dem Industriepark zu verzeichnen. 

Ernst-Thälmann-Straße  

 Verkehrsbelegung ca. 5.000-8.400 Kfz/24 h 
 Wohngebietserschließungsstraße 
 beidseitig durchgehende Wohnbebauung 
 Durchfahrtsverbot für Lkw 
 abschnittsweise 30 km/h (Schule) 
 zulässiges Geschwindigkeitsniveau für 

Wohngebiet nicht angemessen  
 unnötige Verkehrsbelastung 

Abb. 6 Kurzcharakteristik Problembereich Ernst-Thälmann-Straße 

Brandenburgische Straße  

 Verkehrsbelegung ca. 11.800 Kfz/24 h 
 Verbindungsstraße zwischen Stadtzentrum 

und Industriepark 
 einseitig angrenzende Wohnbebauung 
 zwischen Potsdamer Straße und Albert-

Schweitzer-Straße Konflikte zwischen 
Wohnfunktionen und Verkehrsaufkommen 

Abb. 7 Kurzcharakteristik Problembereich Brandenburgische Straße 
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Straße der Jugend  

 Verkehrsbelegung ca. 9.000 Kfz/24 h 
 Verbindungsstraße zwischen Stadtzentrum 

und Industriepark 
 zwischen Dachsweg und Hirschweg beid-

seitig angrenzende Wohnbebauung 
 Durchfahrtsverbot für Lkw nachts 
 zwischen Potsdamer Straße und Albert-

Schweitzer-Straße Konflikte zwischen 
Wohnfunktionen und Verkehrsaufkommen 
 Krankenhaus westlich direkt angrenzend 

Abb. 8 Kurzcharakteristik Problembereich Straße der Jugend 

Situation Nebennetz 

Aufgrund der untergeordneten Verkehrsbedeutung sowie der maßgebenden Aufent-
haltsfunktionen ist der Ruheanspruch im Nebennetz etwas höher als im Umfeld der 
Hauptverkehrsstraßen. Teilweise sind die Nebennetzbereiche als ruhige Gebieten ein-
zuordnen, die im Sinne der EU-Umgebungslärmrichtlinie zu erhalten und vor einer Zu-
nahme von Lärmbelastungen zu schützen sind.  

Jedoch sind auch im untergeordneten Netz trotz deutlich geringerer Verkehrsbelegun-
gen zum Teil ebenfalls erhöhte Lärmbelastungen sowie Konflikte zwischen Verkehrs-
funktionen und der angrenzenden Wohnnutzung festzustellen. Ursächlich verantwort-
lich sind dabei zum einen unebene Fahrbahnoberflächen bzw. Pflasterbeläge und zum 
anderen überhöhte Geschwindigkeiten. Im Bereich des Dichterviertels in der Kernstadt 
sind derartige Probleme flächenhaft vorhanden, während im weiteren Straßennetz vor-
rangig punktuelle Probleme, wie z. B. im Zuge des Märkisch-Wilmersdorfer Weges im 
Ortsteil Wietstock (unebenes Kopfsteinpflaster) bestehen.  

Die Konflikte insgesamt sind im Nebennetz jedoch in der Regel geringer, da mit Aus-
nahme des Dichterviertels durchgehend eine flächenhafte Verkehrsberuhigung (Tem-
po-30-Zonen) verkehrsorganisatorisch bereits umgesetzt wurde. Eine bauliche bzw. 
gestalterische Unterstützung der verkehrsorganisatorischen Maßnahmen durch Einen-
gungen- und Grünflächen wurde in den letzten Jahren begonnen (z. B. Jägerstraße, 
Dachsweg in der Kernstadt) und sollte zukünftig weiter fortgesetzt werden.  

2.3.4 Schienen- und Luftverkehr 

Neben dem Straßenverkehrslärm sind in der Stadt Ludwigsfelde wesentliche Konflikte 
durch die unmittelbar am Kernstadtgebiet vorbeiführende Eisenbahnstrecken Flugha-
fen Schönefeld – Potsdam (Ost-West-Relation) und Berlin – Leipzig (Nord-Süd-
Relation) sowie den Großflughafen Berlin-Schönefeld (zukünftig Berlin-Brandenburg-
International) zu verzeichnen.  
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Aufgrund der Unterschreitung der Kartierungsschwellen von 60.000 Zügen bzw. 50.000 
Flugbewegungen für das maßgebende Referenzjahr 2005 werden beide Verkehrsträ-
ger im Rahmen der aktuellen Lärmaktionsplanung nicht dezidiert betrachtet. Dement-
sprechend kann hinsichtlich des Schienenverkehrslärms vorerst nur auf den im Jahr 
1995 aufgestellten und beschlossen Lärmminderungsplan verwiesen werden. 

Spätestens im Rahmen der 2013 fälligen Überarbeitung des Lärmaktionsplanes wer-
den aber die vorbenannten Schienenwege und der im Bau befindliche Großflughafen 
Berlin-Brandenburg-International (BBI) in Schönefeld zu berücksichtigen sein, da dann 
die Kartierungsschwelle auf 30.000 Züge absinkt und die Zahl der Flugbewegungen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit den Wert von 50.000 pro Jahr übersteigen wird. Unabhängig 
davon plant die Stadt, demnächst eine gesamtstädtische Lärmschutzkonzeption zu 
erstellen, in der der Schienen- und Flugverkehr näher betrachtet werden wird. 

Der Ausbau des Flughafens BBI ist grundsätzlich planfestgestellt. Im parallel zum 
Lärmaktionsplan laufenden Planergänzungsverfahren „Ausbau des Verkehrsflughafens 
Berlin-Schönefeld“ soll über nächtliche Flugbewegungen entschieden werden. Im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens hat die Stadt Ludwigsfelde darauf hingewiesen, 
dass ab einer Kapazitätserweiterung auf 50.000 Flugbewegungen pro Jahr alle plan-
mäßigen Start- und Landebewegungen in den Nachtstunden untersagt werden sollten, 
um die mit dem Ausbau verbundene erhebliche Zunahme an Fluglärm zu kompensie-
ren.  

2.4 Randbedingungen im Gesamtverkehrssystem 
Zur Untersetzung der Betrachtungen zu den Hauptkonfliktbereichen werden in den 
nachfolgenden Kapiteln weitere wichtige Aspekte der Siedlungs- und Verkehrsstruktur 
beleuchtet, die einen mehr oder weniger starken Einfluss auf die Lärmsituation bzw. 
Lärmminderungsstrategie haben.  

2.4.1 Substitutionspotentiale für den Umweltverbund 

Ein wesentlicher Einflussfaktor für die innerstädtische Lärmsituation ergibt sich aus 
dem Kfz-Verkehrsaufkommen in den einzelnen Straßenzügen. Dieses leitet sich in Ab-
hängigkeit von den jeweiligen Quelle-Ziel-Beziehungen sowie den Bedingungen für die 
alternativ nutzbaren Verkehrsträger des Umweltverbundes ab. Zur Abschätzung der 
Substitutionspotentiale beim Kfz-Verkehr und damit den langfristigen Lärmminde-
rungspotentialen ist daher eine Einschätzung der aktuellen Situation im Umweltver-
bund wichtig.  

Aufgrund des attraktiven Regionalbahnangebotes von Ludwigsfelde in Richtung Berlin 
(ca. alle 30 Minuten) bildet der Bahnhof sowohl innerstädtisch als auch aus den umlie-
genden Ortsteilen einen wichtigen Umsteigepunkt. Es ist eine hohe Auslastung der 
vorhandenen P+R- und B+R-Flächen festzustellen, wobei insbesondere für letztere 
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weitere Ausbaupotentiale zur Förderung des Umweltverbundes bestehen. Durch die 
enge räumliche Verknüpfung des Regionalbahnhofes mit dem Busbahnhof bestehen 
insgesamt gute Umsteigebeziehungen zwischen beiden Nahverkehrsträgern.  

Da der Regionalbusverkehr auch im Umfeld der Stadt Ludwigsfelde mit Ausnahme der 
Hauptachse im Zuge der L 79 sowie der Verbindungen in den Ortsteil Genshagen vor-
rangig auf die Abwicklung des Schülerverkehrs ausgerichtet ist6, bestehen speziell für 
Pendler aus den unterschiedlichen Ortsteilen Ludwigsfeldes (z. B. Löwenbruch, Ker-
zendorf, Gröben, Siethen etc.) keine optimalen Verknüpfungsmöglichkeiten in das 
Kernstadtgebiet sowie zur Regionalbahn. Dadurch ergibt sich zwangsläufig eine über-
durchschnittliche Pkw-Nutzung für diese Quelle-Ziel-Beziehungen, die wesentlich zur 
Verkehrsbelastung in der Stadt Ludwigsfelde beiträgt.  

Generell positiv einzuschätzen ist die Stadtbuslinie 708, da ein derartiges Angebot für 
Städte mit einer ähnlichen Größe nicht der Regel entspricht und in vielen Fällen aktuell 
erst diskutiert wird. Problematisch ist jedoch die Übersichtlichkeit der Linienführung 
(siehe Abb. 9), da einzelne Haltestellen mehrfach mit unterschiedlichen Fahrtrichtun-
gen unter der gleichen Linienbezeichnung angefahren werden. Weitere Defizite beste-
hen teilweise im Hinblick auf den Zustand bzw. die Barrierefreiheit der Haltestellen. 

Unter Berücksichtigung der aktuellen demographischen Entwicklung bzw. der Res-
sourcenverknappung bestehen aufbauende auf dem bestehenden Liniennetz für den 
ÖPNV in der Stadt Ludwigsfelde weitere Potentiale zur Substitution von Kfz-Fahrten. 
Hierzu sind die bestehenden Angebote im Stadt- und Regionalverkehr zu erhalten bzw. 
nach Möglichkeit zu ergänzen und zu erweitern (Taktverdichtung).  
 

  
Abb. 9 Stadtbussystem Ludwigsfelde 

                                                 
6  Die Bestandserhebungen und -analysen wurden im Frühjahr 2008 durchgeführt, insbesondere im ÖPNV sind seither teil-

weise Veränderungen erfolgt, welche die geschilderten Probleme reduzieren bzw. beheben (siehe Kapitel 5.4.1).  
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Ebenfalls weitere Potentiale, vor allem für die Abwicklung der innerstädtischen Quell-, 
Ziel- und Binnenverkehre liegen beim Fußgänger- und Radverkehr. Die Wegentfernun-
gen innerhalb der Kernstadt Ludwigsfelde sind gering. Ausgehend vom Stadtzentrum 
sind viele Wohnquartiere, wie z. B. die Wohngebiete Ludwigsfelde Nord und West, das 
Dichterviertel und die Daimlersiedlung innerhalb von 5 – 10 Minuten bequem zu Fuß 
erreichbar (siehe Abb. 10). Mit dem Fahrrad können innerhalb dieser Reisezeiten alle 
Teilbereiche des Kernstadtgebietes, einschließlich der nördlichen Gewerbestandorte, 
erschlossen werden. Auch für Verbindungen in die umliegenden Ortsteile ist die Nut-
zung des Fahrrades attraktiv. Genshagen, Ahrensdorf, Siethen, Kerzendorf und Lö-
wenbruch liegen jeweils ca. 4 km Luftlinie vom Stadtzentrum entfernt. Bis nach 
Wietstock sind es ca. 5 km.  

Bei den Radverbindungen in die einzelnen Ortsteile bzw. zwischen den Ortsteilen sind 
jedoch deutliche Unterschiede festzustellen. In Richtung Wietstock und Siethen sind 
durchgehend Radverkehrsanlagen entlang der Landesstraßen vorhanden. In Richtung 
Ahrensdorf existiert ein derartiges Angebot nicht. Auch für die Verbindung in den größ-
ten Ortsteil Genshagen, für die mehrere Routen existieren bestehen noch Optimie-
rungsmöglichkeiten. Bei den Ortsteilverbindungen ist vor allem die fehlende Verbin-
dung zwischen Wietstock und Groß Schulzendorf bzw. darüber hinaus in Richtung 
Zossen problematisch.  
 

 
Abb. 10 Fuß- und Radwegisochronen 

Im Kernstadtgebiet sind in den letzten Jahren vielfältige Maßnahmen zur Förderung 
des Radverkehrs umgesetzt worden, so dass hier hauptsächlich punktuelle Probleme 
bestehen. Speziell an den Hauptverkehrsknotenpunkten existieren teilweise Konflikte 
zwischen Radverkehr und abbiegenden Kfz-Verkehren. Auch an den Kreisverkehren 
sind aktuell keine optimalen Bedingungen für den Radverkehr zu verzeichnen. Eben-
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falls problematisch ist die Radverkehrsführung im Bereich der Eisenbahnquerung 
Potsdamer Straße / Struveshof, da hier nur unzureichende Fußgänger- und Radver-
kehrsanlagen vorhanden sind und gleichzeitig ein hohes Geschwindigkeitsniveau exis-
tiert. Weiterhin bilden im Nebennetz teilweise auch schlechte Fahrbahnoberflächenzu-
stände ein Problem für den Radverkehr.  

Im Hinblick auf die Radabstellanlagen besteht vor allem für die großen privaten Einzel-
handelseinrichtungen dringender Handlungsbedarf. Die Zahl der Abstellmöglichkeiten 
ist zu gering. Die Qualität vorhandener Anlagen ist teilweise mangelhaft. Die bestehen-
den Felgenklemmer ermöglichen kein sicheres und komfortables Abstellen der Fahrrä-
der.  

Für den Fußgängerverkehr sind speziell die Trennwirkungen durch die stark belasteten 
Landesstraßen kritisch. Diese sorgen vor allem im Bereich der Potsdamer Straße für 
eine Zerschneidung der Siedlungsbereiche bzw. des Stadtzentrums. Der hier vorhan-
dene flächenhafte Querungsbedarf kann derzeit nur im Bereich der Lichtsignalanlagen 
punktuell sicher gewährleistet werden. 

Eine weitere Verlagerung von innerörtlichen Binnenverkehren vom Kfz-Verkehr zu 
Gunsten des Fußgänger- und Radverkehrs ist daher bei einer entsprechenden Opti-
mierung des Angebotes (auch für den ruhenden Radverkehr) möglich.  

2.4.2 Geschwindigkeitsniveau 

Ein wesentlicher Faktor für die Lärmbelastung eines Straßenzuges ist das tatsächliche 
Geschwindigkeitsniveau, da die Schallimmissionsberechnungen standardmäßig auf 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit basieren. Höhere Geschwindigkeiten in der 
Realität bedeuten demnach auch höhere Schallimmissionsbelastungen und im Ergeb-
nis erhöhte Betroffenheiten, die dann über den durch das Landesumweltamt (LUA) be-
rechneten Werten liegen.  

Die Auswertung von verschiedenen Geschwindigkeitsmessungen der Stadt bzw. im 
Rahmen des Lärmaktionsplans hat gezeigt, dass vor allem in den Abend- und Nacht-
zeiten teilweise eine deutliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
festzustellen ist (siehe Abb. 11). In den Tagesstunden wird z. B. in der Potsdamer 
Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h von der überwiegenden 
Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer eingehalten (ca. 85 %). Der Anteil von deutlichen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen (> 60 km/h) ist sehr gering. In den Nachstunden 
hingegen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur von ca. 30 – 40 % der Ver-
kehrsteilnehmer befolgt. Der Anteil von Fahrzeugen, die den Straßenzug mit Ge-
schwindigkeiten von mehr als 60 km/h befahren liegt bei bis zu 18 %. Einzelne Ver-
kehrsteilnehmer überschreiten die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich, teilweise 
sogar um das doppelte.  
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Abb. 11 Geschwindigkeitsniveau Potsdamer Straße (in Höhe Autobahn) im Tagesverlauf 

Auch im Bereich der Ortseingänge sind teilweise Probleme mit überhöhten Geschwin-
digkeiten festzustellen. Hauptgrund ist hierbei vor allem die unzureichende Erkennbar-
keit der Ortseingangssituation. Aus Richtung Potsdam kommend wird teilweise im Be-
reich Fischersteig noch kein den innerstädtischen Gegebenheiten angepasstes Ge-
schwindigkeitsniveau erreicht.  

Mit den beiden stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in der Potsdamer 
Straße konnte bereits lokal eine verbesserte Akzeptanz der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit erreicht werden. Eine weitere Ausweitung der Geschwindigkeitskontrol-
len sollte zukünftig erfolgen.  

2.4.3 Bestehende Maßnahmen mit lärmmindernden Effekten 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung kann in der Stadt Ludwigsfelde auf einer guten 
Verkehrsentwicklung aus den letzten Jahren aufgebaut werden. Viele realisierte Maß-
nahmen tragen bereits zur Lärmminderung im Stadtgebiet bei.  

Mit Ausnahme des Dichterviertels existieren für alle wesentlichen Wohngebiete flä-
chendeckende Geschwindigkeitsbegrenzungen (Tempo-30-Zonen). Zum Schutz der 
Anwohner in der Straße der Jugend und der E.-Thälmann-Straße wurden bereits Fahr-
verbote für den Schwerverkehr umgesetzt. Parallel wird durch die direkten Anschluss-
möglichkeiten aus den Gewerbegebieten an die B 101n eine übermäßige Nutzung des 
innerstädtischen Straßennetzes durch den Schwerverkehr vermieden.  

Auch im Hinblick auf Straßenraumbegrünungsmaßnahmen und die Förderung des 
Umweltverbundes wurden teilweise bereits positive Ansätze umgesetzt, die in den 
nächsten Jahren fortgeführt werden sollten. 

Planungsbüro Dr.-Ing. Ditmar Hunger    Stadt - Verkehr – Umwelt Dresden / Berlin SVU 



Lärmaktionsplan Ludwigsfelde – Abschlussbericht (Endfassung nach STVV-Beschluss 07.04.2009) Seite 22 

2.5 Schallimmissionskartierung 
Ein wichtiger Aspekt für die Schallimmissionskartierung für Ludwigsfelde bildet die 
ganzheitliche Betrachtung des Hauptstraßennetzes. Dabei werden nicht nur die ge-
genüber der EU meldepflichtigen Straßenabschnitte mit Belegungen über 6 Mio. 
Kfz/Jahr bzw. über 3 Mio. Kfz/Jahr untersucht, sondern auch gesamtstädtisch wichtige 
Hauptverkehrsstraßen einbezogen, so dass durchgängige Betrachtungen im Rahmen 
der Lärmminderungsstrategie für das Straßennetz möglich sind. 

2.5.1 Systematik 

Grundlage der Schallimmissionsberechnung und Bewertung für Umgebungslärm bildet 
die Richtlinie 2002/49/EG der Europäischen Gemeinschaft, EU-Umgebungslärm-
richtlinie. In ihr wird ein neuer Geräuschindikator für den gesamten 24-stündigen Tag 
definiert, der Tag-Abend-Nacht-Pegel Lden. Entsprechend der Umsetzung der EU-
Richtlinie in deutsches Recht setzt sich im Rahmen der 34. BImSchV der Lärmindex 
Lden wie folgt zusammen: 

 Lday der Mittelungspegel für den Tag von 6.00 – 18.00 Uhr 

 Levening der Mittelungspegel für den Abend von 18.00 – 22.00 Uhr 

 Lnight der Mittelungspegel für die Nacht von 22.00 – 06.00 Uhr 

Die Schallemission einer Straße wird aus der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit, der Straßenoberfläche und der Straßenlängsneigung 
ermittelt.  

Da bisherige Verkehrszählungen und -untersuchungen nur von einer Tag-
Nachtverteilung ausgehen, müssen Anpassungen für die Zeiträume Tag und Abend er-
folgen. Dazu enthält die VBUS die folgende Tab. 1, die der Verkehrslärmberechnung 
zugrunde gelegt wurde: 

Tags (6 – 18 Uhr) Abends (18 – 22Uhr) Nachts (22-6 Uhr)Straßengattung 
M [Kfz/h] p [%] M [Kfz/h] p [%] M [Kfz/h] p [%]

1 2 3 4 5 6 7

1 Bundesautobahnen 0,062·DTV 25 0,042·DTV 35 0,014·DTV 45

2 Bundesstraßen 0,062·DTV 20 0,042·DTV 20 0,011·DTV 20

3 Landes-, Kreis-, und Gemein-
deverbindungsstraßen 

0,062·DTV 20 0,042·DTV 15 0,008·DTV 10 

4 Gemeindestraße 0,062·DTV 10 0,042·DTV 6,5 0,011·DTV 3

Tab. 1 Grundlagen zur Verkehrslärmberechnung nach VBUS 

Die Schallausbreitungsrechnungen erfolgten durch das Landesumweltamt auf Grund-
lage eines digitalen Höhenmodells sowie von Gebäude- und Straßendateien. 
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2.5.2 Emissionsbelastungen 

Die mit Abstand höchsten Emissionsbelastungen sind im Zuge der Autobahn festzu-
stellen, da hier mit ca. 55.000 Kfz/24h auch die höchsten Verkehrsbelastungen im 
Stadtgebiet zu verzeichnen sind. Gleichzeitig ist das Geschwindigkeitsniveau auch 
deutlich höher als im weiteren Straßennetz.  

Im Bundes-, Landes- und Hauptstraßennetz sind schwerpunktmäßig im Zuge der 
B 101n und der Potsdamer Straße hohe Emissionen festzustellen. Auch hier sind die 
aus der Verkehrsbedeutung resultierenden Verkehrsaufkommen maßgeblich für die 
Emissionen verantwortlich.  

Erhöhte Emissionen aufgrund flächenhaft unebener oder schlechter Fahrbahnzustände 
existieren ausschließlich im untergeordneten Nebennetz, z. B. im Zuge des Märkisch-
Wilmersdorfer Weges im Ortsteil Wietstock oder im Dichterviertel. Insgesamt sind vor-
rangig im Hauptverkehrsnetz zusätzliche Lärmbelastungen durch teilweise unange-
messene und unangepasste Geschwindigkeiten zu verzeichnen. Die entsprechenden 
Emissionen gehen über die vom LUA in der Modellrechnung verwendeten Ansätze 
hinaus.  

Wesentlich wichtiger als die jeweiligen Emissionen sind allerdings die 
Immissionsbelastungen für die Anwohner entlang der einzelnen Straßenabschnitte. 
Diese sollen in den folgenden Kapiteln näher betrachtet werden. 

2.5.3 Immissionsbelastungen und Betroffenheiten 

Für die kartierten Straßenabschnitte ergibt sich die in den nachfolgenden Abb. 12 und 
Abb. 13 dargestellte Verteilung auf die einzelnen Pegelklassen für die Immissionsbe-
lastungen über den Gesamttag sowie für die Nacht.  

Von den Einwohnern, welche im Verlauf der kartierten Hauptverkehrsstraßen mit einer 
Verkehrsbelegung von mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr sowie in deren direktem 
Umfeld leben7, sind ca. 31 % von einer Überschreitung der Prüfwerte von 65 dB(A) 
tags bzw. ca. 36 % von einer Überschreitung der Prüfwerte von 55 dB(A) nachts betrof-
fen. Neben einer Vielzahl von Einwohnern, die dauerhaft mit einer Schallimmissionsbe-
lastung knapp über den Schwellwerten belastet werden, ist auch für die Pegelbereiche 
zwischen 70 und 75 dB(A) tags und zwischen 60 und 65 dB(A) nachts, eine ver-
gleichsweise hohe Betroffenheit zu verzeichnen (13,3 % bzw. 14,8 %). Für diesen Pe-
gelbereich werden neben den Prüfwerten der Lärmaktionsplanung auch die Grenzwer-

                                                 
7  Aufgrund der schlauchartigen Berechnung im Rahmen der Lärmkartierung wurde in der EU-Umgebungslärmrichtlinie bzw. in 

der 34. BImSchV ein Abschneidekriterium für den Untersuchungsraum von 45 dB(A) nachts und 55 dB(A) ganztags definiert. 
Die Betrachtungen zu den Anwohnerbetroffenheiten beziehen sich daher ausschließlich auf Gebäude, welche innerhalb dieser 
Isophonenbänder liegen.  
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te im Sinne der Lärmsanierung nach dem deutschen Fernstraßenrecht überschritten. 
Diese liegen für reine Wohngebiete bei 70 dB(A) ganztags und 60 dB(A) nachts8.  
 

 
Abb. 12 Verteilung der Betroffenheiten für den Ist-Zustand tags9 

 

 
Abb. 13 Verteilung der Betroffenheiten für den Ist-Zustand nachts10 

                                                 
8  Im Bereich von Misch- bzw. Stadtkerngebieten liegen die Lärmsanierungsschwellwerte bei 72 dB(A) tags und 62 dB(A) 

nachts. 
9  Die dargestellten Absolutwerte entsprechen der Zahl der Betroffenen für die einzelnen Pegelklassen. Übergeordnet wird die 

Summe der Einwohner angegeben, für die der Prüfwert von 65 dB(A) tags überschritten wird.  
10  Die dargestellten Absolutwerte entsprechen der Zahl der Betroffenen für die einzelnen Pegelklassen. Übergeordnet die 

Summe der Einwohner angegeben, für die der Prüfwert von 55 dB(A) nachts überschritten wird.  
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Weitere Anwohner sind im Bereich der Hauptverkehrsstraßen noch höheren Immissi-
onsbelastungen ausgesetzt. Für ca. 2,9 %, der innerhalb der Untersuchungskorridore 
Lebenden, sind Immissionspegel über 75 dB(A) tags zu verzeichnen, davon sind statis-
tisch 2 Personen von Lärmpegeln über 80 dB(A) betroffen. Nachts liegt der Anteil der 
Betroffenen über 65 dB(A) bei ca. 5,0 %, von denen 17 Personen Immissionspegeln 
von über 70 dB(A) ausgesetzt sind. Die Aufenthalts-, Wohn- und Umfeldqualität ist in 
den entsprechenden Bereichen durch die Immissionen aus dem Straßenverkehr sehr 
stark beeinträchtigt. Diese und andere Konfliktbereiche werden im Kapitel 2.5.4 vertie-
fend betrachtet.  

Wird anhand der Einwohnerzahl abgeleitet, wie viele Wohnungen von einer Über-
schreitung der Auslösewerte betroffen sind, so ergibt sich eine Zahl von ca. 911 Woh-
nungen tags und 1.115 Wohnungen nachts.  

Neben den Anwohnerbetroffenheiten sind im Rahmen der Lärmaktionsplanung auch 
die Immissionsbelastungen für weitere sensible Nutzungen wie z. B. Schulen und 
Krankenhäuser zu betrachten. Für das Krankenhaus der Stadt Ludwigsfelde sind 
Lärmbelastungen von maximal 71 dB(A) tags zu verzeichnen, welche vorrangig durch 
die angrenzende Straße der Jugend verursacht werden.  

Für die Schulstandorte an der K.-Liebknecht-Straße und der T.-Fontane-Straße entste-
hen vor allem durch die in geringer Entfernung vorbeiführende Autobahn Lärmimmissi-
onen. Die Belastungen der Schulgebäude liegen tags zwischen 60 und 65 dB(A) bzw. 
65 und 70 dB(A). Für die Schulstandorte in der E.-Thälmann-Straße sind ebenfalls 
teilweise Konflikte zwischen Ruhebedarf und Verkehrsaufkommen zu verzeichnen, ob-
schon hier durch die punktuellen Geschwindigkeitsbegrenzungen im Bereich der Schu-
le die Immissionsbelastungen bereits reduziert wurden. Sie liegen bei maximal 
69 dB(A) tags. Auch zur Verbesserung der Lernbedingungen für die Schüler besteht 
daher wesentlicher Lärmminderungsbedarf. 

Die Lärmkennziffern sind vorrangig für die Abschätzung der Lärmminderungswirkung 
des Maßnahmenkonzeptes wichtig (siehe Kapitel 6). Für das gesamte Untersuchungs-
gebiet ist für den Ist-Zustand von einer Lärmkennziffer von 2.484 tags und 3.735 
nachts auszugehen. 

2.5.4 Problem- und Konfliktbereiche 

In der nachfolgenden Tab. 2 werden die Betroffenheitsschwerpunkte tabellarisch zu-
sammengefasst. Neben der Zahl der Einwohner entlang der einzelnen Straßenab-
schnitte sowie in den angrenzenden Bereichen werden jeweils die Lärmkennziffern an-
gegeben, um die Hauptimmissionsschwerpunkte im Detail einschätzen zu können.  

Die höchsten Betroffenheiten für das Straßennetz in der Stadt Ludwigsfelde sind für 
den Innenstadtabschnitt der L 79 im Zuge der Potsdamer Straße festzustellen. Auf-
grund der durchgehenden Bebauungsstrukturen sowie teilweise auch Auswirkungen in 
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angrenzende Wohnbereiche wird eine große Zahl von Einwohnern mit vergleichsweise 
hohen Immissionspegeln belastet. 

Die störende Wirkung der Autobahn entsteht vor allem durch die sehr hohe Zahl von 
Einwohnern im Umfeld der Trasse die dauerhaft Immissionspegeln ausgesetzt sind, die 
über bzw. knapp unter den Prüfwerten von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) nachts lie-
gen. Insbesondere nachts ergeben sich daraus erhöhte Belastung. Einzelne Einwohner 
sind von Maximalpegeln bis zu 66 dB(A) nachts betroffen.  
 

Lärmkennziffer 
Straßenabschnitt 

Einwoh-
nerzahl 

Verkehrs-
belastung tags nachts 

Potsdamer Straße 1.640 8 - 24.000 Kfz/24h 1.189 1.758 

Autobahn A 10 3.069 55.000 Kfz/24h 293 487 

E.-Thälmann-Straße (Teilabschnitt) 210 5 - 8.400 Kfz/24h 109 165 

Straße der Jugend 321 9.000 Kfz/24h 76 138 

Tab. 2 Zusammenfassung der wesentlichen Konfliktbereiche 

Auch in der Potsdamer Straße liegen die Spitzenbelastungen auf einem ähnlichen Ni-
veau, werden jedoch für eine größere Zahl von Einwohnern erreicht, woraus sich die 
höheren Lärmkennziffern erklären. In der Straße der Jugend sowie der E.-Thälmann-
Straße liegen die Immissionswerte nachts bei maximal 64 dB(A).  

Insgesamt ist festzustellen, dass sowohl durch die Autobahn als auch durch die Pots-
damer Straße sowie weitere innerstädtische Hauptverkehrsstraßen wesentliche Ein-
schränkungen für die Wohn-, Aufenthalts- und Umfeldqualität und damit dringender 
Handlungsbedarf zur Reduzierung der Schallimmissionsbelastungen sowie zur Ver-
meidung von Gesundheitsgefährdungen für die betroffenen Anwohner besteht. Neben 
den Auslösewerten der Lärmaktionsplanung werden teilweise auch die Grenzwerte der 
Lärmsanierung überschritten.  

2.5.5 Ruhige Gebiete 

Neben den wesentlichen Konfliktbereichen ist entsprechend der EU-Umgebungslärm-
richtlinie auch eine Betrachtung bzw. Definition bisher ruhiger Gebiete vorzunehmen, 
welche gegen eine Zunahme von Lärmbelastungen geschützt werden sollten. Als ruhi-
ge Gebiete kommen dabei gemäß der Hinweise der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz (LAI) sowohl bebaute (z. B. Wohngebiete) als auch unbebaute 
Gebiete in Betracht.  
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Da eine genaue Begriffsdefinition bisher weder auf EU- noch auf Bundes- oder Lan-
desebene existiert, wird vorgeschlagen, Bereiche mit einem Schallimmissionspegel un-
ter 45 dB(A) nachts und 55 dB(A) tags als potentiell ruhige Gebiete zu definieren11. 

Infolge der schlauchartigen Lärmkartierung ausschließlich für den Straßenverkehrslärm 
sind diese Gebiete nicht eindeutig definierbar, da Straßenabschnitte mit einer geringe-
ren Verkehrsbelegung aber Immissionsbelastungen oberhalb der Auslösewerte und 
Gebiete die durch Eisenbahn- oder Fluglärm belastet sind, nicht berücksichtigt werden. 
Es ist daher ausschließlich eine Abschätzung bzw. Ausweisung von potentiell ruhigen 
Gebieten möglich, die im Rahmen einer genaueren Abgrenzung in den weiteren Stufen 
der Lärmaktionsplanung und einer damit verbundenen speziellen Lärmkartierung wei-
ter vertieft bzw. fortgeschrieben werden müsste. 

Generell als potentiell ruhige Gebiete in der Stadt Ludwigsfelde kommen zunächst ne-
ben den großflächigen Waldbereichen die jeweils etwas abseits der Hauptverkehrs-
straßen liegenden Wohnquartiere und Ortsteile wie z. B. Mietgendorf infrage. Aufgrund 
der in der aktuellen Schallimmissionskartierung nicht ausgewiesenen Überlagerung der 
Belastungen der Verkehrsträger Straße, Schiene und Luftverkehr ist darüber hinaus 
kaum eine Einschätzung möglich, da Bereiche ohne wesentliche Belastungen aus dem 
Straßenverkehrslärm, wie z. B. das Wohngebiet Ahrensdorfer Heide durch Schienen-
verkehrs- oder Fluglärm belastet seinen können. Während die Belastungskorridore der 
Eisenbahn anhand des Gleisverlaufes zumindest grob eingeschätzt werden können, ist 
dies beim Luftverkehr nicht möglich. 

3 Lärmminderungspotentiale 
Um eine dauerhafte und nachhaltige Lärmminderung in der Stadt Ludwigsfelde zu ge-
währleisten, ist ein Bündel vielfältiger Maßnahmen erforderlich, die sich von kurzfristig 
umsetzbaren Sofortmaßnahmen bis hin zu mittel- bis langfristigen Maßnahmenkom-
plexen erstrecken.  

Die nachfolgend betrachteten generellen Maßnahmen bilden effektive Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Schallimmissionsbelastung im Verlauf eines Straßenzuges bzw. 
im gesamten Stadtgebiet:  

Aufgrund des starken Einflusses von unebenen Pflaster- und anderen schadhaften 
Fahrbahnbelägen auf die Schallimmissionssituation sind Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Fahrbahnoberflächen eine effektive Lösung zur Reduzierung der Immissi-
onspegel (bis zu 6 dB). Allerdings ist dabei zu beachten, dass mit dem Ersatz von 
Pflaster durch Bitumen in vielen Fällen auch eine Erhöhung des Geschwindigkeitsni-
veaus verbunden ist, was wiederum zu einer Reduzierung der Lärmminderungseffekte 
führt. Daher sind begleitende straßenraumgestalterische und verkehrsregulierende 

                                                 
11  Als Orientierungswerte wurden die Grenzwerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete verwendet. 
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Maßnahmen zur Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus und der Verkehrsmenge 
nötig. In Bereichen, in denen aus städtebaulichen bzw. stadtgestalterischen Gründen 
auf Pflasteroberflächen nicht verzichtet werden kann, besteht zudem die Möglichkeit, 
durch besonderes Pflaster (glatte Steine ohne Phase und engfugig diagonal in Sand 
verlegt) eine Verbesserung der Belastung zu erreichen. 

Ein weiterer wesentlicher Ansatzpunkt für die Lärmminderung liegt in der Beruhigung 
des Kfz-Verkehrs durch Verstetigung und Verlangsamung des Verkehrsflusses (Pe-
gelreduktion um ca. 1 – 2 dB pro 10 km/h). Wesentliche Maßnahmen hierfür sind zum 
einen punktuelle Geschwindigkeitsbegrenzungen auch im Hauptstraßennetz sowie ei-
ne flächendeckende Verkehrsberuhigung mittels Tempo-30-Zonen und das Einrichten 
verkehrsberuhigter Bereiche bzw. verkehrsberuhigter Geschäftsbereiche. 

Zum anderen ist insbesondere im Hauptstraßennetz eine stadtverträgliche Straßen-
raumgestaltung von hoher Bedeutung. Die Verkehrsflächen für den fließenden Verkehr 
sind hierfür auf das wirklich notwendige Maß zu reduzieren und die Qualitätsanforde-
rungen aller Verkehrsteilnehmer durch ausreichend dimensionierte und sichere Ver-
kehrsanlagen zu gewährleisten. Weiterhin ist durch Begrünungsmaßnahmen der 
Raumeindruck der Straßenabschnitte so zu gestalten, dass ein Geschwindigkeitsni-
veau erreicht wird, welches den innerstädtischen Gegebenheiten angepasst ist. Eine 
Verstetigung des Verkehrsflusses bei Straßenabschnitten mit aufeinander folgenden 
Lichtsignalanlagen ist parallel auch durch die Koordinierung der Einzelschaltungen 
möglich. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass stadtverträgliche Koordi-
nierungsgeschwindigkeiten vorgesehen werden und dass den Fahrzeugführern die 
Koordinierung einschließlich Koordinierungsgeschwindigkeit bekannt ist (Hinweisschil-
der am Koordinierungsbeginn und ggf. dazwischen). 

Der wichtigste Maßnahmenkomplex zur langfristigen und nachhaltigen Reduzierung 
der Schallimmissionen liegt in der Substitution von Kfz-Fahrten durch die gezielte För-
derung des Umweltverbundes. Wesentlich sind dabei insbesondere die Schaffung 
eines durchgehenden, attraktiven und sicheren Radverkehrsangebotes sowie die Ge-
währleistung der Freizügigkeit und Querungssicherheit für den Fußgängerverkehr 
(Umwege vermeiden). Im ÖPNV ist durch eine intelligente Kombination unterschiedli-
cher Bedienungsformen die Erreichbarkeit aller wichtigen Quellen und Ziele im Stadt-
gebiet zu sichern und gleichzeitig eine größtmögliche Wirtschaftlichkeit des Systems zu 
gewährleisten. Zusätzlich unterstützt werden können diese Maßnahmen durch eine 
umweltgerechte Stadt- und Siedlungsentwicklung im Sinne der „Stadt der kurzen We-
ge“ sowie der Förderung von Stadt- und Wohnraumentwicklungsmaßnahmen an vor-
handenen ÖPNV-Achsen. 

Auch die Verlagerung von Kfz-Verkehren bietet oft eine Möglichkeit zur Reduzierung 
der Schallimmission, was insbesondere für lokale Problembereiche gilt. Eine Verringe-
rung der Verkehrsmenge um 50 % sorgt für eine Pegelreduktion um 3 dB. Allerdings 
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ist vor allem bei der Verlagerung von Verkehren durch verkehrsorganisatorische oder 
Straßenneu- bzw. -ausbaumaßnahmen darauf zu achten, dass die Abschnitte mit Ver-
kehrszunahmen möglichst geringe oder keine Betroffenheiten aufweisen. Dabei sind 
neben den Wohnfunktionen auch weitere Nutzungsansprüche, wie z. B. Erholungs-, 
und Aufenthaltsfunktionen zu beachten (Erhaltung ruhiger Gebiete).  

Die Vermeidung von Kfz-Verkehren bzw. die Reduzierung der Verkehrsarbeit bietet 
ein weiteres effektives und zugleich das nachhaltigste Mittel zur Lärmminderung. Maß-
nahmen hierfür bilden zum einen die Vermeidung von Parksuchverkehren durch die 
Veränderung der Verkehrsorganisation (Parkraumbewirtschaftung, Anwohnerparkbe-
reiche, etc.) bzw. durch die Einführung von Wegweisungs- oder Parkleitsystemen. 
Zum anderen können Fahrstrecken auch durch die Aufhebung von Einbahnstraßenre-
gelungen oder die Vermeidung von Durchgangsverkehren von Lärm entlastet werden.  

Die langfristig wohl nachhaltigste Verkehrsvermeidung ergibt sich aus einer Verände-
rung des Modal Splits zu Gunsten der leisen bzw. umweltfreundlichen Verkehrsarten. 
Neben der Substitution von Kfz-Fahrten zu Gunsten des ÖPNV ist die Verlagerung zu 
Gunsten des Fuß- und Radverkehrs von besonderer Bedeutung. 

Prinzipiell noch entscheidender ist die Beeinflussung der Stadt- und Siedlungsentwick-
lung. Durch Orientierung auf kurze Reisewege, die möglichst ohne individuelle Kraft-
fahrzeuge zu bewältigen sind, gilt es, die lärmverursachende Verkehrsarbeit zu redu-
zieren oder zumindest einen weiteren Anstieg zu vermeiden. 

4 Thesen zur Lärmminderung 
Für die Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen im Rahmen der weiteren Pla-
nungen zum Lärmaktionsplan für die Stadt Ludwigsfelde lassen sich zusammenfas-
send folgende Thesen formulieren:  

1. Lärmaktionsplanung entspricht nachhaltiger Verkehrsentwicklungsplanung 

2. Lärmminderung wirkt sich positiv auf Stadtentwicklung und Stadtimage aus 

3. Alle lärmrelevanten Maßnahmen sind in ihren Wechselwirkungen integriert zu be-
trachten und im Sinne einer gesamtstädtischen Lärmminderung zu beurteilen 

4. Zweck der Lärmaktionsplanung ist die Sicherung und Erhöhung der Lebensqualität 
sowie die Gewährleistung des Gesundheitsschutzes aller Bewohner der Stadt ein-
schließlich der zugehörigen Ortsteile und die Beachtung sämtlicher Aspekte der 
Stadtentwicklung 

5. Lärmminderungsplanung ist ein kontinuierlicher Prozess, der konsequentes politi-
sches Handeln voraussetzt, um sinnvoll und dauerhaft wirken zu können  

6. Verkehrsvermeidung und Verkehrsverlagerung auf leise Verkehrsmittel ist auf 
Dauer der nachhaltigste Lärmschutz. 
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5 Maßnahmenkonzept 
Die wesentliche Zielstellung des Maßnahmenkonzeptes zur Lärmminderung liegt im 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Die Zahl der Einwohner, welche von Immissions-
belastungen oberhalb der Auslösewerte von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts betrof-
fen sind, soll maximal reduziert werden. Gleichzeitig entstehen durch die Lärmminde-
rungsmaßnahmen jedoch insgesamt positive Effekte auch für Gebäude, die von der 
Emissionsquelle weiter abgesetzt liegen. 

Um langfristig eine effektive Lärmminderung zu erreichen, werden daher die Maßnah-
men nicht ausschließlich auf die Überschreitungsbereiche, sondern auf das gesamt-
städtische Verkehrssystem ausgerichtet. Durch die Bündelung mehrerer Einzelmaß-
nahmen ergibt sich insgesamt die Lärmminderung für die entsprechenden Straßenzü-
ge.  

Der Kfz-Verkehr als kommunaler Hauptverursacher der Lärmimmissionen sowie weite-
rer eng damit verknüpfter Problembereiche (Erschütterungen, Trennwirkungen, Staub- 
und Luftschadstoffimmissionen) muss umfassend und nachhaltig beeinflusst werden. 
Vorrangig ist daher ein Maßnahmenbündel zu entwerfen, welches sowohl für geringere 
Kfz-Verkehrsbelastungen, als auch für einen lärmreduzierten Verkehrsfluss und einen 
möglichst hohen Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes sorgt. Alle, für die 
Verkehrserzeugung relevanten Aspekte der Stadt- und Verkehrsentwicklung sind daher 
zu betrachten und im Rahmen der Maßnahmenkonzeption zu berücksichtigen. 

Die entsprechenden Lärmminderungsmaßnahmen in der Stadt Ludwigsfelde werden 
nachfolgend für die einzelnen Untersuchungsschwerpunkte untergliedert, im Detail er-
läutert und sind in einer Maßnahmentabelle zusammengefasst, die als Anlage 1 im 
Anhang des Plandokumentes zu finden ist. 

5.1 Verkehrsverlagerung 
Die Verlagerung von Verkehren ist aus Sicht der Lärmminderung sehr differenziert zu 
betrachten, da hierbei in der Regel Verkehrsabnahmen in einem Bereich, Verkehrszu-
nahmen in einem anderen gegenüberstehen. Daher sind die jeweiligen Betroffenheiten 
im Ist-Zustand sowie deren Entwicklung genau abzuwägen. Hauptzielstellung sollte es 
dabei sein, die Verkehrsbelastungen auf einen Straßenzug zu konzentrieren, um die 
Betroffenheiten insgesamt möglichst gering zu halten.  

5.1.1 Bündelung des Verkehrs im Hauptstraßennetz 

Zur Vermeidung unnötiger Schallimmissionsbelastungen im Verlauf der innerstädti-
schen Straßen mit einer hohen Zahl von Betroffen sollten die Hauptverkehrsströme 
möglichst dort gebündelt werden, wo zum einen ohnehin bereits hohe Verkehrsbelas-
tungen existieren und zum anderen eine geringere Zahl von Anwohnern durch Lärm-
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immissionen betroffen ist. Speziell sollte daher in Ludwigsfelde eine Bündelung von re-
gionalen und überregionalen Durchgangs-, Quell- und Zielverkehren im Zuge der 
B 101n sowie der A 10 erfolgen, um das Stadtkerngebiet zu entlasten.  

Im Hinblick auf die innerstädtischen Binnenverkehre ist insbesondere eine Entlastung 
der E.-Thälmann-Straße anzustreben, da hier straßenbegleitend wichtige Wohnfunkti-
onen existieren. Im Verlauf der Alternativverbindung Siethener Straße / Ringstraße 
sind die Anwohnerbetroffenheiten geringer, zudem erfüllt diese als Landesstraße oh-
nehin Verbindungsfunktionen. Durch entsprechende verkehrsorganisatorische Maß-
nahmen sollte daher möglicht eine Entlastung der E.-Thälmann-Straße erreicht wer-
den. Mittel- bis langfristig sind bei einer entsprechenden Förderung des Umweltver-
bundes zusätzlich positive Effekte durch eine Substitution von Kfz-Fahrten, insbeson-
dere im innerstädtischen Binnenverkehr zu erwarten, die für eine nachhaltige Lärm-
minderung sorgen. 

Generell sollten bei der Diskussion von Straßennetzergänzungen in der Stadt Ludwigs-
felde die entstehenden verkehrlichen Effekte sowie die resultierenden akustischen 
Auswirkungen untersucht werden um zu vermeiden, dass aus Sicht der Lärmminde-
rung kontraproduktive Effekte entstehen. So sollte z. B. der Westverbinder ausdrück-
lich den innerörtlichen Verkehren, insbesondere Fußgängern und Radfahrern vorbehal-
ten bleiben, da beide Anschlussbereiche in Wohngebieten liegen, die nicht unnötig zu-
sätzlich belastet werden sollten. 

5.1.2 Ausweisung eines Schwerverkehrsvorrangnetzes 

Auch für den Schwerverkehr ist eine Bündelung im Hauptverkehrsnetz anzustreben. 
Die Lage der Gewebestandorte der Stadt Ludwigsfelde unmittelbar an der Bundestras-
se B 101n sowie am Berliner Ring ist für deren Erreichbarkeit für überregionale und re-
gionale Schwerverkehre optimal. Es existieren jeweils direkte Zufahrtsmöglichkeiten 
zum Fernstraßennetz, so dass die durch die Innenstadt Ludwigsfeldes verlaufende 
L 79 abgesehen von städtischen Versorgungs-, Entsorgungs- und Lieferverkehren kei-
ne Funktionen im Schwerverkehrsnetz wahrnehmen muss. Aufbauend auf den bereits 
erfolgten Restriktionen in der Straße der Jugend bzw. der E.-Thälmann-Straße sollte 
eine weitere Verringerung der Schwerverkehrsaufkommen in der Innenstadt Ludwigs-
feldes angestrebt werden.  

Um das Schwerverkehrsaufkommen in der Potsdamer Straße auf das wirklich notwen-
dige Maß zu reduzieren, sind hierfür entsprechende verkehrsorganisatorische Maß-
nahmen zur Lenkung des Schwerverkehrs (Ausweisung eines Schwerverkehrsvor-
rangnetzes) zu empfehlen (siehe Abb. 14): 

1. Anordnung einer wegweisenden Hinweisbeschilderung im Zuge der L 79 aus Rich-
tung Potsdam in Höhe Ahrensdorf über die A 10 und aus Richtung Wietstock über 
die B 101 (ggf. ergänzend im Zuge der südlichen Richtungsfahrbahn der A 10). 
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2. Sperrung der Potsdamer Straße für den Schwerverkehr ganztags zwischen Ring-
straße und Brandenburgische Straße (Anlieger und Lieferverkehr frei)  

3. Sperrung der Potsdamer Straße für den Schwerverkehr in der Schwachlastzeit 
(mindestens 22-6 Uhr, ggf. ergänzend 18-22 Uhr) zwischen Ahrensdorf (Potsda-
mer Chaussee) und Brandenburgische Straße (Anlieger und Lieferverkehr frei)  

4. Erarbeitung eines Flyers zur Schwerverkehrsführung  

Aus den vorgesehenen Straßensperrungen ergeben sich nur geringe Restriktionen für 
den Schwerverkehr, da alle Gewerbestandorte weiterhin problemlos erreichbar sind. 
Insbesondere für die Bewohner des nördlichen Abschnittes der Potsdamer Straße und 
in der Brandenburgischen Straße ergeben in den Abend- und Nachtstunden Verbes-
sungen für die Schallimmissionssituation.  
 

 
Abb. 14 Ausweisung eines Schwerverkehrsvorrangnetzes 

Im Ortsteil Genshagen sollten auf Grundlage von Verkehrsbeobachtungen ebenfalls 
Fahrverbote für den Schwerverkehr für die Straßenzüge Löwenbrucher Straße, Gens-
hagener Dorfstraße sowie Ludwigsfelder Straße geprüft werden. Die umliegenden Ge-
werbestandorte können auch hier problemlos über die A 10 sowie die B 101 erschlos-
sen werden. 

Weitere punktuelle Probleme im Hinblick auf den Schwerverkehr wurden im Rahmen 
der Bürgerbeteiligung für den Ortsteil Kerzendorf benannt. Aufgrund der lokal begrenz-
ten, speziellen Randbedingungen ist hier im Rahmen weiterführender Abstimmungen 
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zwischen dem Verursacher (Firma TERBA), der Verkehrsbehörde sowie weiterer zu-
ständiger Fachbehörden in Lösung zur Verminderung der Lärmbelastungen zu erarbei-
ten.  

5.2 Harmonisierung des Verkehrsablaufes 
Durch einen stetigen und harmonischen Verkehrsablauf sind eine Reduzierung der 
Lärmbelastung insgesamt sowie insbesondere ein Abbau der besonders störenden Be-
lastungsspitzen möglich. Maßnahmen zur Verstetigung sind zum einen verkehrsorga-
nisatorische Mittel, wie z. B. die Koordinierung der Lichtsignalanlagen und die Begren-
zung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Zum anderen muss zur Gewährleistung 
eines kontinuierlichen Verkehrsablaufes auch die Gestaltung des Straßenraumes an 
sich beitragen. Die entsprechenden Maßnahmen werden nachfolgend im Einzelnen 
beschrieben. 

5.2.1 Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

Durch die Reduzierung und Verstetigung des Geschwindigkeitsniveaus ist eine Verrin-
gerung der Schallimmissionen, vor allem in Bereichen mit einer hohen Anzahl betroffe-
ner Bürger, effektiv möglich. Die Umsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist in 
der Regel kurzfristig mit geringem Aufwand durchführbar. Die resultierenden Effekte 
einer Absenkung des Geschwindigkeitsniveaus, z. B. um 20 km/h (Pegelreduktion um 
3 – 4 dB, siehe Abb. 15) sind vergleichbar mit denen einer Halbierung der Verkehrs-
menge des betreffenden Straßenzuges. Da eine Reduzierung der Verkehrsmengen 
bzw. die Umsetzung von Maßnahmen mit ähnlichen Lärmminderungseffekten in vielen 
Fällen gar nicht bzw. oft nur mit hohem finanziellen, organisatorischen und planeri-
schen Aufwand langfristig erreicht werden kann, ist mit Hilfe der Geschwindigkeitsbe-
grenzungen ein effektiver Gesundheitsschutz für die Anwohner mit einem hohen Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis kurzfristig möglich.  
 

 
Abb. 15 Schalltechnische Auswirkungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen 
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Um die entsprechenden Lärmbelastungen der Anwohner insgesamt zu reduzieren und 
den neuen Qualitätsanforderungen der EU-Umgebungslärmrichtlinie, insbesondere im 
Hinblick auf den Schutz der Bevölkerung vor einer Gesundheitsschädigung durch 
Lärm, gerecht werden zu können, ist insgesamt eine Neuabwägung zwischen Flüssig-
keit und Leichtigkeit des Verkehrs einerseits und einem verträglichen Schallimmissi-
onsniveau andererseits erforderlich.  

Geschwindigkeitsbegrenzungen im Zuge der Autobahn 

Das Geschwindigkeitsniveau hat einen wesentlichen Einfluss auf die Lärmsituation im 
Umfeld der mitten durch das Stadtgebiet führenden Autobahntrasse. Für den Abschnitt 
zwischen den Anschlussstellen Ludwigsfelde-Ost und Ludwigsfelde-West ist die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt, so dass im Vergleich zu den an-
grenzenden Abschnitten, die ohne Geschwindigkeitsbegrenzung befahren werden 
können, bereits eine gewisse Reduzierung der Lärmbelastungen zu verzeichnen ist.  

Die Auswertung von Geschwindigkeitsmessungen vergleichbarer Autobahnabschnitte 
(Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h) zeigt allerdings, dass die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit insbesondere nachts häufig überschritten wird, wodurch die 
Lärmminderungseffekte real wiederum reduziert werden. Diese besonders schnell fah-
renden Fahrzeuge (teilweise mit Geschwindigkeiten > 150 km/h) sorgen in den umlie-
genden Bereichen für sehr störende Spitzenbelastungen, die speziell im Hinblick auf 
den besonderen Schutzbedarf der Bevölkerung in den Abend- und Nachtstunden ne-
gativ einzuschätzen sind. Zusätzlich wird beim Schwerverkehr nahezu durchgehend 
die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, welche die Grundlage in der Schall-
immissionsberechnung bildet, überschritten. Die V85

12 liegt hier bei 90 km/h.  

Für die östlich und westlich anschließenden Autobahnabschnitte existiert keine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung. Die Berechnung der Schallimmissionen bei Autobahnen 
ohne Geschwindigkeitsbegrenzung wird generell auf Grundlage der in Deutschland 
gültigen Richtgeschwindigkeit von 130 km/h durchgeführt. Die real gefahrene Ge-
schwindigkeit auf „freigegebenen“ Autobahnabschnitten liegt jedoch deutlich höher, wie 
das in Abb. 16 dargestellte Beispiel von der A 9 im Bereich Niemegk zeigt. Die V85 liegt 
teilweise bei über 170 km/h. Im Schnitt fahren deutlich über 60 % der Verkehrsteilneh-
mer schneller als 130 km/h. Mehr als 30 % der Verkehrsteilnehmer fahren im Schnitt 
schneller als 150 km/h. Zusätzlich wird auch hier im Schwerverkehr nahezu durchge-
hend die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h überschritten.  

In Summe ergeben sich daraus real höhere Belastungen für die Ortsteile Genshagen 
und Löwenbruch östlich sowie Ahrensdorf, Siethen und Jütchendorf westlich des Kern-
stadtgebietes als sie im Rahmen der Berechnungen zur Lärmaktionsplanung ausge-

                                                 
12  Die V85 ist eine verkehrstechnische bzw. statistische Kenngröße zur Vermeidung von Verzerrungen, wie sie teilweise bei 

der arithmetischen Mittelwertbildung entstehen. Sie gibt die Geschwindigkeit an, die von 85 % der Verkehrsteilnehmer nicht 
überschritten wird. D. h., die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer halten diese Geschwindigkeit ein. 

Planungsbüro Dr.-Ing. Ditmar Hunger    Stadt - Verkehr – Umwelt Dresden / Berlin SVU 



Lärmaktionsplan Ludwigsfelde – Abschlussbericht (Endfassung nach STVV-Beschluss 07.04.2009) Seite 35 

wiesen sind. Eine Überschreitung der Prüfwerte von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) 
tags ist dabei aufgrund der geringsten Entfernung zur Autobahn insbesondere für den 
Ortsteil Genshagen wahrscheinlich.  
 

 
Abb. 16 Geschwindigkeitsniveau auf „freigegebenen“ Autobahnabschnitten (Beispiel A 9) 

Um unnötige Lärmbelastungen der Anwohner in den autobahnnahen Ortsteilen der 
Stadt Ludwigsfelde zu vermeiden und insgesamt für ein möglichst niedriges Schallim-
missionsniveau im Umfeld der A 10 zu sorgen, sollte auch für die Autobahnabschnitte 
östlich und westlich des Ludwigsfelder Stadtkerngebietes durchgehend eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf maximal 130 km/h bzw. möglichst 120 km/h erfolgen. 
Wie aktuelle Forschungsergebnisse im Land Brandenburg belegen13, sind dadurch 
ebenfalls positive Effekte für die Verkehrssicherheit zu erwarten.  

Aufgrund der wesentlich dichteren Wohnbebauung sowie der geringeren Entfernungen 
zur Autobahn im Kernstadtgebiet bzw. der besonderen Situation im Bereich Gensha-
gen / Löwenbruch sind in diesen Abschnitten weiterführende Geschwindigkeitsbegren-
zungen erforderlich, um die Belästigungen der Anwohner durch die Autobahn zu redu-
zieren, die Prüfwerte von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) tags zu unterschreiten und 
insbesondere im Kernstadtgebiet den speziellen Randbedingungen, d. h. dem Verlauf 
der Autobahn mitten durch die zentralen Siedlungsbereiche, gerecht zu werden.  

Im Sinne einer kurzfristigen Lärmminderung sollte daher eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 100 km/h in den Tagesstunden erfolgen. Um dem besonderen Schutzbe-
darf der Bevölkerung in den Nachtstunden gerecht zu werden, ist für diesen Zeitraum 
(22 - 6 Uhr) eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h für den Pkw- und 60 km/h 
für den Lkw-Verkehr zu empfehlen. Die Anordnung der Geschwindigkeitsbegrenzun-

                                                 
13  „Auswirkungen eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen im Land Brandenburg“ Land Brandenburg, Oktober 2007 
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gen zwischen der östlichen Gemarkungsgrenze (Ortsteil Genshagen) und der An-
schlussstellen Ludwigsfelde-West sollte dabei abgestuft im Sinne eines Geschwindig-
keitstrichters erfolgen.  

Im Rahmen der Abwägung der nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen ist zu be-
rücksichtigen, dass in diesen Zeiten nur eine geringe Zahl von Verkehrsteilnehmern 
(ca. 10 – 15 % der normalen werktäglichen Verkehrsmenge) von geringen Fahrzeitver-
lusten betroffen ist, während eine Vielzahl von Anwohnern von störenden Lärmimmis-
sionen entlastet wird. Die rechnerisch unter vereinfachten Randbedingungen (Kon-
stantfahrt gesamte Strecke) entstehenden Fahrzeitverluste14 - ausgehend von der Re-
duzierung der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h auf 100 bzw. 80 
km/h - sind bezogen auf die Gesamtfahrtrelationen im Zuge der überregionalen Auto-
bahnen mit 54 s bzw. 2 min 15 s gering und im Vergleich mit der deutlichen Reduzie-
rung der Anwohnerbetroffenheiten im Bereich Ludwigsfelde vertretbar.  

Geschwindigkeitsbegrenzungen im Hauptstraßennetz 

Auch im innerstädtischen Haupt- und Erschließungsstraßennetz bestehen wesentliche 
Anwohnerbetroffenheiten, die kurz- bis mittelfristig durch eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung effektiv reduziert werden können. Um dem besonderen Schutzbedarf der 
Bevölkerung in den Abend- und Nachtstunden gerecht werden zu können, wird grund-
sätzlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 im Hauptnetz für diesen Ta-
geszeitraum (mindestens 22-6 Uhr, ggf. ergänzend 18-22 Uhr) im Bereich der Betrof-
fenheitsschwerpunkte vorgeschlagen. Für folgende Straßenabschnitte ist entsprechend 
eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h vorzunehmen: 

 Potsdamer Straße zwischen Ringstraße und Autobahn 

 Potsdamer Straße zwischen K.-Liebknecht-Straße und Brandenburgische Straße 

 Brandenburgische Straße zwischen Potsdamer Straße und A.-Schweitzer-Straße 

 Straße der Jugend zwischen Dachsweg und A.-Schweitzer-Straße 

Zusätzlich ist auch für folgende Ortsdurchfahrten in den Ortsteilen der Stadt Ludwigs-
felde eine Reduzierung der Anwohnerbetroffenheiten durch die Begrenzung der zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit für die Abend- und Nachtstunden (mindestens 22-6 Uhr, 
ggf. ergänzend 18-22 Uhr) erforderlich: 

 Ortsteil Genshagen – Genshagener Dorfstraße / Löwenbrucher Straße 

 Ortsteil Genshagen – Ludwigsfelder Straße  

 Ortsteil Löwenbruch – Alt Löwenbruch 

 Ortsteil Jütchendorf – Lindenstraße 

                                                 
14  Verglichen wurden hierbei die Fahrzeiten für den entsprechenden Autobahnabschnitt (max. 9 km) für die Geschwindigkei-

ten 120 km/h, 100 km/h bzw. 80 km/h bei Konstantfahrt. Aufgrund variierender Fahrgeschwindigkeiten insbesondere in den 
Hauptverkehrszeiten sind die tatsächlichen Verlustzeiten wahrscheinlich geringer. 
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 Ortsteil Wietstock – Wiesenstraße / Groß Schulzendorfer Straße 

 Ortsteil Siethen – Potsdamer Straße zwischen Akazienweg und Birkengasse 

 Ortsteil Siethen – Ludwigsfelder Chaussee / Siethener Straße 

 Ortsteil Groß-Schulzendorf – Wietstocker Straße / Dorfaue 

 Ortsteil Groß-Schulzendorf – Trebbiner Straße / Blankenfelder Straße 

Für die Ortsdurchfahrten der L 79 in den Ortsteilen Wietstock und Groß Schulzendorf 
ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der bestehenden Erschütterungen parallel bzw. 
ergänzend auch eine ganztägige Geschwindigkeitsbegrenzung bzw. zumindest eine 
durchgehende Geschwindigkeitsbegrenzung für den Schwerverkehr vorgesehen wer-
den sollte. Hierzu sind weitere Untersuchungen bzw. Erschütterungsmessungen erfor-
derlich.  

In der Ortsdurchfahrt Schiaß sollte generell eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
30 km/h angeordnet werden, da hier neben dem Lärmproblem aufgrund der beengten 
Verhältnisse sowie des kurvigen Straßenverlaufes auch aus Verkehrsscheitsaspekten 
Handlungsbedarf besteht. 

Für die nächtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen im Zuge des Haupt- und Sam-
melstraßennetzes ist, wie bereits für die Autobahn beschrieben, ein geringes Ver-
kehrsaufkommen zu verzeichnen. Bei der Betrachtung der Tagesganglinie für die 
Potsdamer Straße (siehe Abb. 17) zeigt sich, dass nachts das Verkehrsaufkommen nur 
noch ca. 10 – 15 % der normalen werktäglichen Verkehrsbelastung beträgt.  
 

 
Abb. 17 Tagesganglinie Potsdamer Straße  

Mit der Umsetzung der nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung im Haupt- und Er-
schließungsstraßennetz wird den neuen Qualitätsanforderungen der EU-
Umgebungslärmrichtlinie, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Bevölkerung 
vor einer Gesundheitsschädigung durch Lärm, kurzfristig Rechnung getragen. Die 
Hauptzielstellung ist dabei die Reduzierung der Zahl der Betroffenen, welche Lärmbe-
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lastungen oberhalb der Prüfwerte von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) tags dauerhaft 
ausgesetzt sind. Ergänzend zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass für den überwie-
genden Teil der für eine Geschwindigkeitsbegrenzung vorgeschlagenen Straßenab-
schnitte (Potsdamer Straße, Straße der Jugend, E.-Thälmann-Straße, Genshagener 
Dorfstraße etc.) auch die Schwellwerte der Lärmsanierung von 60 dB(A) nachts und 70 
dB(A) tags überschritten werden und somit auch von dieser Seite verkehrsorganisato-
rischer Handlungsbedarf besteht.  

Flächendeckende Verkehrsberuhigung 

Um die Wohn-, Aufenthalts- und Umfeldqualität in den innerstädtischen Wohngebieten 
zu sichern, ist die Gewährleistung eines Niedriggeschwindigkeitsniveaus erforderlich. 
Im Stadtgebiet Ludwigsfelde sind bereits in den letzten Jahren große Bereiche des 
nachgeordneten Straßennetzes flächendeckend verkehrsberuhigt worden.  

Einzig das Dichterviertel nordöstlich des Rathauses wurde bisher nicht in die flächen-
deckende Verkehrsberuhigung eingebunden. Verstärkend kommt aus Sicht der Lärm-
minderung hinzu, dass hier durchgängig Pflasteroberflächen existieren und aus städte-
baulichen Erwägungen auch in Zukunft notwendig sein werden.  
 

 
Abb. 18 idealisierte Fahrkurve A.-Tanneur-Str. zwischen Am Bahnhof und T.-Fontane-Str. 

Im Ergebnis ist trotz bzw. gerade durch die teilweise durch den ruhenden Verkehr ein-
geschränkten Verkehrsflächen und die gleichrangigen Knotenpunkte eine 
diskontinuierlicher Verkehrsfluss mit einer Vielzahl von Brems- und 
Beschleunigungsvorgängen festzustellen, der sich negativ auf die Lärmbelastungen im 
Dichterviertel auswirkt. Für den idealisierten Fahrverlauf im Zuge der A.-Tanneur-
Straße (siehe Abb. 18) wird deutlich, dass bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
30 km/h ein wesentlich harmonischerer Verkehrsfluss möglich ist und insbesondere 
nachts, wenn aufgrund der geringeren Wahrscheinlichkeit von Begegnungsfällen 
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geren Wahrscheinlichkeit von Begegnungsfällen schneller gefahren wird, eine effektive 
Lärmminderung für die Anwohner erreicht wird. Parallel wird gleichzeitig dem Wohnge-
bietscharakter Rechnung getragen und die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität 
deutlich erhöht.  

Da auch in der E.-Thälmann-Straße nahezu durchgehend Wohnbebauung in den Sei-
tenbereichen vorhanden ist und eine hohes Schallimmissionsniveau (über 60 dB(A) 
nachts und 70 dB(A) tags) existiert, sollte eine Einbindung in die östlich und westlich 
angrenzenden Tempo-30-Zonen erfolgen. Dadurch ist insgesamt auch eine Optimie-
rung des Beschilderungsaufwandes möglich. Weiterhin werden die angestrebten Ver-
drängungseffekte in Richtung Siethener Straße / Ringstraße unterstützt.  

Ergänzend zu den punktuellen Maßnahmen zur flächendeckenden Verkehrsberuhi-
gung im Kernstadtbereich ist insbesondere für die Anliegerstraßen in den Ortsteilen der 
Stadt Ludwigsfelde eine Ausweitung von Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigten Be-
reichen erforderlich.  

Neben der reinen verkehrsorganisatorischen Beschilderung der Tempo-30-Zonen und 
Strecken ist im Rahmen von Straßenumbau- und Sanierungsmaßnahmen darauf zu 
achten, dass eine entsprechende bauliche Untersetzung des beschilderten Niedrigge-
schwindigkeitsniveaus erfolgt. Die Hauptzielstellung liegt dabei in einer selbsterklären-
den Dimensionierung und Gestaltung des Straßenraumes, welche sich an den städte-
baulichen Randbedingungen orientiert (siehe Kapitel 5.2.2).  

Zusatzzeichen Lärmschutz 

Generell sollten alle Geschwindigkeitsbegrenzungen, die zum Zwecke der Lärmminde-
rung angeordnet werden, durch die Verwendung des Zusatzzeichens „Lärmschutz“ er-
läutert werden. Dies gilt sowohl für die innerstädtischen Landesstraßen, als auch für 
die Geschwindigkeitsbegrenzung im Zuge der Autobahn.  

Hauptziel dieser Maßnahme ist es, die Notwendigkeit der reduzierten Geschwindigkeit 
zu verdeutlichen und damit die Verständlichkeit und Akzeptanz der Maßnahme zu er-
höhen. 

Für alle verkehrsorganisatorischen Maßnahmen zur Begrenzung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit ist die Gewährleistung eines ausreichenden Kontrollniveaus 
von hoher Bedeutung. Entsprechende Hinweise zu dieser Thematik finden sich in Kapi-
tel 5.6.1 des Maßnahmenkonzeptes. 

5.2.2 Gewährleistung lärmmindernde Koordinierung der Lichtsignalanlagen 

Zur Vermeidung unnötiger Beschleunigungs-, Brems- und Anfahrvorgänge bildet die 
Koordinierung der Lichtsignalanlagen eine wesentliche Maßnahme zur Harmonisierung 
des Verkehrsflusses. Für die bestehende Koordinierung im Zuge der Potsdamer Stra-
ße sollte daher überprüft werden, ob zukünftig die Aspekte der Lärmminderung stärker 
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beachtet werden können. Anzustreben ist dabei eine Koordinierungsgeschwindigkeit 
von 45 km/h, um einen den innerstädtischen Verhältnissen angepassten Verkehrsfluss 
zu gewährleisten. Hierbei sollten auch die Möglichkeiten zur Optimierung der Fußgän-
gerlichtsignalanlage Iltisweg geprüft werden. Die Wartezeiten für den Fußgänger- und 
Radverkehr sind teilweise zu lang, so dass häufig ein illegales Queren der Fahrbahn 
bei Rot zu beobachten ist.  
 

 
Abb. 19 Beispiel statisches Hinweisschild zur LSA-Koordinierung (Dresden, Dohnaer Str.) 

Besonders wichtig für die Effektivität der Koordinierungsmaßnahmen ist eine entspre-
chende Verdeutlichung der Koordinierungsabschnitte für den Kfz-Verkehr. Hierzu ist 
am Beginn der Koordinierungsstrecke durch geeignete Maßnahmen ein Hinweis zur 
Koordinierung selbst sowie zur Koordinierungsgeschwindigkeit zu geben (siehe Abb. 
19).  

5.2.3 Querschnitts- und Knotenpunktgestaltung 

Die Gestaltung der Straßenräume und Knotenpunkte hat einen wesentlichen Einfluss 
auf das innerstädtische Geschwindigkeitsniveau sowie auf den Verkehrsablauf. Zur 
Gewährleistung von Verkehrsverhältnissen, die den innerstädtischen Randbedingun-
gen sowie den angrenzenden Wohn- und Aufenthaltsfunktionen angemessen sind, ist 
eine städtebauliche Dimensionierung der Straßenverkehrsanlagen entsprechend der 
Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) erforderlich. Weiterhin ist durch 
eine ausgewogene Dimensionierung der Straßenverkehrsanlagen für alle Verkehrsträ-
ger auch eine Förderung des Umweltverbundes und damit eine Substitution von Kfz-
Fahrten möglich. Die straßenraumgestalterischen Maßnahmen bilden somit einen we-
sentlichen Baustein für die langfristige Lärmminderungsstrategie auf Grundlage einer 
Verbesserung des Verkehrsklimas für den Fußgänger- und Radverkehr sowie den 
ÖPNV. 

Die einzelnen Maßnahmenkomplexe zur städtebaulichen Dimensionierung werden 
nachfolgend erläutert. 
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Reduzierung der Fahrbahnflächen 

Für das Hauptstraßenetz bildet die Reduzierung der Fahrbahnbreiten auf das unbe-
dingt notwendige Maß15 von 6,50 m und eine durchgehende Bepflanzung bzw. Begrü-
nung eine Kernmaßnahme der Lärmaktionsplanung. Dadurch sind ein deutlich niedri-
geres Geschwindigkeitsniveau sowie die Gewährleistung eines harmonischen 
Verkehrsablaufes, verglichen mit überbreiten und ungeordneten Straßenräumen, 
möglich. Weiterhin ergeben sich wesentliche Vorteile im Hinblick auf die 
Querungssicherheit sowie die Verkehrssicherheit im Allgemeinen. Die Lärm- und 
Schadstoffbelastungen sind aufgrund des verstetigten Verkehrsablaufs ebenfalls 
geringer. Zusätzlich werden parallel auch die Unterhaltskosten reduziert.  

Auch die Notwendigkeit von Abbiegespuren, Fahrbahnaufweitungen etc. an Knoten-
punkten sollte im Hinblick auf die zukünftig zu erwartenden Nutzungsansprüche über-
prüft werden. Durch die Begrenzung der Fahrbahnflächen auf das notwendige Maß 
werden weiterhin zusätzliche Flächen für die angrenzenden Nutzungen frei. Daraus 
entstehen insbesondere für den Fußgänger- und Radverkehr sowie teilweise auch für 
den ruhenden Verkehr Vorteile.  

Knotenumbau zum kleinen Kreisverkehrsplatz 

Parallel zu den Gestaltungsmaßnahmen auf der Strecke ist auch an den Knotenpunk-
ten eine Verstetigung des Verkehrsablaufes sinnvoll und notwendig. Positive Effekte im 
Sinne der Lärmminderung sind dabei insbesondere für Kreisverkehre zu verzeichnen, 
da diese aufgrund ihrer klaren und einfachen Vorfahrtregelung für eine deutliche Ver-
ringerung störender Halte- und Anfahrvorgänge sorgen. Vor allem in den Nachtstunden 
entstehen im Vergleich zu Vorfahrtknotenpunkten und Lichtsignalanlagen deutliche 
Vorteile durch einen kontinuierlichen und verlangsamten Verkehrsfluss. Diverse positi-
ve Beispiele für eine derartige Knotenpunktgestaltung existieren auch in der Stadt 
Ludwigsfelde.  

Zur weiteren Harmonisierung des Verkehrsflusses insbesondere in den Schwachlast-
zeiten sollte mittel- bis langfristig auch für die Knotenpunkte Potsdamer Straße / Bran-
denburgische Straße und Potsdamer Straße / Straße der Jugend eine Umgestaltung 
zum Kreisverkehr in Erwägung gezogen bzw. weiter geprüft werden (siehe Abb. 20 und 
Abb. 21). Gleichzeitig werden dadurch die Unterhaltskosten zum Betrieb von Lichtsig-
nalanlagen eingespart.  

Generell zu empfehlen ist die Umsetzung von Kreisverkehrslösungen an den Knoten-
punkten Potsdamer Straße / Großbeerener Straße (für 2010 vorgesehen) und Zosse-
ner Landstraße / Nuthedamm / Paderborner Ring, da der Kreisverkehrsplatz hier ins-
besondere auch der Ortseingangsgestaltung dienen würde und somit zu einem ange-
messenen Geschwindigkeitsniveau in der Kernstadtzufahrt beitragen kann.  

                                                 
15  Erforderliche Breite für den Begegnungsfall zweier Schwerverkehrsfahrzeuge entsprechend RASt 06. 

Planungsbüro Dr.-Ing. Ditmar Hunger    Stadt - Verkehr – Umwelt Dresden / Berlin SVU 



Lärmaktionsplan Ludwigsfelde – Abschlussbericht (Endfassung nach STVV-Beschluss 07.04.2009) Seite 42 

 

  

Abb. 20 Gestaltungsbeispiel Kreisverkehr 
Potsdamer / Brandenburgische Str. 

 Abb. 21 Gestaltungsbeispiel Kreisverkehr 
Potsdamer Str. / Straße der Jugend 

Im Ortsteil Groß Schulzendorf sollte die derzeitig unübersichtliche Knotenpunktsituation 
zwischen Dorfaue und Blankenfelder Straße durch eine Umgestaltung zum Kreisver-
kehr ebenfalls sowohl im Hinblick auf die Verkehrssicherheit, als auch zur Harmonisie-
rung des Verkehrsflusses optimiert werden.  
 

   
Abb. 22 Beispiele zur Grüngestaltung von Kreisverkehren (Merdingen, Radebeul) 

Aufgrund der städtebaulichen Randbedingungen und zur Vermeidung einer unnötigen 
Flächeninanspruchnahme sollte der Kreisplatzdurchmesser zwischen 28 und 30 m lie-
gen. Neben den Lärmminderungseffekten bestehen auch in punkto Verkehrssicherheit 
deutliche Vorteile durch den Kreisverkehr. Die Zahl und vor allem die Schwere der Un-
fälle werden in der Regel deutlich reduziert. Um optimale Bedingungen für den Fuß-
gängerverkehr zu gewährleisten, ist bei der Gestaltung der Kreisverkehre entspre-
chend der Vorgaben der Richtlinie zur Anlage von Kreisverkehren sowie des ADAC-
Praxisleitfadens Kreisverkehre eine Markierung der Fußgängerfurten mittels Fußgän-
gerüberwegen („Zebrastreifen“) vorzusehen. Weiterhin ist zur besseren städtebauli-
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chen Integration sowie zur Harmonisierung des Verkehrsflusses eine umfangreiche 
Begrünung der Kreisplätze erforderlich (siehe Abb. 22).  

Knotenumbau zum Minikreisverkehr 

In städtebaulich gewachsenen, engen Innenstadtbereichen ist der Einsatz kleiner 
Kreisverkehre (Mindestdurchmesser 26 m) aufgrund der räumlichen Situation im Be-
stand in vielen Fällen nicht möglich, da hier die erforderlichen Flächen oft nicht zur Ver-
fügung stehen. Um dennoch die verkehrsorganisatorischen Vorteile des Kreisverkehrs 
nutzen zu können, ist die Umgestaltung der innerstädtischen Knotenpunkte zu so ge-
nannten Minikreisverkehren möglich, die als Sonderlösung (Kreisplatzdurchmesser 
zwischen 13 und 22 m) einen deutlich reduzierten Platzbedarf haben (siehe Abb. 23 
und Abb. 24).  

Die Mittelinsel des Kreisverkehrs wird dabei durch Markierung bzw. mittels Material-
wechsel verdeutlicht, ist aber generell zur Gewährleistung der Schleppkurven des 
Schwerverkehrs vollständig überfahrbar. Bei einer entsprechenden Gestaltung lassen 
sich ähnliche Effekte im Hinblick auf Verkehrsablauf und -sicherheit erzielen wie bei 
regulären Kreisverkehrsplätzen. Im Vergleich zum Vorfahrtknotenpunkt bzw. zur gleich-
rangigen Kreuzung sind allerdings die Verkehrsregelung sowie die Notwendigkeit zur 
Gewährung der Vorfahrt deutlich besser erkennbar.  
 

  
Abb. 23 Minikreisverkehre mit überfahrbaren Mittelinseln (ADAC-Praxisleitfaden, Ludwigsfelde) 

Ergänzend zu dem aktuell bereits umgebauten Knotenpunkt E.-Thälmann-Straße / W.-
Rathenau-Straße sollten Minikreisverkehre insbesondere im untergeordneten Straßen-
netz in der Stadt Ludwigsfelde zukünftig verstärkt zum Einsatz kommen. Denkbar bzw. 
weiter zu untersuchen wäre eine derartige Vorfahrtlösung z. B. für die Knotenpunkte 
K.-Liebknecht-Straße / Westverbinder oder W.-Rathenau-Straße / H.-Zille-Straße. Die 
Konfliktpotentiale sind im Vergleich mit Vorfahrtknotenpunkten deutlich geringer. Ins-
gesamt wird zudem ein niedrigeres Geschwindigkeitsniveau erzeugt. Potentiell in Fra-
ge kommen würde der Einsatz von Minikreisverkehren jedoch auch für den Knoten-
punkt Siethener Straße / Potsdamer Chaussee in der Ortschaft Siethen sowie für den 
Knotenpunkt Genshagener Dorfstraße / Ludwigsfelder Straße im Ortsteil Genshagen.  
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Abb. 24 Minikreisverkehr mit überfahrbaren Mittelinseln (Schweden) 

Insgesamt sollten im Rahmen zukünftiger Ausbauplanungen im Straßennetz der Stadt 
Ludwigsfelde Kreisverkehre bzw. Minikreisverkehre bevorzugt in die Abwägungen zur 
Knotenpunktgestaltung einbezogen werden, da sie in vielen Fällen deutliche Vorteile 
gegenüber der klassischen LSA- bzw. Vorfahrtlösung bieten.  

Maßnahmen zur Sicherung einer flächendeckenden Verkehrsberuhigung 

Nicht nur im Haupt- und Erschließungsstraßennetz, sondern auch Zuge der Neben- 
und Anliegerstraßen ist eine umfassende Gestaltung der Straßenräume erforderlich. 
Hauptzielstellung bildet dabei die Unterstützung der im Kapitel 5.2.1 beschriebenen 
verkehrsorganisatorischen Maßnahmen zur flächendeckenden Verkehrsberuhigung in 
den Wohngebieten. Mit gestalterischen Mitteln soll die Einhaltung des angestrebten 
Niedriggeschwindigkeitsniveaus verbessert werden. Die Straßenraumgestaltung soll 
dabei möglichst selbsterklärenden sein.  

Generell sollte die Abgrenzung zu den Hauptverkehrsstraßen sowie den innergebietli-
chen Sammel- und Erschließungsstraßen mittels Gehwegüberfahrten erfolgen. Mit den 
Gehwegüberfahrten wird der untergeordnete Charakter des Nebennetzes klar verdeut-
licht (siehe Abb. 25, Abb. 26 und Abb. 28). Weiterhin entstehen wesentliche Vorteile für 
den Fußgänger- und Radverkehr im Zuge der durchgehenden Hauptverkehrsstraße. 
Deren Bevorrechtigung wird ebenfalls besser vermittelt, die Konfliktpotentiale mit ab-
biegenden Fahrzeugen reduziert und damit die Verkehrssicherheit wesentlich erhöht. 
Zudem entstehen barrierefreie Anlagen für Fußgänger und Radfahrer. 
 

 
Abb. 25  schematisches Gestaltungsbeispiel für das Nebennetz 
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Abb. 26 Gestaltungsbeispiel Gehwegüberfahrt 
(Potsdamer Straße / Rathausstraße) 

 Abb. 27 Beispiel Fahrbahneinengung Jäger-
straße 

Innerhalb der Wohngebiete sollten ähnliche Effekte durch die Gestaltung der Knoten-
punkte der Anliegerstraßen als Plateauaufpflasterungen erfolgen. Die Verkehrsrege-
lung mit Rechts-Vor-Links wird dadurch klar verdeutlicht und der Fußgängerverkehr 
entsprechend der Vorteile bei den Gehwegüberfahrten gefördert. Zwischen den Kno-
tenpunkten ist in der Regel eine Ordnung des ruhenden Verkehrs erforderlich. Hierzu 
ist eine Abgrenzung der Stellplätze durch einen Wechsel der Oberflächenmaterialien, 
sowie die Integration von Baumstandorten zu empfehlen, um die optische Wirkung des 
Straßenraumes zu reduzieren und somit für ein angemessenes Niedriggeschwindig-
keitsniveau zu sorgen. Auf längeren Abschnitten ohne Knotenpunkte sollten punktuelle 
Fahrbeahneinengungen vorgenommen werden (siehe Abb. 27), welche gleichzeitig als 
Querungsstellen für den Fußgängerverkehr genutzt werden können. Aus Schallschutz-
gründen sollten für die Kfz-Fahrbahn Pflasteroberflächen nur dort zum Einsatz kom-
men, wo sie aus städtebaulichen und stadtgestalterischen Aspekten erforderlich sind 
(z. B. im Dichterviertel).  
 

   
Abb. 28 Beispiele Gehwegüberfahrten bzw. -aufpflasterung (Erkner, Eberswalde, Berlin) 

Zusätzlich ist auch im Anlieger- und Nebenstraßennetz durch die Reduzierung der 
Fahrbahnbreiten auf das unbedingt notwendige Maß, eine weitere Verdeutlichung des 
Wohngebietscharakters sowie ein angemessenes Geschwindigkeitsniveau anzustre-
ben. Auf Grundlage der jeweiligen Verkehrsfunktionen sollten Standardquerschnitte 
bzw. Prinziplösungen für die Gestaltung des Nebennetzes erarbeitet werden.  
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5.2.4 Ortseingangsgestaltung 

Im Übergangsbereich zwischen Außerortsabschnitten und angebauten, innerstädti-
schen Gebieten ist in der Regel eine Verschleppung der außerorts zulässigen Ge-
schwindigkeiten bis in die bebauten Bereiche herein zu beobachten. Daraus ergeben 
sich neben Sicherheitsproblemen auch zusätzliche Lärmbelastungen.  
 

  

 Abb. 29 Ortseingangsinsel im Ortsteil Groß 
Schulzendorf 

 Abb. 30 Beispiel Ortseingangsgestaltung mit-
tels Fahrbahneinengung  

Mit dem Ziel der Gewährleistung eines, den innerstädtischen Verhältnissen angepass-
ten Geschwindigkeitsniveaus ist eine geschwindigkeitsdämpfende Ortseingangsgestal-
tung zweckmäßig. In den Ortsteilen Jütchendorf und Groß Schulzendorf (siehe Abb. 
29) wurden bereits Mittelinseln zur Verringerung der Geschwindigkeiten in den Ortsein-
gangsbereichen umgesetzt. Für die folgenden Ortsteile bzw. Zufahrten zum 
Kernstadtgebiet ist ebenfalls der Einsatz von Ortseingangsgestaltungsmaßnahmen zu 
prüfen bzw. vorzusehen:  

 Zossener Landstraße (ggf. zusätzlich mittels Kreisverkehr Nuthedamm) 

 Siethener Straße 

 Genshagener Straße 

 Ortsdurchfahrt Siethen (Zufahrten Ost, West, Nord & Süd) 

 Ortsdurchfahrt Schiaß (Zufahrten Ost & West) 

 Ortsdurchfahrt Wietstock (Zufahrten Ost & West) 

 Ortsdurchfahrt Genshagen (Zufahrten Nord & Süd) 

 Ortsdurchfahrt Groß Schulzendorf (Zufahrt Nord) 

Aufgrund der in den meisten Fällen vorhandenen Alleebepflanzung ist für die jeweiligen 
Standorte bzw. die Gestaltung der Ortseingangssituationen eine Einzelfallprüfung er-
forderlich. Ein Eingriff in die Alleen ist weder naturschutzrechtlich zulässig noch aus 
Lärmminderungssicht effektiv, da sie Begrünung wesentlich zur Reduzierung des Ge-
schwindigkeitsniveaus beiträgt. Es ist daher eine angepasste Ortseingangsgestaltung 
unter Nutzung der jeweiligen räumlichen Gegebenheiten erforderlich. Sind die Stan-
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dardinsellösungen der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) räumlich 
nicht umsetzbar kommen ggf. reduziert oder überfahrbare Fahrbahnteiler in Frage. Für 
Abschnitte mit einer geringen Verkehrsbelegung sind auch Fahrbahneinengungen 
denkbar (siehe Abb. 30). Insgesamt ist bei der Gestaltung der Ortseingangssituation 
darauf zu achten, dass die Erkennbarkeit der Einbauten durch eine entsprechende Be-
grünung der Inseln bzw. Seitenbereiche verbessert und damit die geschwindigkeits-
dämpfende Wirkung erhöht wird. Gleichzeitig sollte weiterhin eine ausreichende Be-
leuchtung der Ortseingangsbereiche sichergestellt werden, um die Erkennbarkeit der 
geschwindigkeitsdämpfenden Einbauten zu gewährleisten.  

5.2.5 Straßenraumbegrünung 

Eine durchgehende Straßenraumbegrünung bzw. Alleebepflanzung kann maßgeblich 
zur Verstetigung und Verlangsamung des Kfz-Verkehrs beitragen. Untersuchungen 
zeigen immer wieder, dass durch die optische Gliederung des Straßenraumes zum ei-
nen insgesamt langsamer gefahren wird und zum anderen Beschleunigungs- und 
Bremsvorgänge reduziert werden. Das Schallimmissionsniveau wird dadurch insge-
samt abgesenkt und vor allem die besonders störenden Belastungsspitzen durch ein-
zelne schnell fahrende Fahrzeuge können abgebaut werden.  
 

  

Abb. 31 erfolgte Straßenraumbegrünungs-
maßnahmen Potsdamer Straße 

 Abb. 32 Gestaltungsbeispiel Begrünung Pots-
damer Straße 

Zusätzlich ergibt sich durch die räumliche und optische Trennung zwischen Emissions-
quelle und Immissionsort eine psychologische Reduzierung der Wahrnehmung der 
Lärmbelastungen. Ein weiterer positiver Effekt besteht durch die Staubbindung und 
Verbesserung des Klimas aus Sicht der Luftreinhaltung. Deshalb sollten die in den letz-
ten Jahren bereits vorbildlich erfolgten Straßenraumbegrünungsmaßnahmen (siehe 
Abb. 31) durch eine Ergänzung der Alleebepflanzung für folgende Straßenabschnitte 
weitergeführt werden: 

 Potsdamer Str., Westseite zwischen Ruhrstraße und Donaustraße (siehe Abb. 32) 

 Potsdamer Straße, Westseite zwischen Donau Straße und S.-Allende-Straße 
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 Straße der Jugend zwischen Ostverbinder und A.-Schweitzer-Straße 

 Ringstraße zwischen Alter Landstraße und Potsdamer Straße 

Im Rahmen der Umsetzung ist dabei eine Überprüfung des Leitungsbestandes erfor-
derlich. Ist aufgrund der straßentechnischen Randbedingungen eine kurzfristige Allee-
pflanzung nicht möglich, sollte diese jedoch mittel- bis langfristig weiterverfolgt werden, 
da die Begrünungsmaßnahmen, wie beschrieben, sehr effektiv zur Verstetigung des 
Verkehrsflusses beitragen. 

Neben der Schaffung einer möglichst durchgehenden Alleebepflanzung ist für die fol-
genden Abschnitte auch durch eine Untersetzung mit Hecken und Sträuchern eine wei-
tere Verstetigung bzw. eine psychologische Trennung zwischen Lärmquellen und Sei-
tenbereichen möglich.  

 Potsdamer Straße zwischen Ringstraße und T.-Fontane-Straße 

 Potsdamer Straße zwischen Iltisweg und S.-Allende-Straße 

 Potsdamer Straße zwischen Ruhrstraße und Donaustraße 

 Brandenburgische Straße zwischen Potsdamer Straße und A.-Schweitzer-Straße 

 Zossener Landstraße, Westseite zwischen B 101n und Rheinfelder Allee 

 Straße der Jugend zwischen Ostverbinder und A.-Schweitzer-Straße 

Durch die Heckenbepflanzungen entstehen ebenfalls positive Effekte für die Luftrein-
haltung durch eine zusätzliche Staubbindung. Im Rahmen der Umsetzung ist jedoch zu 
beachten, dass an den Knotenpunkten ausreichende Sichtbeziehungen gewährleistet 
werden, um insbesondere Konfliktpotentiale für den Radverkehr zu vermeiden. 

5.3 Verbesserung der Fahrbahnoberflächen 
Im Hauptstraßennetz der Stadt Ludwigsfelde existieren keine größeren Probleme im 
Hinblick auf flächenhafte Fahrbahnschäden. Lärmbelastungen aufgrund unebener 
Fahrbahnflächen bzw. Pflasterbefestigungen sind vorrangig im niedriger belaststeten 
Erschließungs- sowie im Nebenstraßenetz vorzufinden. Hier besteht mittel- bis langfris-
tiger Handlungsbedarf.  

Die höchste Priorität im Hinblick auf Fahrbahnsanierungsmaßnahmen besteht für den 
Märkisch-Wilmersdorfer-Weg im Ortsteil Wietstock (siehe Abb. 33), da die bestehende 
Pflasterbefestigung Unebenheiten aufweist, die zu erhöhten Schallimmissionsbelas-
tungen führen. Durch eine Umgestaltung in Asphalt und entsprechende straßenraum-
gestalterische Maßnahmen kann hier eine wesentliche Lärmminderung erreicht wer-
den.  

Für die weitere Verbesserung der Fahrbahnoberflächen im Nebennetz ist eine kontinu-
ierliche und gesamtstädtische Umsetzung von Sanierungs- und Umbaumaßnahmen 
auf Grundlage einer Prioritätenreihung und der Bereitstellung von Finanzmitteln erfor-
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derlich. Langfristig ist dabei auch der Ersatz der Großverbundplatten bzw. Betonfahr-
bahnen in den Wohngebieten Ludwigsfelde Nord und West zur Minimierung der Lärm-
belastungen vorzusehen. Neben der Reduzierung von Schallimmissionen trägt die O-
berflächensanierung auch zur Förderung des Umweltverbundes (Fußgänger und Rad-
verkehr) und damit zur langfristigen Lärmminderung bei.  
 

  

 Abb. 33 Märkisch-Wilmersdorfer Weg  Abb. 34 Albert-Tanneur-Straße  

Generell sind im Rahmen der Planungen zur Fahrbahnsanierung die gestalterischen 
Vorgaben zur Unterstützung eines stadtverträglichen Geschwindigkeitsniveaus sowie 
eines harmonischen Verkehrsflusses zu berücksichtigen (siehe 5.2.3), um eine mög-
lichst hohe Lärmminderungswirkung zu gewährleisten.  

Im Dichterviertel (siehe Abb. 34) kann aus städtebaulichen bzw. stadtgestalterischen 
Gründen auch zukünftig auf Pflasteroberflächen nicht verzichtet werden. Hier sollte bei 
Aus- und Umbaumaßnahmen darauf geachtet werden, dass durch den Einsatz von be-
sonderem Pflaster (glatte Steine ohne Phase und engfugig diagonal in Sand verlegt) 
eine Verbesserung der Schallimmissionsbelastung erreicht wird. Wichtig ist dabei eine 
qualitativ hochwertige Verlegung des Pflasterbelages. 

Neben flächenhaften Oberflächendefiziten sind punktuell im Straßennetz weitere Prob-
lembereiche (punktuelle Unstetigkeiten) vorzufinden, die von den Anwohnern als be-
sonders störend wahrgenommen werden. Speziell handelt es sich dabei z. B. um nicht 
höhengleiche Schachtabdeckungen, schadhafte Gullydeckel, Einläufe oder sonstige 
stadttechnische Einbauten sowie Unebenheiten im Bereich von Übergangsstellen zwi-
schen unterschiedlichen Fahrbahnbelägen etc.  

Derartige Problempunkte müssen im Rahmen der regelmäßigen Begutachtung bzw. 
Befahrung des Straßennetzes durch die zuständigen Bauhöfe bzw. Straßenmeisterei-
en erfasst und ausgebessert werden. Hierzu ist eine spezielle Sensibilisierung der Mit-
arbeiter im Hinblick auf die Aspekte der Lärmminderung erforderlich. Grundsätzlich 
sollte es bei Straßenbaumaßnahmen soweit möglich vermieden werden, stadttechni-
sche Einbauten (Schächte, Schieber, Gullys, etc.) im Bereich der Fahrlinien der Kfz-
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Räder anzuordnen. Dies ist jedoch aufgrund teilweise spezieller Randbedingungen im 
unterirdischen Versorgungsraum nicht immer durchgängig realisierbar. 

Im Zuge der Autobahn ist durch eine Überbauung der Betondecke mit einer Deck-
schicht aus Split-Mastix-Asphalt eine weitere Verbesserung der Lärmsituation zu er-
warten. Die Umsetzung der Maßnahmen ist laut Landesbetrieb für Straßenwesen für 
die unterschiedlichen Richtungsfahrbahnen kurzfristig (2008 / 2009) im Rahmen der 
Fahrbahnoberflächensanierung geplant. 

5.4 Vermeidung von Kfz-Verkehren 
Mittel- bis langfristig liegt ein wesentliches Potential zur Lärmminderung in der Vermei-
dung von Kfz-Fahrten und der Reduzierung der Verkehrsarbeit insgesamt. Allerdings 
ist darunter keine Einschränkung der Mobilität der Bevölkerung zu verstehen. Vielmehr 
wird eine Verlagerung der Mobilitätsbedürfnisse auf die Verkehrsträger des Umwelt-
verbundes durch eine gezielte Förderung von deren Infrastruktur und öffentlicher 
Wahrnehmung sowie durch strukturelle bzw. planerische Konzepte und Zielstellungen 
zur Verkürzung der innerstädtischen Wegebeziehungen angestrebt. 

5.4.1 Förderung des Umweltverbundes 

Eine wesentliche Zielstellung zur Gewährleistung von Substitutionsmöglichkeiten im 
Kfz-Verkehr in der Stadt Ludwigsfelde bildet die Schaffung durchgehender und sicherer 
infrastruktureller Angebote für den Fußgänger- und Radverkehr sowie den ÖPNV. 
Hierzu sind eine kontinuierliche konzeptionelle Erarbeitung von Maßnahmenkonzepten 
zur Förderung des Umweltverbundes im Sinne einer integrierten Verkehrsentwick-
lungsplanung (Radverkehrskonzept, Fortschreibung Nahverkehrsplan, etc.) sowie die 
Bereitstellung von Finanzmitteln erforderlich.  

Begonnen werden muss dabei mit kurzfristig umsetzbaren, zumeist verkehrsorganisa-
torischen Maßnahmen, die zum einen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen, 
aber zum anderen gleichzeitig auch als erste vertrauensbildende Maßnahmen zu ver-
stehen sind. Aufbauend auf derartigen kurzfristigen Maßnahmen ist mittel- und langfris-
tig eine kontinuierliche Förderung des Umweltverbundes erforderlich.  

Im Radverkehr ist hierbei im Sinne einer Angebotsplanung eine kleinteilige Vernetzung 
bereits vorhandener Radverkehrsanlagen zu einem zusammenhängenden und eng-
maschigen Radverkehrsnetz notwendig, um die aktuell aus den Energiepreissteigerun-
gen entstehenden Potentiale zur Substitution von Kfz-Fahrten voll ausschöpfen zu 
können. Besonders wichtig ist dabei die Schaffung einer sicheren Radverkehrsführung 
an den innerstädtischen Hauptverkehrsknotenpunkten. Die aktuell geplanten Überar-
beitung und Überprüfung der Knotenpunkte im Zuge der Potsdamer Straße im Sinne 
einer einheitlichen und fahrbahnnahen Radverkehrsführung sind daher auch aus Sicht 
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der Lärmminderung positiv einzuschätzen. Ergänzend sollte an den Kreisverkehren ei-
ne umlaufende Radwegführung angestrebt werden.  

Zur Verbesserung der Anbindung der umliegenden Ortsteile an das Kernstadtgebiet 
Ludwigsfelde sowie zur Attraktivierung der Verbindungen der Ortschaften untereinan-
der sollten unter anderem folgende Wegeverbindungen vor allem für den Radverkehr, 
aber auch für Fußgänger, Skater etc. ausgebaut bzw. die sichere Nutzung der Wege-
verbindung gewährleistet werden: 

 Wietstock – Groß Schulzendorf – Zossen 

 Gröben – Ahrensdorf 

 Siethen – Blankensee 

 Siethen – Gröben  

 Ahrensdorf – Ahrensdorfer Heide – Ludwigsfelde 

 Mietgendorf – Kleinbeuthen 

 Genshagen – Großbeeren 

 Genshagen – Löwenbruch – L 79 

 etc. 

Im Kernstadtgebiet ist vor allem für den Abschnitt der Potsdamer Straße zwischen 
Ruhrstraße und Großbeerener Landstraße die Radverkehrsführung zu verbessern 
bzw. generell eine Regelung bzw. Gestaltung herbeizuführen, die zur Reduzierung der 
bestehenden Konfliktpotentiale beiträgt.  

Weiterhin sollte als Parallelroute zur Potsdamer Straße entsprechend der Vorschläge 
aus der Arbeitsgruppe Lärm eine Radwegachse zwischen den Wohngebieten Ludwigs-
felde Nord bzw. West und dem Bahnhof unter Nutzung der Straßenzüge Dachsweg 
und A.-Tanneur-Straße geschaffen bzw. beschildert werden. Wichtig ist dabei Schaf-
fung von sicheren Querungsmöglichkeiten im Bereich Straße der Jugend sowie T.-
Fontane-Straße sowie eine direkte Führung im Bereich der Autobahnunterführung.  

Neben der Schaffung durchgehender Radverkehrsanlagen ist für eine Intensivierung 
der Nutzung des Fahrrades auch die gesamtstädtische Sicherung eines kleinteiligen 
Angebotes an Radabstellanlagen von hoher Bedeutung. Hierbei sollten vorrangig so 
genannte Anlehnbügel eingesetzt werden, da diese ein bequemes und sicheres Abstel-
len ermöglichen. Entsprechende Hinweise zu Art und Notwendigkeit von Radabstell-
möglichkeiten sollten dabei auch gegenüber dem lokalen Handel kommuniziert wer-
den. Insbesondere die existierenden Radabstellmöglichkeiten an den Einkaufszentren 
im Zuge der Potsdamer Straße sind teilweise stark verbesserungswürdig.  

Weiterhin sollten die Radabstellmöglichkeiten am Bahnhof Ludwigsfelde weiter ausge-
baut werden, um die aus der Kraftstoffpreisentwicklung resultierenden Potentiale zur 
Substitution von Kfz-Fahrten voll ausnutzen zu können. Ergänzend sollte geprüft wer-
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den, ob am Bahnhof Ludwigsfelde ein Leihfahrradangebot für Besucher eingereichtet 
werden kann. Der Haltepunkt Birkengrund hat eine geringe Bedeutung für das Lud-
wigsfelder Kernstadtgebiet, aus Richtung Genshagen kommend bietet er jedoch den 
direktesten Zugang zur Regionalbahn, so dass auch hier Radabstellanlagen vorgese-
hen werden sollten.  

Im Fußgängerverkehr sind die Anstrengungen zur Verbesserung der Querungsbedin-
gungen fortzuführen, um die Querungssicherheit zu erhöhen und Trennwirkungen zu 
reduzieren. Wesentliche Maßnahmen sind dabei, gesamtstädtisch gesehen, die Ein-
richtung von Querungshilfen (insbesondere Mittelinseln und Fußgängerüberwege) so-
wie die Abgrenzung des Hauptnetzes durch Gehwegüberfahrten bzw. Gehwegaufpflas-
terungen (siehe hierzu auch Kapitel 5.2.3). Für die Fußgängerlichtsignalanlage Iltisweg 
sollten im Zusammenhang mit der LSA-Koordinierung die Freigabezeiten überprüft 
werden, um unnötige Wartezeiten für Fußgänger und Radfahrer zu vermindern und 
damit die Zahl illegaler Querungen bei Rot zu reduzieren. Weiterhin ist mittel- bis lang-
fristig schrittweise die Sanierung mangelhafter Gehwegoberflächen und Fahrbahnober-
flächen (Mischverkehrsbereiche) im gesamten Stadtgebiet erforderlich.  

Grundsätzlich sollte zur Förderung des ÖPNV eine Optimierung des Fahrtangebotes in 
der Fläche (Verknüpfung mit den Ortsteilen bzw. umliegenden Gemeinden) über den 
Schülerverkehr hinaus angestrebt werden, um Kfz-Pendlerverkehre weiter reduzieren 
zu können. Wichtige Potentiale und Anforderungen ergeben sich dabei aus einer älter 
werdenden Bevölkerung (Demographie) und den stetig steigenden Kraftstoffpreisen. 
Insgesamt sind daher die bestehenden Angebote im Stadt- und Regionalverkehr zu er-
halten bzw. nach Möglichkeit zu ergänzen und zu erweitern (Taktverdichtung). Im 
Rahmen eines „Gutachtens zum Stadtbusverkehr Ludwigsfelde“ wurden hierzu im Jahr 
2008 vertiefende Konzepte durch das Büro PROZIV, Verkehrs- und Regionalplaner er-
arbeitet, die neben einer verbesserten ÖPNV-Anbindung der Ludwigsfelder Gewerbe-
gebiete auch die Einführung von Rufbusangeboten beinhalten. Letztere ermöglichen 
prinzipiell eine regelmäßige und dennoch wirtschaftliche Erschließung der kleineren 
Ortsteile bzw. in den Schwachlastzeiten. Einzelne Maßnahmen aus dem „Gutachten 
zum Stadtbusverkehr Ludwigsfelde“ wurden zum 12.01.2009 bereits umgesetzt.  

Aufgrund der Lage außerhalb der Kernsiedlungsbereiche ist der Haltepunkt Gensha-
gener Heide wenig attraktiv. Mittel- bis langfristig sollte daher der Neubau eines Bahn-
haltepunktes Ludwigsfelde-Struveshof im Bereich des Schnittpunktes der Bahnstrecke 
Flughafen-Schönefeld – Potsdam und der Potsdamer Straße erfolgen, um eine besse-
re Verknüpfung mit dem Kernstadtgebiet Ludwigsfelde zu erreichen. Die Effektivität 
und Wirtschaftlichkeit einer derartigen Lösung wurde im Rahmen der „Potentialanalyse 
und Voruntersuchung für die Neuordnung der Bahnhaltepunkte in Ludwigsfelde Nord / 
West“ durch die Agentur Bahnstadt im Jahr 2008 untersucht und nachgewiesen.  
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Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit des Stadtbussystems (Linie 708) ist zu über-
prüfen, ob durch eine Trennung der Linienäste Daimlersiedlung und Ludwigsfelde Nord 
/ West eine bessere Erkennbarkeit der Fahrziele möglich ist. Die Umlaufstruktur und 
der aktuelle Linienbetrieb könnten ohne Veränderungen beibehalten werden. Es würde 
ausschließlich jeweils am Busbahnhof ein Wechsel der Liniennummer erfolgen, so 
dass zwei Stadtbuslinien entstehen. Vor allem für ältere Bürger, Kinder und Ortsfremde 
ist damit eine Unterscheidung der Fahrtrichtung, entweder mit Linie A in Richtung E.-
Thälmann-Straße und Ringstraße oder mit Linie B in Richtung Ludwigsfelde Nord und 
West besser möglich.  

Eine weitere wesentliche Kernmaßnahme zur Optimierung des ÖPNV bildet die Fort-
führung des behindertengerechteten und barrierefreien Haltestellenausbaus (Kassler 
Sonderbord). Hierbei sind die entsprechenden Hinweise der DIN 18024 bzw. 
DIN 32984 zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Attraktivitätssteigerung leitet sich 
zum einen aus den Anforderungen der demographischen Entwicklung ab und ist zum 
anderen erforderlich, weil die Haltestellen als Aushängeschild des ÖPNV einen wichti-
gen Einfuß auf die Nutzung des Systems haben.  

Insgesamt ist bei aktuellen Straßenausbaumaßnahmen darauf zu achten, dass die ak-
tuellen Standards für Planungen zum Fußgänger- und Radverkehr sowie zum ÖPNV 
erfüllt werden. 

5.4.2 Immissionsgünstige Stadtentwicklung 

Die langfristige Entwicklung der zukünftigen Verkehrsmengen und Verkehrszusam-
mensetzung wird wesentlich von der Stadt- und Siedlungsentwicklung beeinflusst. Um 
die im Stadtgebiet vorhandenen Potentiale zur Stärkung des Umweltverbundes optimal 
nutzen und damit das Kfz-Verkehrsaufkommen deutlich reduzieren zu können, sollten 
daher Erweiterungs- und Bauvorhaben sowie die generelle Flächennutzungsplanung 
im Sinne kurzer Wege erfolgen. Eine Verdichtung von Wohn- und Gewerbestandorten 
ist speziell dort vorteilhaft, wo viele Quellen und Ziele bequem zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad erreicht werden können.  

Vor allem Verdichtungsmaßnahmen im Kernstadtgebiet Ludwigsfelde werden diesen 
Anforderungen gerecht. Positiv sind in diesem Sinne die in den letzten Jahren erfolgten 
Siedlungsentwicklungen z. B. im Bereich der Wohngebiete Isarstraße bzw. Ahrensdor-
fer Heide einzuschätzen, da sie für eine weitere Stärkung der Kernstadt sorgen und 
durch die günstigeren Anschlussbedingungen an die Regionalbahn gleichzeitig Poten-
tiale für den Umweltverbund in der Abwicklung von Quelle-Ziel-Beziehungen in Rich-
tung Berlin bieten. Die Ausweisung größerer Baugebiete bzw. von Einzelhandels-
standorten in den entfernter liegenden Ortsteilen sollte möglichst vermieden werden. 
Mit den kompakten Siedlungsstrukturen in Ludwigsfelde und daraus resultierenden 
kurzen Wegen ist daher ebenfalls ein Beitrag zur Reduzierung der Kfz-
Verkehrsaufkommen möglich.  
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Insgesamt sollte durch eine Nachnutzung bzw. Anknüpfung an im Bestand bereits gut 
erschlossene Flächen (ÖPNV, Straßen, Strom, Wasser, Gas, Einkaufseinrichtungen, 
Schulen, Ärzte, etc.) eine nachhaltige Siedlungsentwicklung ohne Zersiedelung, zu-
sätzliche Versiegelung bzw. Inanspruchnahme von Retentionsflächen erfolgen. Parallel 
und unterstützend ist dabei die Attraktivität der Wegebeziehungen im Umweltverbund 
zu stärken, um die entsprechenden Lärmminderungspotentiale voll ausschöpfen zu 
können.  

5.4.3 Betriebliches Mobilitätsmanagement 

Zur Stärkung des Umweltverbundes und damit zur Reduzierung von Kfz-Fahrten soll-
ten Firmen und vor allem Dienstleistungsunternehmen verstärkt animiert werden, nicht 
nur Pkw-Stellplätze für ihre Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, sondern auch attrakti-
ve und sichere Radabstellmöglichkeiten zu gewährleisten bzw. durch finanzielle Anrei-
ze die ÖPNV-Nutzung der Mitarbeiter zu unterstützen (z. B. durch ein Jobticket). Für 
die Unternehmen lassen sich dadurch ggf. auch Kosten für die Bereitstellung, Unterhal-
tung bzw. Anmietung von Pkw-Stellplätzen reduzieren. Im Ergebnis ist eine Abnahme 
der Verkehrsmengen im kommunalen Straßennetz und auf den Zufahrtsstraßen zu er-
warten, welche zu einer Verbesserung der Umweltsituation insgesamt führt.  

Seitens der Stadt Ludwigsfelde sind hierzu eine kontinuierliche Initiative und umfang-
reiche Information erforderlich. Weiterhin sollte die Stadtverwaltung sowie weitere öf-
fentliche Einrichtungen beim betrieblichen Mobilitätsmanagement eine Vorbildrolle ein-
nehmen.  

5.5 Aktive / passive Schallschutzmaßnahmen 

5.5.1 zusätzliche Schallschutzmaßnahmen an der Autobahn 

Aufgrund der speziellen Situation in der Ortslage Ludwigsfelde mit einem Verlauf der 
Autobahn direkt durch das Kernstadtgebiet bestehen insgesamt sehr hohe Schall-
schutzanforderungen für die angrenzenden Wohngebiete bzw. die hohe Zahl von Ein-
wohnern die mehr oder weniger stark den Immissionen der Autobahn ausgesetzt sind. 
Die bestehenden Lärmschutzanlagen und Geschwindigkeitsregelungen (siehe Kapitel 
5.2.1) werden diesen Gegebenheiten, insbesondere unter Berücksichtigung der EU-
Vorgaben zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gesundheitsschädigung durch 
Lärm16, nicht vollständig gerecht. Insgesamt ist eine Dimensionierung der Schall-

                                                 
16  Entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie sollen schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigungen durch Umge-

bungslärm verhindert bzw. gemindert werden. Auf Grundlage von Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes sind schäd-
liche Auswirkungen ab einem Lärmpegel von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts bei einer dauerhaften Immissionsbelas-
tungen zu definieren. Zur Minderung von Belästigungen wird als Zielbereich eine Unterschreitung der Pegelwerte von 60 
dB(A) tags und 50 dB(A) nachts angegeben. Zur Vermeidung der Belästigungen sollten möglichst 55 dB(A) tags und 45 
dB(A) nachts unterschritten werden. 
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schutzanlagen entsprechend des Schutzanspruches der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
(Prüfwerte aktuell bei 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts) anzustreben. 

Generell sollten dabei zur Finanzierung der weiterführenden Schallschutzmaßnahmen 
auch die Mauteinnahmen für den Autobahnabschnitt Ludwigsfelde herangezogen wer-
den. Der Schwerverkehr ist ein Hauptverursacher der Lärmbelastungen. Die Lärm-
schutzmaßnahmen sind daher im Sinne einer Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 
möglichst auch aus den Benuzungsentgelten zu finanzieren.  

Ergänzung bzw. Optimierung der bestehenden Lärmschutzwände 

Ergänzend zu den Geschwindigkeitsbegrenzungen (siehe Kapitel 5.2.1) sollte auch 
das System der bestehenden Schallschutzanlagen weiter optimiert werden. Hierzu ist 
zum einen die im Bereich des Brückenbauwerkes bestehende mittige Schallschutz-
wand in Richtung Westen zu verlängern (siehe Abb. 35), um die Schallausbreitung für 
die jeweils abgewande Fahrtrichtung weiter zu reduzieren. Zum anderen sollte insge-
samt eine Verlängerung der Schallschutzwände in Richtung Norden und Süden geprüft 
werden, um den höheren Schutzansprüchen der EU-Umgebungslärmrichtlinie gerecht 
zu werden.  

Generell sollten die Lärmschutzwände begrünt bzw. schallabsorbierend gestaltet wer-
den, um Neubelastungen durch Reflexionen zu vermeiden. Weiterhin ist eine in Rich-
tung Schallquelle abknickende Gestaltung der oberen Elemente der Schallschutzwand, 
zur Optimierung der Lärmminderungswirkung zu empfehlen.  
 

 
Abb. 35 Gestaltungsbeispiel Lärmschutzwand Ludwigsfelde 

Abschirmung durch Bebauung 

Eine weitere sehr effektive Möglichkeit zur Verringerung der Lärmbelastungen durch 
die Autobahn könnte eine zusätzliche Abschirmung der Trasse im Innenstadtbereich 
mittels Neubebauung (Abb. 36) bieten. Die Strukturen der entsprechenden Gebäude 
würden dabei auf die speziellen Lärmschutzaufgaben ausgerichtet. Auf der autobahn-
zugewandten Seite werden Funktions- und Abstellräume untergebracht, während auf 
der abgewandet Seite Büro-, Geschäfts- bzw. Aufenthaltsräume entstehen.  
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Abb. 36 Abschirmung der Autobahntrasse mittels zusätzlicher Bebbauung 

Eine entsprechende Höhe der Neubebauung vorausgesetzt, ist eine effektive Ab-
schirmung der dahinter liegenden Wohnbebauung möglich, welche die Wirkung der 
bestehenden Lärmschutzwände deutlich übersteigt.  

Bei einer Anordnung der Neubebauung auf beiden Seiten der Autobahntrasse könnte 
das Schallschutzsystem weiter perfektioniert werden. Durch die Verbindung der bei-
den Gebäude über die Autobahn hinweg entweder durch weitere Gebäudeflächen im 
Sinne der Konstruktion am Berliner Hauptbahnhof oder durch ein einfaches verglastes 
Dach würde eine Einhausung der Autobahn entstehen, die für eine maximale Lärm-
minderung sorgt17. Eine reguläre Einhausung würde hierzu eine Alternativvariante bie-
ten, ist aber wahrscheinlich aus statischen Gründen nur schwierig bzw. durch eine 
vom Brückenbauwerk unabhängige Aufständerung möglich, so dass die Kombination 
mit ergänzenden Bebauungsstrukturen die günstigere Lösung bietet. 

Aufgrund des notwendigen Planungs- und Investitionsbedarfes bietet die Abschirmung 
mittels Neubebauung eine langfristige Möglichkeit zur Lärmminderung für die A 10 im 
Bereich Ludwigsfelde. Für die Flächennutzungs- und Bauleitplanung ist jedoch die 
umsetzungsorientierte Weiterentwicklung einer solchen Lösung zu empfehlen. Für 
Gewerbetreibende wären die autobahnnahen Standorte ggf. auch aufgrund der ent-
stehenden Werbemöglichkeiten wahrscheinlich günstig.  

Zusätzlich ist die Entwicklung von Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen im 
Stadtkerngebiet auch im Sinne der langfristigen Lärmminderungsstrategie positiv ein-
zuschätzen, da durch die Verkürzung der Quelle-Ziel-Beziehungen Potenziale für die 
Substitution von Kfz-Fahrten entstehen.  

Verkehrsmengenabhängige Verkehrsbeeinflussung 

Im Vergleich zu den baulichen Maßnahmen ist bereits mittelfristig eine Lärmminderung 
durch eine verkehrsmengenabhängige Verkehrsbeeinflussung möglich. Hierzu ist für 
den Streckenabschnitt Ludwigsfelde eine dynamische Verkehrsbeeinflussungsanlage 
zu installieren, die neben den Aufgaben des Lärmschutzes auch zur Steuerung des 
Verkehrsflusses bei Belastungsspitzen und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei 
Havarien, Unfällen, ungünstigen Witterungsbedingungen etc. eingesetzt werden kann.  

                                                 
17  Zu ergänzen wäre hierzu eine entsprechende Zwischenkonstruktion bzw. Bauung zwischen den beiden Richtungsfahrbah-

nen, damit die Spannweite nicht zu groß wird.  
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Abb. 37 Verkehrsmengenabhängige Reduzierung der Fahrstreifenanzahl 

Zur Lärmminderung sollten in den Schwachlastzeiten die jeweils äußeren Überholspu-
ren für den Verkehr gesperrt werden, um zwei wesentliche Effekte zu erreichen: 

1. Durch die Reduzierung der Fahrspuranzahl wird der Verkehrsfluss harmonisiert, da 
die Geschwindigkeitsunterschiede geringer sind. Die besonders störenden Belas-
tungsspitzen einzelner besonders schnell und außen fahrender Fahrzeuge werden 
abgebaut. 

2. Der Verkehr wird jeweils auf den rechten, näher an den Schallschutzwänden lie-
genden Fahrspuren konzentriert. Dadurch wird die Abschirmwirkung der Schall-
schutzwände erhöht. 

Um die Effektivität der Schallschutzwände weiter zu verbessern, ist ergänzend eine 
Mitnutzung des Standstreifens zu empfehlen, wie sie in Hessen und Bayern bereits zur 
Kapazitätssteigerung der Autobahnen eingesetzt wird. Die Entfernung zwischen Emis-
sionsquelle und Wand reduziert sich gerade für den besonders störenden Schwerver-
kehr weiter. Ergänzend zur Verkehrsbeeinflussungsanlage wäre zur Freigabe der 
Standstreifen eine Videoüberwachung erforderlich, um im Falle von havarierten Fahr-
zeugen die Spuraufteilung wieder ändern zu können.  
 

 
Abb. 38 Verkehrsmengenabhängige Nutzung der Standstreifen 

Neben dem Lärmschutz könnte die Nutzung der Standstreifen auch zur Abwicklung 
von Spitzenverkehrsbelastungen eingesetzt werden, so dass das Gesamtsystem zur 
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Verkehrsbeeinflussung auch positive Effekte für die Leistungsfähigkeit des Autobahn-
abschnittes in Bereich Ludwigsfelde hat.  

Zur Gewährleistung einer entsprechenden Akzeptanz der verkehrsabhängigen Lärm-
schutzmaßnahmen sollte zum einen von vornherein eine Überwachungsanlage für die 
gesperrten Überholspuren sowie parallel auch zur Geschwindigkeitskontrolle mit den 
Schilderbrücken installiert werden. Zum anderen sind entsprechende Hinweistafeln zur 
Begründung der Maßnahmen (dynamische Anzeige des Zusatzzeichens Lärmschutz) 
und ggf. auch zu den bestehenden Überwachungsmaßnahmen vorzusehen.  

Allgemein 

Im Rahmen weiterer Untersuchungen ist herauszuarbeiten, welche Maßnahmenkom-
bination am effektivsten für eine umfassende Reduzierung der Lärmmimmissionen der 
Autobahn sorgt und damit mittel- bis langfristig umgesetzt werden sollte. Zur kurzfristi-
gen Lärmminderung sind jedoch in jedem Fall die in Kapitel 5.2.1 erläuterten Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen umzusetzen.  

5.5.2 Geländeprofilierung 

Um auch im Ortsteil Kerzendorf minimale Schallimmissionen zu gewährleisten, sollte 
zur Abgrenzung der B 101n die Ergänzung eines begrünten Schallschutzwalles geprüft 
werden. Aktuell besteht eine freie Schallausbreitung, ausgehend von der westlich vor-
beiführenden Autostraße. Das Geschwindigkeitsniveau liegt deutlich über dem regulä-
rer Bundesstraßen. Denkbar ist dabei auch eine private Umsetzung der Schallschutz-
maßnahmen durch eine Kooperation von Grundstückseigentümern (Bereitstellung der 
Flächen) und lokalen Bauunternehmen (Aufschüttung von Aushubmassen).  

5.5.3 Schallschutzfenster 

Neben den Maßnahmen zur Verringerung der Immissionspegel an den Gebäudefron-
ten gelten Schallschutzfenster mit Lüftungssystemen als passive Schallschutzmaß-
nahmen zur Verringerung der Anwohnerbetroffenheiten. Allerdings werden die Lärm-
minderungseffekte in vielen Fällen bereits durch die modernen, mehrschichtigen Wär-
medämmfenster erreicht.  

Da die EU-Umgebungslärmrichtlinie nicht ausschließlich auf eine Minderung der 
Schallimmissionsbelastungen im Inneren der Gebäude abzielt, sondern wie der Name 
Umgebung impliziert, speziell auch die Verbesserung der Situation in den Aufenthalts-
bereichen und im Sinnen einer ganzheitlichen Reduzierung der Geräuschbelastungen 
angestrebt wird, sollten Schallschutzfenster vorrangig nur dort eingesetzt werden, wo 
mit anderen Mitteln keine ausreichende Lärmminderung möglich ist. Speziell betrifft 
dies Straßenabschnitte, die auch nach Umsetzung der Maßnahmen des Lärmaktions-
planes von Schallimmissionspegeln über 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts betroffen 
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sind. Für diese Abschnitte sollten Maßnahmen im Sinne der Lärmsanierung18 vorgese-
hen werden. Ergänzend ist zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung eine Absenkung 
der Sanierungswerte auf 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts anzustreben und damit 
eine Angleichung an die vom Land Brandenburg definierten Prüfwerte der Lärmakti-
onsplanung herbeizuführen. 

Von Seiten des als Baulastträger im Hauptnetz zumeist zuständigen Landesbetriebes 
Straßenwesen werden bereits seit einigen Jahren Lärmsanierungsmaßnahmen durch-
geführt, die teilweise auch parallel zur Lärmaktionsplanung weiter fortgesetzt werden. 
In der Regel werden auf Grundlage schalltechnischer Voruntersuchungen bzw. anhand 
der jeweiligen Beurteilungspegel eine Bewertung und damit eine Einordnung in eine 
Dringlichkeitsreihung vorgenommen. Entsprechend der Dringlichkeitsreihung und unter 
Voraussetzung der weiteren Bereitstellung von Haushaltmitteln erfolgt dann mittel- bis 
langfristig die Umsetzung von Lärmsanierungsmaßnahmen.  

Für die Lärmsanierung ist insgesamt zu beachten, dass die Schallimmissionsberech-
nungen auf Grundlage der RLS-90 erfolgen und daher nur annähernd mit den Berech-
nungsergebnissen nach den Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie vergleichbar 
sind. Daher ist ggf. nach der Fertigstellung des abgestimmten Maßnahmekonzeptes 
des Lärmaktionsplanes eine Aktualisierung der Berechnungen für die Lärmsanierung 
erforderlich.  

Für Straßenabschnitte in städtischer bzw. gemeindlicher Baulast existiert in der Regel 
kein Programm zur Lärmsanierung. Jedoch sind hier aufgrund der geringeren Ver-
kehrsbelegungen Überschreitungen der 60- bzw. 70-dB-Marke selten.  

5.6 sonstige Maßnahmen 

5.6.1 Geschwindigkeitsüberwachung 

Um die angestrebten bzw. im Rahmen der Schallimmissionsprognose (siehe Kapitel 6) 
berechneten Minderungspotentiale sichern zu können, ist die Einhaltung der bestehen-
den bzw. im Rahmen der Lärmaktionsplanung zusätzlich vorgesehenen Geschwindig-
keitsbegrenzungen von hoher Bedeutung. Gewährleistet werden kann dies nur durch 
häufige Kontrollen der Geschwindigkeiten, die zur Verbesserung der Akzeptanz der 
Geschwindigkeitsbegrenzungen im Interesse des Lärmschutzes regelmäßig durchge-
führt werden sollten. 

Die im Zuge der Potsdamer Straße installierten stationären Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlagen (Starenkästen) sollten hierbei an weiteren Standorten im Stadtgebiet 
ergänzt werden. Die Verwendung von Starenkästen ist vor allem dann effektiv, wenn 
die Überwachungstechnik an mehreren Standorten im Rotationsprinzip eingesetzt wer-

                                                 
18  Die Lärmsanierung stellt eine freiwillige Leistung des Bundes und der Länder dar, soweit Finanzmittel zur Verfügung ste-

hen. Ein rechtlicher Anspruch besteht nicht. Maßnahmen der Lärmsanierung sind demzufolge nicht einklagbar.  
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den kann. Neben den Aspekten der Verkehrssicherheit sollte bei der Wahl der Standor-
te zukünftig auch die Lärmminderung verstärkt eine Rolle spielen. Parallel zu den stati-
onären Überwachungsmaßnahmen sollten auch regelmäßig mobile Kontrollen an ver-
schieden Standorten durchgeführt werden. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung 
der Akzeptanz von Geschwindigkeitsbeschränkungen bieten so genannte Motivanzei-
gen, die unsanktioniert auf überhöhte Geschwindigkeiten hinweisen und ebenfalls tem-
porär an verschiedenen Standorten eingesetzt werden können.  

Generell notwendig ist auch eine Geschwindigkeitsüberwachung im Zuge der Auto-
bahn, um die Schallimmissionen entsprechend der vorgeschlagenen Maßnahmen auf 
ein niedriges Niveau abzusenken. Die Verantwortlichkeiten liegen hier beim Baulast-
träger sowie bei der Polizei.  

Im Sinne einer flächendeckenden Geschwindigkeitsüberwachung für den gesamten 
Problemabschnitt im Zuge der Autobahn wäre eine videogestützte Streckenüberwa-
chung (Section-Control) sinnvoll, bei der die Geschwindigkeit nicht nur punktuell an ei-
nem Messquerschnitt sondern über die gesamte Strecke überwacht werden kann. 
Derartige Systeme sind z. B in Österreich und den Niederlanden bereits im Einsatz. 
Technisch erforderlich wären hierfür zwei Überkopfkontrollpunkte, die in Kombination 
mit der automatischen Verkehrsbeeinflussungsanlage oder den bestehenden Brücken-
bauwerken im Bereich der Anschlussstellen installiert werden könnten. Die Notwendig-
keit möglichst effektiver Geschwindigkeitsüberwachungssysteme leitet sich aus den 
besonderen örtlichen Gegebenheiten, der Durchschneidung des Stadtzentrums durch 
die Autobahn, im Stadtgebiet Ludwigsfelde ab. 

Neben der zu geringen Anzahl an Geschwindigkeitskontrollen ist auch das aktuell in 
Deutschland gültige Bußgeldniveau nur eingeschränkt geeignet, eine ausreichende 
Abschreckungswirkung aufzubauen. Im Vergleich mit dem übrigen europäischen Aus-
land sind die Strafen für Geschwindigkeitsübertretungen vergleichsweise gering, was 
sich auch durch die kürzlich beschlossenen Erhöhungen nicht wesentlich geändert hat. 

5.6.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Um die Akzeptanz der Lärmminderungsmaßnahmen in der Bevölkerung zu erhöhen 
sowie eine, über die im Rahmen der Lärmaktionsplanung erfolgten Öffentlichkeitsver-
anstaltungen hinausgehende Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema Lärm er-
reichen zu können, ist eine intensive und kontinuierliche Medienarbeit erforderlich. Dies 
gilt vor allem für die Fertigstellung und Einweihung von Maßnahmen zur Lärmminde-
rung. Auch kurzfristige Maßnahmen sollten im Rahmen der Umsetzung an die Presse 
hergetragen werden, um zum einen über die Notwendigkeit und die Effekte der Maß-
nahme zu informieren und zum anderen dadurch die Akzeptanz der jeweiligen Ver-
kehrsreglung zu verbessern. 
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Vertieft werden könnte die Information der Bevölkerung durch die Gestaltung eines 
Faltblattes bzw. einer Broschüre zur Lärmaktionsplanung, die sowohl über die gesetzli-
chen Hintergründe, die weitere Verfahrensweise und wesentliche Maßnahmenbaustei-
ne informiert. 

6 Schallimmissionsprognose 

6.1 Vorgehensweise 
Die prognostischen Lärmbelastungen werden auf Grundlage des im Rahmen des 
Lärmaktionsplanes erarbeiteten Gesamtmaßnahmenbündels (siehe Abb. 39) ermittelt. 
Die Einschätzung der Lärm-Betroffenheiten bzw. der Veränderungen im Vergleich zum 
Bestand erfolgt, aufbauend auf der Analyse mittels Lärmkennziffern bzw. auf Grundla-
ge der Anzahl der Betroffenen über 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts. 
 

 
Abb. 39 Übersicht zum Gesamtmaßnahmenkonzept (Auszug Kernmaßnahmen) 

Generell ist zu beachten, dass nicht alle getroffenen Maßnahmen im Rechenmodell be-
rücksichtigt werden, da einzelne Aspekte in ihrer Wirkung zu komplex sind oder nur 
vereinfacht im Rechenmodell implementiert werden.  

Speziell betrifft dies z. B. die Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes, die 
insgesamt langfristig zu einer Verringerung des Kfz-Verkehrsaufkommens beitragen 
werden. Wo und in welcher Ausprägung, ist jedoch im Detail aktuell nicht einschätzbar. 
Weiterhin werden Veränderungen an den Knotenpunkten (z. B. Umgestaltung zum 
Kreisverkehr) im Berechnungsverfahren nach VBUS nicht berücksichtigt, obschon 
auch sie wesentlich zur Reduzierung von Schallimmissionen beitragen.  
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Im Berechnungsmodell berücksichtigt werden die Maßnahmen zu Geschwindigkeits-
begrenzungen und zur Harmonisierung des Verkehrsflusses sowie die ergänzenden 
Schallschutzmaßnahmen im Zuge der Autobahn. Die entsprechenden Auswirkungen 
für die einzelnen Straßenabschnitte sowie für die Gesamtbetroffenheiten werden in den 
nachfolgenden Kapiteln erläutert.  

6.2 Lärmminderungswirkung des Maßnahmekonzeptes 
In Kombination der kurzfristig umsetzbaren verkehrsorganisatorischen und der mittel- 
bis langfristigen gestalterischen Maßnahmen ergibt sich die in den Abb. 40 und Abb. 
41 dargestellte prognostische Schallimmissionssituation. Generell ist festzustellen, 
dass die im Rahmen des Lärmaktionsplans entwickelten Maßnahmen sich durchgängig 
in allen Pegelbereichen positiv auswirken. Neben den direkt anliegenden Wohngebäu-
den erfolgt auch für die angrenzenden Bereiche eine Minderung der Lärmbelastungen. 
Es tritt insgesamt eine Verschiebung der Betroffenheiten in Richtung der leiseren Pe-
gelklassen sowie innerhalb der Pegelklassen zu Gunsten niedrigerer Lärmpegel ein. 
Für den Gesundheitsschutz der Anwohner sowie für die Lernbedingungen an den 
Schulstandorten sind wesentliche positive Effekte zu verzeichnen. Auch die Lärmbelas-
tungen im Bereich weiterer sensibler Einrichtungen wie z. B. am Krankenhaus bzw. im 
Umfeld von Kindertagesstätten können reduziert werden. 
 

 
Abb. 40 Verteilung der Betroffenheiten nach Umsetzung der Maßnahmen tags19 

                                                 
19  Die dargestellten Absolutwerte entsprechen der Zahl der Betroffenen für die einzelnen Pegelklassen. Übergeordnet wird die 

Summe der Einwohner angegeben, für die der Auslöseschwellwert von 65 dB(A) tags überschritten wird.  
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Wesentliche Unterschiede sind bei der Veränderung der Betroffenheit zwischen den 
Tages- und den Nachtwerten festzustellen. Ausschlaggebend hierfür sind die Maß-
nahmen zur nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung im Hauptstraßennetz. 

In den Tagesstunden werden vorrangig die mittel- bis langfristigen Maßnahmen sowie 
die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Zuge der Autobahn wirksam, welche sich ins-
besondere für den Pegelbereich zwischen 60 und 75 dB(A) positiv auswirken. Die Zahl 
Einwohner, welche Immissionsbelastungen oberhalb des Schwellwertes von 65 dB(A) 
ausgesetzt sind, sinkt leicht um ca. 4,6 % von 1.914 auf 1.826 Einwohner.  

In den Nachtstunden ergeben sich aus den zusätzlichen Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen auf 30 km/h im Hauptnetz deutlich größere Potentiale zur Reduzierung der An-
wohnerbetroffenheiten (siehe Abb. 41). Von den bisher 2.342 Einwohnern, welche Im-
missionsbelastungen oberhalb des Prüfwertes von 55 dB(A) ausgesetzt sind, verblei-
ben nach der Umsetzung der Maßnahmen 1.650 Einwohner. Dies entspricht einem 
Rückgang um ca. 29,6 %. Vor allem für die besonders hohen Immissionsbelastungen 
ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Im Vergleich zum Analysezustand redu-
ziert sich die Zahl von Betroffenen, welche Lärmbelastungen über 65 dB(A) ausgesetzt 
sind auf nur noch 26 Einwohner. Dies entspricht einem Rückgang um ca. 92,0 %. Eine 
entsprechende Überwachung vorausgesetzt, können insgesamt nachts vor allem die 
besonders gesundheitsgefährdenden sehr hohen Lärmpegel abgebaut werden. 
 

 
Abb. 41 Verteilung der Betroffenheiten nach Umsetzung der Maßnahmen nachts20 

Die Effekte der Lärmminderungsmaßnahmen werden bei der Betrachtung der Entwick-
lung der Lärmkennziffern insgesamt noch deutlicher (siehe Abb. 42). In der Nacht kön-

                                                 
20  Die dargestellten Absolutwerte entsprechen der Zahl der Betroffenen für die einzelnen Pegelklassen. Übergeordnet wird die 

Summe der Einwohner angegeben, für die der Auslöseschwellwert von 55 dB(A) nachts überschritten wird.  
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nen die Anwohnerbetroffenheiten um etwa 56,0 % reduziert werden. Verglichen mit 
dem Rückgang der Zahl der Einwohner, welche Immissionsbelastungen oberhalb des 
Prüfwertes von 55 dB(A) nachts ausgesetzt sind (ca. 29,6 %), wird nochmals deutlich, 
dass insbesondere in den hohen Belastungsbereichen eine wesentliche Verringerung 
der Betroffenheiten erreicht werden kann. Für den Tageswert ergeben sich deutlich ge-
ringere Veränderungen. Die Lärmkennziffer reduziert sich von 2.484 auf 2.304. Dies 
entspricht einem Rückgang von ca. 7,2 %. 
 

 
Abb. 42 Entwicklung der Lärmkennziffern und Betroffenheiten insgesamt  

Die prozentuale Veränderung der Immissionen für die einzelnen Pegelklassen in der 
Nacht wird in der nachfolgenden Abb. 43 noch einmal graphisch verdeutlicht. Vor allem 
im Pegelbereich über 60 dB(A) ist ein deutlicher Rückgang der Anteilswerte festzustel-
len. Von den 1.297 Betroffenen im Analyse-Zustand verbleiben nach Umsetzung des 
Maßnahmenkonzeptes lediglich 641 Einwohner. Dies entspricht einem Rückgang um 
ca. 50,5 %. Es erfolgt eine Verschiebung in die entsprechend niedrigeren Pegelberei-
che, womit sich auch die konstant bleibenden Betroffenheiten in der Pegelklasse zwi-
schen 55 und 60 dB(A) erklären. Insgesamt werden neben den Betroffenheitsschwer-
punkten in unmittelbarer Nähe der Emissionsquelle auch die dahinter liegenden rück-
wärtigen Bereiche deutlich entlastet.  

Die Maßnahmen wirken sich durchgängig in allen Pegelbereichen aus, so dass insge-
samt eine Verschiebung der Betroffenheiten zu Gunsten der leiseren Pegelklassen er-
folgt. Dies zeigt sich u. a. auch in der Zunahme für die Pegelbereiche bis 50 dB(A). Zu 
diesen Verbesserungen kommen weitere langfristige, nicht in den Berechnungen ab-
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bildbare Effekte, welche sich aus dem integrierten und gesamtstädtischen Ansatz der 
Maßnahmenkonzeption ergeben.  

Grundvoraussetzung für die dargestellten bzw. errechneten Lärmminderungseffekte ist, 
dass die vorgesehenen Maßnahmen des Konzeptteiles umfassend umgesetzt werden. 
Weiterhin ist insbesondere bei den rein verkehrsorganisatorischen Maßnahmen, wie 
z. B. den Geschwindigkeitsbegrenzungen, durch ausreichende Kontrollen sicher zu 
stellen, dass die vorgesehenen Verkehrsregelungen eingehalten und akzeptiert wer-
den.  
 

 
Abb. 43 Entwicklung der Immissionssituation (nachts)  

Werden einzelne Maßnahmen nicht oder nur teilweise realisiert, so ist automatisch von 
einer geringeren Minderungswirkung und einer weniger starken Reduzierung der Be-
troffenheiten auszugehen. Im Umkehrschluss hieße dies jedoch nicht, dass nicht auch 
mit einzelnen Konzeptmaßnahmen wesentliche Effekte zur Lärmminderung erreicht 
werden können. Vielmehr sollte im Sinne der Aktionsplanung auf Grundlage der Priori-
tätenreihung in Kapitel 7 kurzfristig mit der Umsetzung erster kostengünstiger Maß-
nahmen begonnen werden. 

7 Maßnahmenzusammenfassung und -priorisierung 
In der nachfolgenden Tab. 3 werden die Maßnahmen aus Kapitel 5 ergänzend zur de-
taillierten Maßnahmentabelle in Anlage 1 nochmals zusammengefasst und unter Be-
rücksichtigung ihrer lärmmindernden Wirkung strukturiert und aufgereiht. Allerdings 
sollte das Maßnahmenranking nicht als starres System angesehen werden. Vielmehr 
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ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Vollzugszugs-, Finanzierungs-, Fördermög-
lichkeiten flexibel über die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zu entscheiden. Die 
nachfolgende Prioritätenreihung stellt daher ausschließlich eine Richtschnur aus Sicht 
der Lärmminderung dar.  

 

Maßnahme Kapitel Umsetzungs-
horizont 21 

Maßnahmen-
ranking 

Geschwindigkeitsbegrenzung Hauptnetz 30 km/h nachts 5.2.1 K 1 

Geschwindigkeitsbegrenzung Autobahn 100 / 80 / 60 km/h  5.2.1 K 2 

Tempo-30-Zonen (Dichterviertel, E.-Thälmann-Straße) 5.2.1 K 3 

Verbesserung der Übersichtlichkeit des Stadtbussystems 5.4.1 K 4 

Überprüfung Koordinierung der Lichtsignalanlagen 5.2.2 K 5 

Ergänzung der Straßenraumbegrünung 5.2.5 K / M 6 

Ausweisung Schwerverkehrsvorrangnetz  5.1.2 K / M 7 

Sanierung Märkisch-Wilmersdorfer-Weg 5.3 K / M 8 

zusätzliche Schallschutzmaßnahmen an der Autobahn 5.5.1 M 9 

Schaffung zusätzlicher Radwegverbindungen  5.4.1 M 10 

passive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) 5.5.3 M 11 

Umgestaltung zu Kreisverkehrsplätzen 5.2.3 M / L 12 

Ortseingangsgestaltung  5.2.4 M / L 13 

Abschirmung Autobahn mittels Bebauung 5.5.1 L 14 

Einrichtung Bahnhaltepunkt Ludwigsfelde West 5.4.1 L 15 

Kontinuierliche Umsetzung erforderlich 

Beseitigung punktueller Lärmquellen (Fahrbahnsanierung) 5.3 K / M / L Kont. 1 

Einsatz von Gehwegüberfahrten (Abgrenzung Hauptnetz) 5.2.3 K / M / L Kont. 2 

Verbesserung Angebot von Radabstellanlagen 5.4.1 K / M Kont. 3 

Schaffung barrierefreier Haltestellen 5.4.1 M / L Kont. 4 

Erweiterung und Optimierung des ÖPNV-Angebotes  5.4.1 M / L Kont. 5 

umfassende Förderung des Umweltverbundes 5.4.1 K / M / L Kont. 6 

Förderung betriebliches Mobilitätsmanagement 5.4.3 K / M / L Kont. 7 

                                                 
21  Umsetzungshorizonte: (K) kurzfristig bis 2009, (M) mittelfristig 2010 bis 2014, (L) langfristig 2015 bis 2020, 
                (Kont.) kontinuierliche Umsetzung 
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Maßnahme Kapitel Umsetzungs-
horizont 21 

Maßnahmen-
ranking 

Geschwindigkeitsüberwachung 5.6.1 K / M / L Kont. 8 

Immissionsgünstige Siedlungsentwicklung 5.4.2 K / M / L Kont. 9 

Medien- bzw. Öffentlichkeitsarbeit 5.6.2 K / M / L Kont. 10 

Sanierung der Fahrbahnoberflächen im Nebennetz 5.3 K / M / L Kont. 11 

Tab. 3 Maßnahmenranking und Umsetzungshorizonte 

Insgesamt sind vor allem die kurzfristigen Maßnahmen zur Lärmminderung von hoher 
Priorität, da diese in der Regel eine effektive Möglichkeit zur Reduzierung der Schall-
immissionen bilden. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die punktuellen Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen im Bereich der Belastungsschwerpunkte im Hauptstra-
ßennetz. Nicht weniger wichtig sind jedoch auch die im zweiten Teil der Tabelle aufge-
listeten Maßnahmen, welche einer kontinuierlichen Umsetzung bedürfen, da sie mittel- 
bis langfristig für eine nachhaltige und ganzheitliche Lärmminderung sorgen. 

8 Beteiligungsprozess 

8.1 Behördenbeteiligung und AG Lärm 
Im Sinne einer frühzeitigen Beteiligung wichtiger Gremien, Behörden und Institutionen 
wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe Lärm in drei Veranstaltungen über den Arbeits-
stand der Lärmaktionsplanung informiert und diskutiert. Neben Vertretern der unter-
schiedlichen Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung und Vertretern der Ortsteile 
wurden auch die zuständigen Behörden des Landkreises sowie der Landesbetrieb 
Straßenwesen, das Landesumweltamt etc. einbezogen. Die Arbeitsgruppensitzungen 
mit den nachfolgend angeführten Themenschwerpunkte fanden statt am: 
 

06.12.2007 Einführung in die Thematik, Sachstandsanalyse, Zusammenfas-
sung der Betroffenheitssituation und generelle 
Lärmminderungsmaßnahmen 

17.04.2008 Vorstellung und Diskussion Lärmpolitisches Leitbild sowie Grund-
maßnahmenkonzept 

14.08.2008 Vorstellung Maßnahmenkonzept Lärmaktionsplan Ludwigsfelde 
und Wirkungsabschätzung 

 

Zusätzlich zu den Arbeitsgruppenterminen wurden den einzelnen AG Lärm-
Teilnehmern Unterlagen zum Maßnahmenkonzept zwecks Stellungnahme übergeben. 
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Die Standpunkte und Hinweise wurden mit den Zielen des Gesundheitsschutzes der 
Bevölkerung abgewogen, im Rahmen der weiteren Bearbeitung berücksichtigt und 
z. T. in den Lärmaktionsplan integriert. 

8.2 Öffentlichkeitsbeteiligung 
Entsprechend der EU-Vorgaben erfolgten im Rahmen der Erarbeitung des Lärmakti-
onsplans Ludwigsfelde ebenfalls eine umfangreiche Information und Beteiligung der 
Bevölkerung. Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung fanden statt am: 
 

Termin  Themenschwerpunkte 
 

17.04.2008  Einführung in die Thematik, Sachstandsanalyse, Zusammenfas-
sung der Betroffenheitssituation und generelle Lärmminderungs-
maßnahmen 

14.08.2008 Vorstellung Lärmpolitisches Leitbild, Maßnahmenkonzept und Wir-
kungsabschätzung 

 

Weiterhin erfolgte im Zeitraum vom 01.09.2008 bis zum 15.09.2008 eine öffentliche 
Auslage der Planunterlagen zum Lärmaktionsplan Ludwigsfelde. 

Die Hinweise, Anregungen und Zielvorstellungen, die in den Veranstaltungen durch die 
Bürger geäußert wurden bzw. schriftlich bei der Stadtverwaltung eingegangen sind, 
wurden im Rahmen der Konzepterarbeitung geprüft bzw. abgewogen und in die Maß-
nahmenstrategie, wenn nicht bereits ohnehin enthalten, einbezogen. 

Grundsätzlich ist dabei zu berücksichtigen, dass nur Ergänzungsvorschläge in den 
Lärmaktionsplan integriert werden konnten, die den Zielen der Lärmminderungen die-
nen und entsprechend der gutachterlichen Einschätzungen fachlich vertretbar und an-
gemessen sind. Weiterhin ist auch der übergeordnete Charakter des Lärmaktionspla-
nes als Rahmenplanung zu berücksichtigen, so dass sehr kleinteilig bzw. differenzierte 
Maßnahmen nicht in das Konzept integriert werden konnten. Diese wurden jedoch in-
nerhalb der Stadtverwaltung an die zuständigen Ämter zur vertiefenden Prüfung wei-
tergeleitet.  

8.3 Selbstbindungsbeschluss in der Stadtverordnetenversammlung 
Der Lärmaktionsplan für die Stadt Ludwigsfelde wurde am 07.04.2009 durch die Stadt-
verordnetenversammlung Ludwigsfelde beschlossen (Beschluss 1.026.06/062.09). Im 
Vorfeld erfolgte die Abstimmung und Diskussion im Bauausschuss sowie in den Orts-
beiräten der Stadt Ludwigsfelde. An folgenden Terminen wurde der Lärmaktionsplan 
behandelt: 
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16.03.2009 Ortsbeirat Siethen 

17.03.2009 Ortsbeirat Groß Schulzendorf 

18.03.2009  Bauausschuss 

18.03.2009 Ortsbeirat Kerzendorf 

19.03.2009 Ortsbeirat Genshagen 

23.03.2009 Ortsbeirat Löwenbruch 

23.03.2009 Ortsbeirat Ahrensdorf 

24.03.2009 Ortsbeirat Wietstock 

26.03.2009 Ortsbeirat Gröben 

26.03.2009  Ortsbeirat Jütchendorf 

30.03.2009 Ortsbeirat Mietgendorf / Schiaß 

Im Rahmen der Beteiligung der Ortsbeiräte ergaben sich weitere Hinweise und Ände-
rungswünsche, die im Rahmen des Beschlusses zusätzlich in den Lärmaktionsplan in-
tegriert wurden. Die entsprechenden Maßnahmen wurden in der Stadtverordnetenver-
sammlung am 07.04.2009 benannt und sind somit Teil des Beschlusses. Alle Ände-
rungshinweise aus den Ortsbeiräten werden in Anlage 2 nochmals zusammengefasst.  

8.4 Meldung der Aktionsplanung an die EU 
Entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie waren die Lärmaktionspläne durch die 
zuständigen Behörden (hier die Stadt Ludwigsfelde) bis zum 18.07.2008 auszuarbei-
ten. Aufgrund des engen Zeitrahmens für den Planungsprozess erfolgte durch das 
Landesumweltamt Brandenburg eine Fristverlängerung für die Übergabe der standar-
disierten Meldetabellen zur Lärmaktionsplanung bis Ende September 2008. 

Um die vorgegebenen Fristen einzuhalten, wurde dem Landesumweltamt eine vorläu-
fige Meldetabelle übergeben, welche den Hinweis beinhaltete, dass der Lärmaktions-
plan Ludwigsfelde noch nicht beschlossen ist und sich dementsprechend noch Ände-
rungen ergeben können.  

Mit dem Beschluss des Lärmaktionsplans wurde die EU-Meldung nochmals aktuali-
siert.  

9 Notwendige Maßnahmen auf Bundesebene 
In Auswertung einer Vielzahl von Lärmaktionsplänen, die gegenwärtig bearbeitet wer-
den, zeigt sich, dass hinsichtlich der Zielstellungen der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
und verschiedener in der Bundesrepublik Deutschland existierender Rechtsvorschriften 
und Regelwerke zur Straßenplanung sowie zur Verkehrsorganisation wesentliche Dif-
ferenzen bestehen. Im Sinne einer nachhaltigen Lärmaktionsplanung werden nachfol-

Planungsbüro Dr.-Ing. Ditmar Hunger    Stadt - Verkehr – Umwelt Dresden / Berlin SVU 



Lärmaktionsplan Ludwigsfelde – Abschlussbericht (Endfassung nach STVV-Beschluss 07.04.2009) Seite 70 

gend vom Gutachter Vorschläge für Veränderungen auf Bundesebene unterbreitet und 
den im Rahmen der Lärmaktionsplanung beteiligten Städten empfohlen, diese unge-
achtet des Beschlusses des detaillierten, stadtbezogen Maßnahmenkonzeptes, zu ü-
berprüfen und ggf. zu unterstützen bzw. durch die Stadt Ludwigsfelde an den Deut-
schen Städtetag bzw. den Deutschen Städte- und Gemeindebund mit heranzutragen22.  

Neben den städtischen Maßnahmen ist die Umsetzung folgender Vorschläge zur 
ganzheitlichen Lärmminderung sowie zur Vereinfachung der Umsetzung von Maßnah-
men zur Lärmminderung und zur Vermeidung eines unnötigen Beschilderungsaufwan-
des zu empfehlen: 

I. Die Planungshoheit der Kommunen für das innerstädtische Straßennetz sollte 
gestärkt werden, um zum einen die städtebauliche Bemessung besser anwen-
den und zum anderen eine konsequente Durchsetzung von Maßnahmen zu 
Gunsten einer gesunden und lebenswerten Stadt zu ermöglichen. 

II. Die Finanzmittel der Baulassträger sollten anteilig an die Kommunen übertragen 
werden, um den Bau und die Unterhaltung der Innerortsbereiche zu gewährleis-
ten. 

III. Die personelle Ausstattung der Kommunen für die qualifizierte Aufgabenbewälti-
gung der Stadt-, Verkehrs- und Umweltplanung sollte insgesamt verbessert wer-
den.  

IV. Zur Qualitätssicherung ist eine Unterstützung und Kontrolle der Kommunen er-
forderlich.  

V. Die Verwaltungsvorschriften des Straßenverkehrs sind flexibler zugunsten der 
Lebens- und Aufenthaltsqualität auszulegen, so dass eine stärkere Berücksichti-
gung der mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie angestrebten Schutzziele für die 
Gesundheit der Bevölkerung möglich ist.  

VI. Die geltenden Grenzwerte der Lärmsanierung sind Schritt für Schritt den Lärm-
schutzzielen entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie anzupassen (Ab-
senkung innerhalb der nächsten 3 Jahre von 70 / 60 dB(A) auf 67 / 57 dB(A) und 
nach weiteren 5 Jahren auf 65 / 55 dB(A)). 

VII. Als generell gültige Höchstgeschwindigkeit Innerorts sollte Tempo 30 gelten. Für 
das Straßenhauptnetz können höhere Geschwindigkeiten dort festgesetzt wer-
den, wo sie sinngerecht und begründet sind. Damit würde sich die Notwendigkeit 
der Begründung einer Abweichung umkehren, so dass für die höhere Geschwin-
digkeit die Veränderungen von Lärm- und Schadstoffwerten sowie den Verkehrs-
sicherheit darzustellen wären23.  

                                                 
22  siehe Hinweise von Dr. Hunger im Rahmen des Vortrages zur Tagung des 9. Innenstadtforums Brandenburg – Erreichbar-

keit der Innenstadt – Wege zu einer attraktiven Mitte - am 10.07.2008 in Oranienburg 
23  Zugleich würde sich der Beschilderungsaufwand reduzieren, da die flächendeckende Tempo-30-Beschildeung entfiele. 
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VIII. Auf Autobahnen sollte generell eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
120 km/h eingeführt werden, um die Schallimmissionswirkung24 der Autobahn-
trassen insgesamt zu reduzieren. 

IX. Die Zahl der Geschwindigkeitskontrollen ist zu erhöhen, um eine ausreichende 
Akzeptanz der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu erreichen. Hierzu ist die Per-
sonalsituation bei der Polizei zu verbessern. Zudem sollten die Kommunen eige-
ne Kapazitäten zur sanktionierten Überwachung aufbauen. 

X. Die Meldung der Standorte der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung in den 
Medien, insbesondere im Rundfunk sollte unterbunden werden, um die Wirkung 
der Kontrollen zu verstärken. 

XI. Anhebung der Verwarn- und Bußgelder auf ein im europäischen Vergleich an-
gemessen Niveau, um die Akzeptanz der Vorgaben der Straßenverkehrsordnung 
erhöhen zu können. 

10 Fazit und Ausblick 
Im Ergebnis der Lärmaktionsplanung ist festzustellen, dass die Stadt Ludwigsfelde 
durch Lärmbelastungen von verschiedenen Verkehrträgern (Straße, Schiene, Luftver-
kehr) betroffen ist. Die Hauptkonfliktbereiche im Hinblick auf den Straßenverkehrslärm 
in der Stadt sowie für die zugehörigen Ortsteile bilden die mitten durch das Kernstadt-
gebiet verlaufende Autobahn A 10, die Potsdamer Straße sowie weitere innerstädti-
sche Hauptverkehrsstraßen bzw. Ortsdurchfahrten. 

Mit den kurzfristig umsetzbaren verkehrsorganisatorischen Maßnahmen zur Anpas-
sung des Geschwindigkeitsniveaus ist eine wesentliche Verbesserung der Betroffen-
heitssituation insbesondere nachts möglich. Insgesamt sind jedoch weitere unterstüt-
zende Maßnahmen erforderlich, um eine maximale Entlastungswirkung des zentralen 
Innenstadtbereiches sowie der Ortsteile zu erreichen. Durch die Harmonisierung des 
Verkehrsflusses und die Optimierung der Schallschutzanlagen im Zuge der Autobahn 
können besonders störende Belastungsspitzen weiter reduziert und die Wohn-, Auf-
enthalts- und Umfeldqualität weiter gesteigert werden.  

Das Hauptziel der Maßnahmenkonzepte liegt insgesamt nicht nur in einer kurzfristigen 
Reduzierung der Immissionen bzw. der Betroffenen, sondern zugleich in einer langfris-
tigen und nachhaltigen Reduzierung der Emissionen. Die Lärmaktionsplanung ist daher 
im Sinne einer „richtigen“ Verkehrsentwicklungsplanung zu verstehen, die auf echte 
Problemlösungen und auf Stadtqualität orientiert und mit anderen Sparten der Stadt-
entwicklungsplanung verzahnt / vernetzt ist. 

                                                 
24  Von den positiven Effekten hinsichtlich der Erhöhung der Verkehrssicherheit abgesehen, wären damit wesentliche Kraft-

stoffeinsparungen und zugleich Schadstoffminderungen möglich. Gerade die in Städten feststellbaren Vorbelastungen beim 
Feinstaub resultieren zum Teil aus hochbelasteten und schnell befahrbaren Autobahnen.  
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Im Ergebnis können bei einer umfangreichen Realisierung des Maßnahmenkonzeptes, 
einschließlich einer regelmäßigen Kontrolle der verkehrsorganisatorischen und vorran-
gig geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen, wesentliche Effekte erzielt werden, die 
sich letztlich in einer Stärkung des Wohnens und Kommunizierens in der Stadt auswir-
ken. Dabei wird sich die verkehrsbedingte Energie-, Schadstoff- und Verkehrsquali-
tätsbilanz ebenso, wie die der Wohn- und Erlebnisqualität in der Stadt Ludwigsfelde 
nachhaltig verbessern. Damit einher gehen zudem wirtschaftliche Effekte, weil z. B. die 
Kosten zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur sowie Unfallkosten reduziert werden kön-
nen, der Immobilienbestand besser ausgelastet und stadtbezogene Steuereinnahmen 
erhöht werden können, ohne dass dabei die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger ein-
geschränkt werden muss. Diese wird eher stadtqualitäts- und gesundheitsorientiert 
steigen. 

Zur langfristigen und nachhaltigen Lärmminderung sind dabei zukünftig auch die Lärm-
belastungen aus dem Schienen- und Luftverkehr in die Betrachtungen einzubeziehen. 
Durch eine komplexe Betrachtung der Konfliktbereiche in der nächsten Bearbeitungs-
stufe der Lärmaktionsplanung können die Lärmminderungseffekte für die Bevölkerung 
weiter erhöht werden.  
 

Dresden, 19.02.2009 

              
Dr.-Ing. Ditmar Hunger
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11 Anlagen 
Verzeichnis der Anlagen: siehe Seite 5 
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Lärmaktionsplan Ludwigsfelde Zeitraum 

Maßnahmen Erläuterungen ku
rz1)

 

mi
tte

l2)
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g3)

 

1. Förderung Umweltverbund (Kfz-Verkehrsvermeidung) 

1.1 Reisezeitvorteile für ÖV, Fuß und Rad gegen-
über MIV schaffen 

Verschiebung Modal-Split zu Gunsten leiser Verkehrsar-
ten X X X 

 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)    

1.2 Erhaltung und Ausbau ÖV – Angebot z. B. durch Rufbusangebote, Gewährleistung eines aus-
reichenden Konkurrenzangebotes zur Pkw-Nutzung 
(Planung und Umsetzung im Rahmen „Gutachten zum 
Stadtbusverkehr Ludwigsfelde“ bereits teilweise erfolgt) 

X X X 

1.3 Verbesserung der Übersichtlichkeit des Stadt-
bussystems 

Prüfung einer Trennung der Linienäste Daimlersiedlung & 
Ludwigsfelde Nord / West  (Berücksichtigung der demo-
graphischen Entwicklung bzw. zunehmend ältere Nutzer, 
Übersichtlichkeit für Ortsfremde, Beibehaltung der Um-
laufstruktur, nur neue Linienbezeichnungen) 

X   

1.4 Prüfung Erweiterungsmöglichkeiten der Stadt-
buserschließung (Gewerbestandorte, etc.) 

Planung und Umsetzung im Rahmen „Gutachten zum 
Stadtbusverkehr Ludwigsfelde“ bereits teilweise erfolgt X X  

1.5 Einrichtung eines zusätzlichen Bahnhaltepunk-
tes  

Haltepunkt Ludwigsfelde West (Verbesserung der Ver-
bindungen Richtung Potsdam und Berlin-Schönefeld, 
Haltpunkt Genshagener Heide innerstädtisch unattraktiv)  

 X X 

1.6 Schaffung barrierefreier Haltestellen gesamtstädtische, sukzessive Umsetzung (Ausstattung 
mit behindertengerechten Kombiborden, Bordabsenkun-
gen und ggf. Querungshilfen im Zugangsbereich, Ge-
währleistung ausreichender Fahrgastinformation) 

X X X 

 Radverkehr    
1.7 Schaffung, Markierung und Erhaltung durch-

gehender und sicherer Radverkehrsanlagen 
gesamtstädtische, sukzessive Umsetzung (Oberflächen-
qualität, kleinteilige Vernetzung, sichere Gestaltung 
insbesondere an Knotenpunkten, etc.) 

X X X 

1.8 Überprüfung bzw. Überarbeitung der Radweg-
führung Knotenpunkten 

Potsdamer Straße (Gewährleistung einer einheitliche und 
fahrbahnnahen Führung des Radverkehrs) X X  

Bahnhof Ludwigsfelde (Ausweitung B+R Westseite) X X  

Haltepunkt Birkengrund (Schaffung B+R)  X  

kleinteilig im Zuge der Potsdamer Straße X X  

1.9 Ausweitung des Angebotes an bequemen und 
sicheren Radabstellanlagen mittels Anlehnbü-
geln (keine Torsion des Rades, sicherer Stand, 
günstige Möglichkeiten zum Anschließen) 

etc. X X X 

Verlängerung Radweg Wietstock - Groß Schulzendorf X   

Gewährleistung der Verbindung Gröben - Ahrensdorf  X X 

Gewährleistung der Verbindung Siethen - Blankensee  X X 

Gewährleistung der Verbindung Siethen - Gröben  X X 

1.10 Anlage zusätzlicher Rad- & Gehwegverbin-
dungen  

Gewährleistung Verbindung Mietgendorf - Kleinbeuthen  X X 
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Lärmaktionsplan Ludwigsfelde Zeitraum 
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Sicherung der Verbindung in Richtung Struveshof im 
Bereich der Eisenbahnquerung Potsdamer Straße X X  

Gewährleistung Verbindung Ahrensdorf - Ludwigsfelde  X   

Gewährleistung Verbindung Genshagen - Großbeeren  X X 

Gewährleistung Verbindung Genshagen - Löwenbruch - 
L 79  X X 

etc.  X X 

1.11 Schaffung & Beschilderung einer Radver-
kehrsachse parallel zur Potsdamer Str. (Ver-
bindung: Bahnhof - Ludwigsfelde Nord & West) 

Ertüchtigung Verbindung Dachsweg - A.-Tannuer Str. 
(Verknüpfung im Bereich Autobahnunterführung), Schaf-
fung sicherer Querungsmöglichkeit Straße der Jugend 

X X  

1.12 Wegweisungssystem Radfahrer  weiterer Ausbau für Alltags- & touristischen Radverkehr   X  

1.13 Prüfung der Möglichkeiten zur Ausweitung des 
Leihfahrradangebotes 

Standort Bahnhof X X  

 Fußgängerverkehr    
1.14 Verbesserung der Querungssicherheit, Redu-

zierung von Trennwirkungen 
gesamtstädtische, sukzessive Umsetzung (Querungshil-
fen, Fußgängerüberwege, Gehwegüberfahrten bzw. -
aufpflasterung, Knotenpunktaufpflasterungen, etc.) 

X X X 

1.15 Sanierung mangelhafter Gehwegoberflächen gesamtstädtische, sukzessive Umsetzung X X X 

1.16 Überprüfung der Fußgängersignalisierung 
(Erweiterung der Grünphasen) 

Fußgängerlichtsignalanlage Potsdamer Straße / Heide-
weg  X   

2. Verkehrsverlagerung 

Hinweisbeschilderung L 79 aus Potsdam über A 10 
(ergänzend im Zuge südliche Richtungsfahrbahn A 10) X   

Hinweisbeschilderung L 79 aus Wietstock über B 101n X   

Sperrung Potsdamer Straße für den Schwerverkehr 
ganztags zwischen Ringstr. & Brandenburgische Str. 
(Anlieger & Lieferverkehr frei) 

X X  

Sperrung Potsdamer Straße für den Schwerverkehr 
nachts zwischen Potsdamer Chaussee (Ahrensdorf) & 
Brandenburgische Str. (Anlieger & Lieferverkehr frei) 

X X  

Prüfung von Lkw-Fahrverboten im Ortseil Genshagen X X  

Abstimmungen zur Reduzierung der Lärmbelastungen 
durch den Schwerverkehr im Ortsteil Kerzendorf X X  

2.1 Ausweisung und Beschilderung eines Schwer-
verkehrsvorrangnetzes 

Erarbeitung eines Flyers zur Schwerverkehrsführung X   

2.2 Bündelung des Verkehrs im Zuge der Verbin-
dung Ringstraße / Potsdamer Straße 

Entlastung der E.-Thälmann-Straße (höhere Betroffenhei-
ten, Wohngebietscharakter) und Bündelung im Zuge 
bestehender Hauptverkehrsachsen 

X X  
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2.3 Straßennetzergänzungen allgemein Berücksichtigung der akustischen Auswirkungen auf 
Grundlage der entstehenden verkehrlichen Effekte X X X 

3. Verstetigung des Verkehrs 

 Anpassung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit    
Pkw-Verkehr ganztags auf 100 km/h X   

Pkw-Verkehr nachts auf 80 km/h X   

3.1 Geschwindigkeitsbegrenzung im Zuge der 
Autobahn im Kernstadtgebiet sowie im Bereich 
Genshagen / Löwenbruch (abgestuft im Sinne 
eines Geschwindigkeitstrichters) Lkw-Verkehr nachts auf 60 km/h X   

3.2 Geschwindigkeitsbegrenzung im Zuge der 
Autobahn im weiteren Gemarkungsbereich 
Ludwigsfelde (Ortsteile) 

Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganz-
tags auf 120 km/h, Gewährleistung eines den Berech-
nungen entsprechenden Immissionsniveaus 

X   

Potsdamer Straße (Ringstraße – Autobahn) X   

Potsdamer Straße (K.-Liebknecht-Str. – Donaustr.) X   

Brandenburgische Str. (Potsdamer Str. – A.-Schweitzer-Str.) X   

3.3 Geschwindigkeitsbegrenzung im Zuge von 
Hauptverkehrsstraßen nachts auf 30 km/h 
(Kernstadtgebiet) 

Straße der Jugend (Dachsweg – A.-Schweitzer-Str.) X   

OD Genshagen (Genshagener Dorfstr., Löwenbrucher Str.) X   

OD Genshagen (Ludwigsfelder Str.) X   

OD Löwenbruch (Alt Löwenbruch) X   

OD Jütchendorf (Lindenstraße) X   

OD Wietstock (Wiesenstr., Groß Schulzendorfer Str. nur 
angebaute Straßenabschnitte) X   

OD Siethen (Potsdamer Ch. - Akazienweg bis Birkengasse) X   

OD Siethen (Ludwigsfelder Chaussee, Siethener Dorfstraße) X   

OD Groß Schulzendorf (Wietstocker Straße, Dorfaue) X   

3.4 Geschwindigkeitsbegrenzung im Zuge von 
Hauptverkehrsstraßen nachts auf 30 km/h 
(Ortsteile) 

OD Groß Schulzendorf (Trebbiner Str., Blankenfelder Str.) X   

OD Schiaß (Am Schiaßer See) X   

für den Schwerverkehr OD Wietstock (L 79) X   

3.5 Geschwindigkeitsbegrenzung im Zuge von 
Hauptverkehrsstraßen ganztags auf 30 km/h 
(dient parallel der Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit) für den Schwerverkehr OD Groß Schulzendorf (L79) X   

Dichterviertel (zwischen Potsdamer Str. & Ostverbinder) X   

Ernst-Thälmann-Straße X   

3.6 Ausweitung der flächendeckenden Verkehrs-
beruhigung im Nebennetz, zusätzliche Tempo-
30-Zonen 

Anliegerstraßennetz in den Ortsteilen X   

3.7 Überprüfung der Möglichkeiten zur weiteren 
Optierung der LSA-Koordinierung 

Potsdamer Straße (Verbesserung der bestehenden 
„Grünen Welle“) X X  
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 Querschnitts- und Knotenpunktgestaltung (Unterstützung angepasstes Geschwindigkeitsniveaus)    
Potsdamer Straße / Großbeerener Landstraße X   

Potsdamer Straße / Brandenburgische Straße  X X 

Potsdamer Straße / Straße der Jugend  X X 

Dorfaue / Blankenfelder Str. (Groß Schulzendorf)  X  

weitere Prüfung für alle bestehenden LSA-Standorte X   

3.8 Umgestaltung der Knotenpunkte zum Kreis-
verkehrsplatz (Reduzierung von Brems- & 
Anfahrvorgängen) 

Prüfung Einsatz von Minikreisverkehren im Nebennetz X   

Zossener Landstraße  X   

Siethener Straße X   

3.9 Ortseingangsgestaltung (Kernstadtgebiet) 

Genshagener Straße X   

OD Siethen (Zufahrten Ost, West, Süd & Nord)  X  

OD Schiaß (Zufahrten Ost & West)  X  

OD Wietstock (Zufahrten Ost & West)  X  

OD Genshagen (Zufahrten Süd & Nord)  X  

OD Löwenbruch (Zufahrten Süd & Nord)  X  

3.10 Ortseingangsgestaltung (Ortseile) 

OD Groß Schulzendorf (Zufahrt Nord)  X  

Potsdamer Straße (Westseite, Ruhrstr. – Donaustr. )  X X 

Potsdamer Straße (Westseite, Donaustr. – S.-Allende-Str.) X X  

Straße der Jugend (Ostverbinder – A.-Schweitzer-Str.) X X  

3.11 Straßenraumbegrünung, Ergänzung der Allee-
bepflanzung 

Ringstraße (Alte Landstraße – Potsdamer Str.) X X  

Potsdamer Straße (Ringstraße – T.-Fontante-Str.) X X  

Potsdamer Straße (Itisweg – S.-Allende-Str.) X X  

Potsdamer Straße (Ruhrstr. – Donaustr.) X X  

Brandenburgische Str. (Potsdamer Str. – A.-Schweitzer-Str.) X X  

Zossener Landstraße (Westseite, B 101n – Rheinfelder Allee) X X  

3.12 Straßenraumbegrünung, Ergänzung von 
Strauchpflanzungen zur Schallabsorption 
(Beachtung von Sichtbedingungen im Bereich von 
Einmündungen und Querungsstellen notwendig) 

Straße der Jugend (Ostverbinder – A.-Schweitzer-Str.) X X  

3.13 Reduzierung der Fahrbahnflächen Prüfung der Notwendigkeit von Spurbreiten und Abbiege-
spuren für die innerstädtischen Straßenabschnitte bzw. 
Knotenpunkte entsprechend der Vorgaben der RASt 06 

X X X 
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3.14 bauliche & gestalterische Unterstützung der 
flächenhaften Verkehrsberuhigung 

gesamtstädtische, sukzessive Umsetzung im Zuge von 
Straßenum- & -ausbau folgender Maßnahmen: 
- Abgrenzung Hauptnetz mittels Gehwegüberfahrten 
- Gestaltung als Mischverkehrsflächen 
- Knotenpunktaufpflasterungen & Fahrbahneinengungen 
- durchgehende Straßenraumbegrünung 

X X X 

4. Fahrbahnoberflächen 

4.1 Austausch von Pflaster gegen Asphalt z. B. Märkisch-Wilmersdorfer Weg (Wietstock) X X  

Wohngebiet Ludwigsfelde Nord   X 4.2 langfristiger Ersatz der Großverbundplatten 
durch Asphalt (bei entsprechender Mängelbil-
dung) Wohngebiet Ludwigsfelde West   X 

4.3 Fahrbahnoberflächensanierung im Nebennetz gesamtstädtische, sukzessive Umsetzung    X 

4.4 Einsatz lärmarmer Pflasterbeläge wo städte-
baulich erforderlich 

Dichterviertel (glatte Steine ohne Fase und engfugig 
diagonal in Sand verlegt)  X X 

4.5 Fahrbahnsanierung im Zuge der Autobahn Überbauung der Betondecke mit einer Deckschicht aus 
Split-Mastix-Asphalt X   

4.6 Fahrbahnoberflächensanierung allgemein Berücksichtigung der Gestaltungsvorgaben unter Pkt. 3 
zur Vermeidung geschwindigkeitserhöhender Effekte 
(Beisp. in Ludwigsfelde: Jägerstraße, Dachsweg) 

X X X 

5. aktive / passive Schallschutzmaßnahmen 

durchgehende, mittige Schallschutzwand zwischen den 
Richtungsfahrbahnen (schallabsorbierend bzw. begrünt)  X  

Verlängerung der bestehenden Schallschutzwände in 
Richtung Osten und Westen  X  

Erhöhung der bestehenden Schallschutzwände bzw. zur 
Fahrbahn abgeknickte Gestaltung  X  

Abschirmung durch zusätzliche Bebauung direkt an der 
Autobahn (Funktionszuteilung von BAB wegorientiert), 
ggf. auch im Sinne einer Einhausung weiterzuentwickeln 

 X X 

belegungsabhängig, zeitweise Reduzierung der Fahr-
streifenanzahl mittels Wechselzeichenanlage (Reduzie-
rung Abstand Emissionsquelle – Schallschutzwand) 

 X X 

belegungsabhängig, zeitweise Nutzung des Standstrei-
fens mittels Wechselzeichenanlage (Reduzierung Ab-
stand Emissionsquelle – Schallschutzwand) 

 X X 

Ergänzende Einhausung der Autobahn mittels Zusatz-
konstruktion  X X 

5.1 zusätzliche Schallschutzmaßnahmen im Zuge 
der Autobahn 

Verwendung von Mauteinnahmen zur Optimierung der 
Schallschutzmaßnahmen im Zuge der Autobahn    

Planungsbüro Dr.-Ing. Ditmar Hunger    Stadt - Verkehr – Umwelt Dresden / Berlin SVU 
 

1) 2008 bis 2009      2)2010-2014       3)ab 2015-2020  



 
Lärmaktionsplan Ludwigsfelde – Maßnahmenübersicht (Endfassung STVV-Beschluss 07.04.2009) – Anlage 1 Seite 6 

Lärmaktionsplan Ludwigsfelde Zeitraum 

Maßnahmen Erläuterungen ku
rz1)

 

mi
tte

l2)
 

lan
g3)

 

5.2 Geländeprofilierung bzw. Schallschutzdamm Abgrenzung B 101n im Bereich der Ortslage Kerzendorf  X  

5.3 Schallschutzfenster  als letztes Mittel der Lärmminderung vorrangig im über-
geordneten Netz für Wohngebäude, die auch nach Um-
setzung des Maßnahmekonzeptes tags über 70 dB(A) 
und nachts über 60 dB(A) liegen 

  X 

6. Reduktion der Verkehrsarbeit 

6.1 Ausweisung von Baugebieten (Wohnen, Ein-
zelhandel, Dienstleistung) im Stadtzentrum 
bzw. Kernstadtgebiet Ludwigsfelde 

Stadtentwicklung im Sinne der „Stadt der kurzen Wege“, 
Vermeidung unnötiger zusätzlicher Kfz-Pendlerverkehre 
(Vermeidung von Neuansiedlungen in den Ortsteilen) 

X X X 

6.2 Nachverdichtung vorhandener Wohngebiete 
im Kernstadtgebiet 

städtisches Bauflächenmanagement, Stärkung der Att-
raktivität der Innenstadt als Wohn- & Geschäftsstandort X X X 

7. Öffentlichkeitsarbeit & Sonstiges 

7.1 Medienarbeit Unterstützung der Umsetzung der Maßnahmen X X  

7.2 Broschüren etc. Unterstützung der Umsetzung der Maßnahmen X X  

7.3 Geschwindigkeitsüberwachung Gewährleistung hohe Kontrolldichte zur Verbesserung 
der Akzeptanz der Geschwindigkeitsbegrenzungen X X X 

Einforderung eines Nachtflugverbotes für den Flughafen-
ausbau Berlin-Schönefeld (im Rahmen des hierzu lau-
fenden Planergänzungsverfahrens durch die Stadt be-
reits formgerecht erfolgt) 

X X  
7.4 Eisenbahn- und Fluglärm  

(Vorgriff auf zu erwartende Präzisierung spä-
testens 2012 / 2013) 

Unterstützung von Anwohneraktivitäten zum Schutz 
gegen Schienenlärm durch die Stadtverwaltung X X X 

 

Planungsbüro Dr.-Ing. Ditmar Hunger    Stadt - Verkehr – Umwelt Dresden / Berlin SVU 
 

1) 2008 bis 2009      2)2010-2014       3)ab 2015-2020  



 
Lärmaktionsplan Ludwigsfelde – Änderungshinweise zur Beschlussfassung – Anlage 2 Seite 1 

Anlage 2 - Änderungshinweise zur Beschlussfassung  
Im Rahmen des Beschlusses des Lärmaktionsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung 
Ludwigsfelde wurde das Maßnahmenkonzept auch in den Ortsbeiräten diskutiert und abge-
stimmt. Hierbei ergaben sich weitere Hinweise und Änderungswünsche, die im Rahmen des 
Beschlusses zusätzlich in den Lärmaktionsplan integriert wurden.  

In der nachfolgenden Tabelle wurden die jeweiligen Änderungshinweise und -wünsche für die 
einzelnen Ortsteile sowie die daraus resultierenden Ergänzungen im Abschlussbericht zusam-
mengefasst: 

 
Ortsteil Hinweise / Änderungswünsche  Abwägung 

Ahrensdorf kein Änderungs- und Ergänzungsbedarf  

Ausweitung der Begrenzung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf der A 10 entspre-
chend Position 3.1 der Maßnahmentabelle (60 / 
80 / 100 km/h) auch auf die Gemarkung Gens-
hagen 

Ergänzung wurde eingearbeitet 

(siehe Seite 35 im Abschlussbericht) 

Ergänzung der Radwegverbindung Großbeeren 
- Genshagen - Löwenbruch - Kerzendorf bei 
den Ausbaumaßnahmen im Radverkehr (Anla-
ge zusätzlicher Rad- & Gehwegverbindungen) 

Maßnahme wurde ergänzt 

(siehe Seite 52 im Abschlussbericht) 

Erweiterung der Geschwindigkeitsbegrenzung 
für die OD Genshagener Dorfstraße auf 30 
km/h nachts in nördlicher Richtung bis mindes-
tens 400 m außerhalb des Ortseingangs 

Eine derartige Regelung wäre nicht ver-
hältnismäßig. Eine Reduzierung des Ge-
schwindigkeitsniveaus im Ortseingang wird 
auch durch die vorgeschlagene Ortsein-
gangsgestaltung erreicht. 

Genshagen 

generelle Sperrung der Ortsdurchfahrten Lö-
wenbrucher Straße, Genshagener Dorfstraße 
und Ludwigsfelder Straße für den LKW-Verkehr  

Die Überprüfung derartiger Maßnahmen ist 
bereits Bestandteil des Maßnahmenpunk-
tes 2.1 (Ausweisung und Beschilderung 
eines Schwerverkehrsvorrangnetzes). 
Eine abschließende Klärung der Sachver-
halte ist auf Grundlage vertiefender Analy-
sen und Detailplanungen vorzusehen.  

Herbeiführung einer ganztägigen Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 30 km/h für LKW-Verkehr 
in der Ortsdurchfahrt Groß Schulzendorf 

Maßnahme wurde ergänzt 

(siehe Seite 37 im Abschlussbericht) 

Groß Schulzendorf 

Geschwindigkeitsbegrenzung im Zuge der 
Ortsdurchfahrten L 79 und L 792 ganztags auf 
30 km/h, Umsetzungszeitraum kurzfristig 

Maßnahme wurde ergänzt 

(siehe Seite 37 im Abschlussbericht) 

Gröben Einordnung der zusätzlichen Rad- und Geh-
wegverbindungen zwischen Gröben und Ah-
rensdorf bzw. Gröben und Siethen bei den 
kurzfristigen Maßnahmen 

Zur Umsetzung derartiger Maßnahmen ist 
ein gewisser Vorlauf (Planungsphase) 
erforderlich. Zudem beginnt der mittelfristi-
ge Realisierungszeitraum der Lärmakti-
onsplanung bereits 2010 / 2011 
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Die Lärmbelastungen durch den Flugplatz 
Schönhagen sollten berücksichtigt werden. 

Entsprechende Untersuchungen werden 
im Lärmschutzkonzept vorgenommen, 
welches aufbauend auf dem Lärmaktions-
plan auch den Fluglärm berücksichtigen 
soll.  

Jütchendorf 

Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
für den Schwerverkehr in der Ortsdurchfahrt 
Jütchendorf auf 30 km/h (Umleitungsverkehre 
Autobahn) 

Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen 
am Dreieck Nuthetal sollte ein deutlicher 
Rückgang der Lkw-Belastungen erfolgen. 
Ggf. auch Berücksichtigung im Schwerver-
kehrsführungskonzept möglich.  

Kerzendorf kein Änderungs- und Ergänzungsbedarf  

Streichung der Maßnahmenbausteine 6.1 und 
6.2 zur zukünftigen Siedlungsentwicklung 

Kleinere Verdichtungsmaßnahmen sowie 
die nach Landesrecht zustehenden Sied-
lungsflächenausweisungen können auch 
zukünftig vorgenommen werden. 

Löwenbruch 

Ergänzung der Radwegverbindung Genshagen 
– Löwenbruch – L 79 bei den Ausbaumaßnah-
men im Radverkehr (Anlage zusätzlicher Rad- 
& Gehwegverbindungen) 

Maßnahme wurde ergänzt 

(siehe Seite 51 im Abschlussbericht) 

Mietgendorf  kein Änderungs- und Ergänzungsbedarf  

Schiaß kein Änderungs- und Ergänzungsbedarf  

Siethen  kein Änderungs- und Ergänzungsbedarf  

Wietstock kein Änderungs- und Ergänzungsbedarf  

 

Planungsbüro Dr.-Ing. Ditmar Hunger    Stadt - Verkehr – Umwelt Dresden / Berlin SVU 
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